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VORWORT

Dieses Neujahrsblatt enthélt einige aus selbstédndiger Priiffung der Quellen gewonnene
Ergebnisse, die zum Teil auf der Benutzung allgemein zugéinglicher Editionen und Rege-
sten der behandelten Urkunden und groBenteils auf der Einsichtnahme der wichtigsten
Originaldokumente, unter Mithilfe von Photokopien, beruhen. MaB3gebend war dem Ver-
fasser eine Untersuchungs- und Betrachtungsweise, die ihm schon bei fritheren Arbeiten
wegleitend war; genannt seien: , Ziirich und Konstanz im Kampf zwischen Ludwig dem
Bayer und dem Papsttum® (1912); ,,Zwischen Morgarten und Sempach, Laupen als Ring
in der Kette (1939); ,,Vom Sempacherkrieg zum Thurgauerzug” (1944); ,,Das Weille
Buch von Sarnen® (Ausgabe des erzihlenden und des urkundlichen Teils, 1947).

Die vorliegende Arbeit ist ein stofflich und zeitlich begrenzter Ausschnitt aus einer
Kette von Quellenuntersuchungen, die noch im Gange sind. Ein Beitrag der , Stiftung
zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung an der Universitit Bern™ erleichterte
die Beschaffung der fiir die Handschriften- und Textvergleichung notwendigen Photo-
kopien. Die Moglichkeit, einen Teil des Forschungsertrages jetzt schon einem gréfern
Leserkreise bekannt zu machen, ist der ,,Antiquarischen Gesellschaft* in meiner Vater-
stadt Ziirich zu danken. Der Inhalt des dritten Teiles erschien erstmals in der Fest-
nummer des ,,Bund‘ vom 13. Juni 1953 zur Feier ,,Bern 600 Jahre im Bund der
Eidgenossen ‘.

Mit Ausnahme des zweiten Teiles, der jedem Leser die Nachpriifung neu aufgeworfener
Fragen ermdglichen will, mulite des beschrinkten Raumes wegen auf Quellen- und
Literaturangaben verzichtet werden. Den besten urkundlichen Wegweiser bildet heute —
neben der ,,Sammlung der iltern eidgendssischen Abschiede®, den ,,Urkunden zur Schwei-
zer (leschichte aus osterreichischen Archiven®’, den ,,Fontes rerum Bernensium‘‘ und dem
,,Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Ziirich® (12 Béande, bis 1336) — das mehr-
biandige ,,Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft®.

Ursprung und Wachstum der eidgendssischen Biinde zu ergriinden, lockt den schwei-
zerischen Forscher nicht nur die Freude am Werk und Wesen der Viter, sondern auch
die Teilnahme am Schicksal von Land und Volk, dem er mit Leib und Seele angehort. In
einer Zeit voll Blut und Trinen wurde der Samen der Kidgenossenschaft auf harten
Boden gestreut; die Saat ging auf, von treuer Hand gepflegt, und iiberwand mit Gottes
Hilfe im Wandel von sieben Jahrhunderten manchen Sturm; sie tréigt noch Frucht in
der Jetztzeit, die an Leid und Schrecken keinem vergangenen Saeculum nachsteht. Ob
unser Bund die heute und morgen drohenden Gefahren iiberdauert, hingt ab von der
mutigen Hingabe des gegenwiirtigen und jedes kiinftigen Geschlechts an die Pflicht, das
Erbe der Viter zu erwerben, um es zu besitzen.

Dank gebiihrt den Mahnern und Tétern, die dem Volk auf steinigem Wege vorangehen.
So widme ich dieses Ziircher Neujahrsblatt an der Neige des alten Jahres in Ehrfurcht

HERRN PROFESSOR DR. MAX HUBER

dem Hiiter und Mehrer eidgendssischer Uberlieferung, zum 80. Geburtstag.

Bern, am Miinsterplatz, Kleinkindleintag 1954 Hans Georg Wirz
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LEITGEDANKEN

Bundesbriefe und Friedensvertrige nach Gehalt und Form

Es ist da und dort iiblich, den Zusammenschlufl der eidgendssischen Orte fast aus-
schlieBlich im Rahmen der ewigen Biinde zu betrachten und diese in erster Linie als Aus-
gangspunkt der spitern Entwicklung zu beurteilen. Man iibersieht dabei leicht die Bedeu-
tung der Zustédnde und Ereignisse, die vorangingen und zu den Biindnissen hinfiihren, die
— von dieser Seite beleuchtet — als Abschluf3 einer Kette von weit zuriickreichenden Zu-
sammenhiingen erscheinen. So standen die beiden Reichsstidte Ziirich und Bern den drei
Landern politisch nahe, lange bevor sie sich mit diesen auf ewig verbiindeten, und die drei
Waldstiatte waren sich untereinander und gemeinsam der Stadt Luzern als Nachbarn
durch Natur, Recht und Wirtschaft zugeordnet, ehe sie sich kraft Brief, Siegel und Eid-
schwur zusammenschlossen. Auch waren alle Lande zwischen Alpen und Jura, zwischen
Genfer- und Bodensee — ob einem geistlichen oder weltlichen Fiirsten oder unmittelbar
dem Konig untertan — Teile eines Reiches, die trotz aller Verschiedenheit und Gegensiitze,
die sie voriibergehend oder dauernd trennten, zusammengehérten. Uber die Reichsgrenze
hinaus reichte das kirchliche Band, das die Vélker Europas zu einem grof3en Ganzen einte,
sofern nicht Zwiespalt zwischen Kirche und Staat die Christenheit schmerzvoll zerri und
ein Land dem andern, ja die Bewohner der gleichen Stadt und Landschaft unter sich ent-
fremdete. Selbst innerhalb eines engen politischen und wirtschaftlichen Raumes gab es je
und je AnlaB zu Reibungen und Widerstreit genug, um Verwandtes zu spalten und Zu-
sammengehoriges auseinanderzuzerren. Ursachen aller Art zeugten Zwietracht und Hal,
und daraus entsprang trotz vielem Bemiihen, sie zu vermeiden, Gewalttat und Fehde. Dem
BlutvergieBen vorzubeugen oder einen Waffengang erfolgreich zu bestehen, verbiindeten
sich im 13. und 14. Jahrhundert — kurzfristig, langfristig oder auf immer — von gleichen
Gefahren bedrohte Nachbarn, vornehmlich Stédte, aber auch Herren, koniglichem Gebot
oder eigenmiichtig der Not gehorchend.

Das Ubel des immer wiederkehrenden Unfriedens wurzelte teils in dem fortwéhrenden
Wettbewerb der Konige, Fiirsten, Herren und Stiadte um die politische und wirtschaftliche
Macht, teils in dem Fehderecht, das alle Glieder des Reichs fiir sich beanspruchten, so da@3
es besonderer MaBnahmen bedurfte, den Frieden zu wahren oder wiederherzustellen.
Solche MaBnahmen entsprangen dem Bediirfnis sowohl der bauerlichen Bevolkerung auf
dem Lande als auch der Handwerk und Handel treibenden Bewohner der Stidte, deren
Markt und Verkehrswege unter Reichsschutz standen. Hochste Aufgabe jeder obrigkeit-
lichen Gewalt war zu Stadt und Land die Beschirmung des Friedens; wurde aber der
Friede gewaltsam gestort, suchte man Waffenruhe und Siihne: wenn es nicht anders
ging, auf kurze, womoglich aber auf lingere Frist. Nur schwer fand man Einsicht, Selbst-
iiberwindung und Kraft zu einer ewigen Richtung fiir einen weitausgedehnten Raum.

1



Friedensordnungen gediehen leichter, wenn man ihnen bestimmte Grenzen zog. Bollwerke
fiir Krieg und Frieden waren neben der wehrhaften Burg die befestigte Stadt und das
durch Berg und Letzi gesperrte Tal, sofern eine ihrer Rechte und Pflichten bewulte
Biirgerschaft die Stadt und eine Gemeinde von riihrigen und waffentiichtigen Landleuten
das Tal beschirmte. Fiir sich allein war eine Stadt, ein Tal zu schwach, um den Frieden nach
innen und auBen zu sichern; groBere Gewihr war erreichbar, wenn mehrere Stadt- oder
Landgemeinden — mit oder ohne Fiirsten und Herren — zu gemeinsamem Tun und
Lassen sich zusammenschlossen.

Biindnisse und Friedensvertrige des Mittelalters halten Augenblicke fest, in denen die
VertragschlieBenden — Einzelpersonen oder Korperschaften — nach vorangegangenen
Verhandlungen einem gefafiten Entschlufl endgiiltigen Ausdruck gaben in einer Form, die
eine gewisse Dauer verhiell. Das Pergament, das die WillensduBerung bewahrt, und die
Siegel der Nichstbeteiligten und allfilliger Zeugen, die ihr Gewicht verleihen, tragen das
Geprige der Zeit, in der eine Neuordnung der menschlichen Beziehungen nottat. Der
Inhalt der Urkunden ist nicht dazu bestimmt, Geschichte zu erzihlen und ausfiihrlich
darzutun, was alles vorausging; er ist zwar mitbedingt durch die fernere und néhere Ver-
. gangenheit, jedoch beherrscht durch Forderungen der Gegenwart und Ziele der Zukunft,
auch wenn vielleicht die 4uBBere Form einem altbew#hrten Vorbild entlehnt ist. Urkunden
sind Momentaufnahmen, wo auf begrenzte Tatsachen und Absichten grelles Licht fallt,
dicht danebenliegende Dinge aber villig im Schatten ruhen; sie reichen daher nie aus zur
Aufhellung historischer Ereignisse und Zusammenhinge. Dazu bedarf es erganzender Auf-
zeichnungen aus der Feder von Ohren- und Augenzeugen oder von Gewihrsmannern, die
aus zuverldssiger schriftlicher oder miindlicher Quelle schopften. Um so schwieriger ist es,
sich tiber Begebenheiten und Vorginge Klarheit zu verschaffen, iiber die allein Urkunden
AufschluB erteilen und sonstige Quellen spirlich flieBen. Um so willkommener ist jeder
Lichtstrahl, der das Dunkel erhellt.

Biinde und Friedensschliisse sind Vertrige, die iiber den Augenblick hinausweisen, fiir
die am Tage, wo sie in Kraft treten, Bewdhrung erhofft wird; sie sind Frucht bewuliter
Uberlegungen und Pline, der Ausdruck von Wiinschen und Befiirchtungen; die Vertrags-
bestimmungen sind je nach den Umstéinden getragen von kiithner Zuversicht oder vor-
sichtiger Zuriickhaltung, kiihler Berechnung oder tief gefiihlter Verantwortung, sind
durchdrungen vom iiberlegenen Willen einzelner Personlichkeiten oder vom starken Be-
wultsein einer Volksgemeinschaft. Aus der Form der Vertriige ist kaum zu erraten, ob die
Partner offen und ehrlich einander gegeniibertraten oder ob die List des einen den arg-
losen andern ins Garn lockte, oder aber ob beide sich gegenseitig hinters Licht fiihrten;
aus ihrem Wortlaut ist nicht erkennbar, welchen Grad von Vertrauen oder Mi3trauen sich
die Ménner entgegenbrachten, die ein Abkommen verabredeten, die es in Schrift faften
und die im Namen derer, die dadurch rechtlich verpflichtet wurden, das Siegel daran
héngten.

Biindnisse und Friedensschliisse des Mittelalters waren in der Regel keine Geheim-
vertrage, sondern offentliche Vereinbarungen, die von den Fiirsten und Kéorperschaften,
die sich dadurch banden, oder von ihren Vertretern eidlich bekriftigt und, wo es niitzlich
schien, periodisch wieder verlesen und neu beschworen wurden. Thr Inhalt war nicht nur
bedeutsam fiir die Personen, die ihn formten und niederschrieben, ihn erstmals horten und
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mit Mund und Hand guthieBen, sondern auch fiir alle, die fortan durch Zusicherungen und
Verpflichtungen in ihrem Sein und Tun beeinflu3t wurden.

Die Kunst des Schreibens war damals nicht allgemein, um so gréBere Verantwortung
trugen die Schreiber, die anfangs ausschlieBlich aus dem geistlichen Stande hervorgingen,
mehr und mehr auch durch Schulung am fiirstlichen Hof oder im stidtischen Rathaus auf
weltlicher Bahn zum Notar, Stadt- oder Landschreiber, ja sogar zum Kanzler eines Fiirsten
aufstiegen. Sie lernten unter kundiger Leitung erfahrener Lehrmeister, die sowohl die
Kirchen- und Gelehrtensprache als den Volksmund beherrschten, Gedanken und Worte
lateinisch und deutsch in Schrift fassen, teils nach bewiihrten Vorlagen verschiedener Her-
kunft, von denen man sich mit Vorliebe Musterbiicher anfertigte, teils nach Entwiirfen und
Kopien wichtiger Dokumente, die jede geordnete Kanzlei biindel- oder bandweise auf-
bewahrte. :

Bei jedem wichtigen Schriftstiick erhebt sich die Frage: FloB sein Wortlaut aus einer
Feder, die das Ergebnis miindlicher Verhandlungen selbstéindig aus eigenem Verstehen und
Koénnen des Schreibers formte, oder entlehnte dieser die Form ganz oder teilweise einem
Vorbild, das ihm geliufig war und fiir den zu behandelnden Gegenstand so passend schien,
daf sich eine davon unabhingige neue Formulierung eriibrigte? Wozu sollte fiir etwas, was
klar durchdacht ein geschulter Kopf in schriftliche Form gebracht hatte, miihsam ein
anderer Ausdruck gesucht werden, wenn es darauf ankam, die Worte im Ohre derer, die
sie aufmerksam anhoren und ernsthaft beschworen sollten, vertraut und einprigsam zum
Klingen zu bringen. : ¢

So war es nicht Zufall oder Bequemlichkeit, was die Schreiber oder deren Auftraggeber
veranlaflte, in einer Reihe von Bundesbriefen gleichartige Gedanken und Satzungen auch
mit gleichen oder d@hnlichen Worten auszudriicken. Um so reizvoller ist es, ausfindig zu
machen, wo gewisse Bestimmungen nach ihrem rechtlichen Gehalt und ihrer schriftlichen
Gestalt erstmals auftauchen, und wer ihr geistiger Urheber war. Die eidgendssischen
Biinde wurden die Grundlage eines Staatsgebildes, das die Jahrhunderte tiberdauerte; sie
verdienen noch heute genau untersucht und sorgsam gewiirdigt zu werden. Thr Inhalt ist
dlteren und gleichzeitigen Biindnissen und Landfrieden verwandt. Von diesen Vertrigen
sind meist mehrere Ausfertigungen vorhanden. Da gilt es zu priifen, ob sie von der gleichen
oder von verschiedener Hand herrithren und welcher Schreiber wohl die urspriingliche
Vorlage schrieb und vielleicht auch deren Verfasser war. Dann lif3t sich unter Umstédnden
erschlieffen, wer den ersten Antrieb zu dem verbrieften Abkommen gab oder wessen Hand
ihm den letzten Schliff verlieh. Die Schriftziige und orthographischen Merkmale sind
deutliche Kennzeichen, durch die sich fast jeder Schreiber vom andern unterscheidet.
Wenn man wissen will, ob zwei gleichlautende Urkunden aus einer oder aus zwei Federn
geflossen sind, und wer allenfalls der gemeinsame Schreiber oder die beiden Schreiber
waren, so ist die genaueste Vergleichung des Schriftbildes, der Gestalt jedes einzelnen
Buchstabens und aller lautlichen Besonderheiten unumginglich. Die Miihe lohnt sich, weil
man sonst verborgenen Dingen nur so auf die Spur kommt. Doch fithrt auch dieser Weg
den Forscher selten ans Ziel, wenn ihm nicht eine reichhaltige Sammlung von photo-
kopierten Urkunden aus zahlreichen Archiven zur Verfiigung steht. Dank gebiihrt daher
der Leitung aller Archive, welche die photographische Wiedergabe ihrer Handschriften
fordern.



ERSTER TEIL

DER WEG VON
BEFRISTETEN ZU EWIGEN BUNDEN
1291—1343

1. Der Ring der vier Waldstiitte. Ziirichs Vierstidtebund.
Osterreichs Machtkampf bis Herzog Leopolds Tod (1326)

Leider verwehrte es die Unvollstindigkeit der vergleichbaren urkundlichen Unter-
lagen der Forschung bis heute, zu erkennen, wer den Bundesbrief vom 1. August 1291
niederschrieb und wer ihn verfallte; es ist ein Geheimnis, wo auf Ersuchen der drei Tal-
gemeinden, die noch keine eigene Kanzlei besallen, das Dokument ausgestellt und mit den
drei Landessiegeln beglaubigt wurde. Pergament und Schrift verraten die Hand eines
geiibten lateinkundigen Schreibers; wo er herkam und wo er wirkte, ist unbekannt. Der
Inhalt ist meisterhaft formuliert, kein Wort zuviel und keines zuwenig. Wie weit die
lateinische Urkunde vom verschollenen Wortlaut eines durch sie teils erneuerten, teils
verdnderten Bundes — der ,,antiqua confederatio’* — abhingt, laf3t sich nicht genau fest-
stellen; vielleicht war dieser iltere Bund auf eine befristete Dauer geschlossen. Wenn die
Landleute im Sommer 1291 wiinschten, dafl die neu beschworenen, ,,fiir das gemeine Wohl
heilsam verordneten Satzungen, so Gott will, ewig dauern* mégen *), so kann kein Zweifel
bestehen iiber den tiefen Ernst ihres auf ein unabénderliches Ziel gerichteten Unter-
nehmens.

Nicht weniger klar und eindriicklich lautet der am 9. Dezember 1315 in Brunnen aus-
gefertigte Bundesbrief, durch den nach errungenem Siege die drei Waldstitte ihre mit
Blut getaufte Gemeinschaft neu befestigten. Es ist eine sinngetreue, sprachlich freie Fassung
der alten lateinischen Satzungen, ergiinzt durch Gebote und Verbote, die der Kriegszustand
forderte; ihre Schérfe atmet den Kampfgeist der Schwyzer. Aus welcher Kanzlei die
Urkunde hervorging, ist ungewill. Wir wissen aber, dafl zwei infolge besonderer Umstéinde
auf das Jahr 1316 datierte Doppel fiir Uri und Unterwalden ausgestellt wurden, deren
eines in Stans erhalten blieb. Dieser Bundesbrief war giiltig bis zum Untergang der alten
Eidgenossenschaft im Friithjahr 1798. Es ist schade, daf} sein kerniger mittelhochdeutscher
Wortlaut, der fast 500 Jahre in Kraft blieb, aus dem BewufB3tsein des Schweizervolkes von
heute fast vollig verdringt ist durch die neudeutsche Ubertragung der lateinischen Ur-
kunde, die kaum 25 Jahre (1291—1315) rechtskriftig war.

Ein wesentlicher Teil des Dreilinderbundes von 1315 ging am 7. November 1332 zu
Luzern in den Vierwaldstidttebund iiber, dessen vier urspriingliche Urkunden freilich spiiter
vernichtet wurden, nachdem sie im Jahr 1454 durch neu ausgefertigte Briefe ersetzt

*) Suprascriptis statutis pro communi utilitate salubriter ordinatis, concedente domino, in perpe-
tuum duraturis . . .



worden waren, in denen man unter Beibehaltung des alten Datums den geschichtlich
lingst tiberholten Vorbehalt zugunsten der Herrschaft Osterreich ausgemerzt hatte. Vom
ersten Tage an, wo vor versammelten Biirgern in Luzern und vor den Landsgemeinden
von Uri, Schwyz und Unterwalden der vierortige Bundesbrief verlesen wurde, bevor man
ihn beschwor, hatte er, von den nétigen Ergénzungen und Abéinderungen abgesehen,
gleichen Inhalt und Klang wie der daneben fortbestehende dreitrtige Eidbund; bald wurde
auch der Luzernerbund mit Blut besiegelt. Die Abweichungen der beiden Bundesbriefe
zeigen deutlich, dall man sich vor schematischer Nachahmung hiitete, weil man sich
genau Rechenschaft gab, dal nicht alles, was fiir die Eidgenossen der drei Linder unter
sich taugte, auch fiir ihren Bund mit der Stadt am See-Ende paBte, deren andere Lebens-
bedingungen besondere Riicksicht verlangten. Jedes neue Wort ist genau iiberlegt. Einiges
wenige ist dem Luzerner Schworbrief vom 13. Oktober 1330, der bis 2. Februar 1333 lief,
entnommen. Es ist anzunehmen, dafl beim Abschlufl des Bundes und bei den voraus-
gegangenen Verhandlungen der Luzerner Stadtschreiber Diethelm im Rathaus an der
Reul3 die Feder fiihrte. Ein entschlossener Abwehrwille gegen jedermann, der einen der
Verbiindeten unrechtmifig von innen oder aullen noten, beschweren, angreifen oder
schadigen wiirde, tritt zutage in der Bereitschaft, nicht nur gegenseitig sich auf eigene
Kosten mit Leib und Gut getreulich Beistand zu leisten, sondern auch innere Mifhellung
und Kriegsgefahr schiedsgerichtlich nach Minne oder Recht aus dem Wege zu riumen. Das
Bedeutsame dieser vierwaldstédtischen Verteidigungsgemeinschaft, in die man auch die
Leute von Gersau und Weggis als Eidgenossen mit einschlof3, liegt mehr in der Unbedingt-
heit der gegenseitigen Hilfszusage und dem Willen zur unverbriichlichen ewigen Dauer,
als in dem Umstand, daf sich die drei Linder mit einer Stadt verbanden.

Noch weniger war der ZusammenschluB der Lénder 1351 und 1353 mit Ziirich und
Bern etwas Neues, doch gewann er jetzt durch die Zeitlage, innere und dulere Umsténde,
durch die Tragweite der eingegangenen Verpflichtungen und vor allem durch die ewige
Bindung ganz anderes Gewicht, verglichen mit den alten Biinden, die ihm vorangingen.
So beurkundeten bekanntlich am 16. Oktober 1291 Rat und Biirger von Ziirich mit den
Landamménnern von Uri und Schwyz ein Schirmbiindnis bis Weihnachten 1294 unter
Mitwirkung der angesehensten Ménner: der Ritter Rudolf Miilner, Riidiger Manesse und
Rudolf von Beggenhofen sowie drei weitern Biirgern von Ziirich, des regierenden Land-
ammanns Arnold von Silenen, des Freiherrn Werner von Attinghausen, des Alt-Ammanns
Burkhard Schiipfer und Konrad des Meiers von Erstfeld von Uri, ferner des regierenden
Landammanns Konrad Ab Iberg, des Alt-Ammanns Rudolf Stauffacher und des altehr-
wiirdigen Konrad Hunn von Schwyz. Die in Ziirich ausgefertigte, von der Stadt und den
zwei Lindern besiegelte Urkunde, die in Ziirich erhalten blieb, trigt die Schriftziige einer
Ziircher Hand, wahrscheinlich des Notars und Stadtschreibers Liithold, die auch die
beiden Bundesbriefe ausstellte, durch die am 28. November des gleichen Jahres sich Rat
und Biirger von Ziirich mit der verwitweten Grifin Elisabeth von Homberg, Herrin von
Rapperswil, fiir den gleichen Zeitraum gegen Herzog Albrecht von Osterreich verbiindeten.
Die Niederlage der Ziircher vor Winterthur durchkreuzte die vom Bischof von Konstanz
Rudolf von Habsburg, einem Vetter des verstorbenen Konigs, unterstiitzten Wiinsche der
Limmatstadt, die gegen die Wiener Machtpline gerichtet waren. Der giitliche Frieden, den
der Herzog am 26./29. August 1292 mit Ziirich schloB, setzte die beiden Biindnisse vor-
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zeitig auBler Kraft und lihmte die wagemutige Politik, zu der die Stadt ausgeholt hatte,
weil sie damals, so wenig wie Bern, ihren Rang als freie Reichsstadt einbiiflen wollte.

Erst nach der Regierungszeit der Konige Adolf (f1298) und Albrecht (}1308), als der
lange Aufenthalt ihres koniglichen Génners, Heinrichs von Luxemburg, in Italien diesseits
der Alpen die Landessicherheit gefiihrdete, suchten die Ziircher neuerdings Schutz in
einem Biindnis. Die Partner, mit denen sich ihre Abgesandten am 24. Mai 1312 in der
Bischofsstadt zusammenfanden, waren die Haupter von Konstanz und St. Gallen, wo die
Biirger oft nicht wullten, was sie von ihren geistlichen Oberherren zu gewirtigen hatten,
und von Schaff hausen, wo man wie in Ziirich stéindig dem &sterreichischen Druck aus-
gesetzt war. Der Raum dieses Stidtevierecks, der am 8. Februar 1315 fiir die letzten
16 Monate des bis zum 24. Juni 1316 giiltigen Bundes durch Anschlul von Lindau und
Uberlingen ausgedehnt wurde, blieb ein Spannungsfeld, wo sich die habsburgische Landes-
herrschaft an der Reichsgewalt rieb, solange beide Gewalten getrennt blieben. Die Kaiser-
krone brachte weder dem Reiche noch Heinrich VII. Gliick; der Fiirst fand am 24. August
1313 in Pisa den Tod. Schon am 15. Oktober stellten sich Ziirich und Konstanz unter den
Schutz der osterreichischen Herzoge; St. Gallen und Schaffhausen folgten dem Beispiel.
So wihlten die vier verbiindeten Stidte die gleichen Schirmer und Herren, denen in
weitem Umkreis Hochadel und Stiadte sich fligten, bis im Oktober 1314 die Doppelwahl
der uneinigen Kurfiirsten das Land in neue Unruhe stiirzte.

Zwei Enkel Rudolfs von Habsburg — Herzog Ludwig von Bayern und Herzog Fried-
rich von Osterreich, Kénig Albrechts #ltester Sohn — stritten um die Krone. Vom Boden-
see bis an Aare und Reull gewann der Habsburger, begiinstigt durch die Stamm- und
Erblande, mit Hilfe seines tatkriiftigen Bruders Leopold und des groBlen feudalen An-
hangs, rasch das Ubergewicht, so daB im Frithjahr 1315 auch Ziirich und Konstanz mit
den vier verbiindeten Stddten nicht linger zogern konnten, Friedrich den Schénen als
Kénig anzuerkennen. Am 10. und 11. April bestitigte dieser in Ziirich der Stadt und den
Kirchen alle Rechte und Freiheiten. An Pfingsten feierten Friedrich und Leopold an einem
glinzenden Hoftag in Basel Doppelhochzeit, dieser mit einer Tochter des Grafen von
Savoyen, jener mit einer Konigstochter von Aragon. Die Waldstéitte, Bern und Solothurn
wagten, sich der Huldigung fernzuhalten. Die Waldstéitte ergriffen offen Partei fiir Konig
Ludwig und trotzten seinen Widersachern im November am Morgarten. Im Herbst 1318
bekam Solothurn die Folgen seines Widerstands gegen Osterreich zu spiiren. Was es hiel3,
Koénig Friedrich abzulehnen und sich den Zorn Herzog Leopolds aufzuladen, erfuhren die
Biirger von Speyer, vor deren Mauern im August 1320 neben den Fahnen von sechzig siid-
deutschen Landesherren auch die Banner von neunzig Stiddten erschienen, deren Namen
in Speyer zu ewigem Gedichtnis aufgezeichnet wurden; wir finden darunter nicht weniger
als 32 Ortschaften aus dem Gebiet der heutigen Schweiz (mit * bezeichnet) von Ost bis West
sowie zahlreiche Stéidte und Stidtchen aus der elsissischen und siiddeutschen Nachbar-
schaft (siehe S. 7 unten). ' -

Das Verzeichnis lehrt uns, dafl das herzogliche Haus Habsburg dank der Konigskrone,
ungeachtet des wittelsbachischen Gegenkonigs und des Widerstandes der Waldstétte, in
weitem Umkreis die Oberhand besa3 und daB sich ihm nicht nur michtige Grafenhiuser,
wie die Markgrafen von Baden und die Grafen von Wiirttemberg, sondern auch zahlreiche
Reichsstidte unterordneten. Schon am 10. November 1319 hatte Herzog Leopold iny
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Auftrag seines koniglichen Bruders einen Landfrieden aufgerichtet, der bis zur kommenden
Sonnwende den Raum umfalite, der nordlich und 6stlich des Rheins und Bodensees zwi-
schen Rheinfelden und Vaduz durch die Linie Villingen — Rottweil — Tuttlingen — Sigma-
ringen — Ehingen — Kaufbeuren — Arlberg und im Siiden und Westen durch die Linie
Schlofl Gutenberg (Liechtenstein) — Walenstadt — Wadenswil — Zug — Luzern — ReuB -
Aare — Laufenburg begrenzt ist. Als Oberbehtrde wurde ein Rat von sieben Rittern und
sechs Biirgern der beteiligten Reichsstiddte eingesetzt. Diese Ordnung wurde in Konstanz
mehrfach verurkundet und durch die Siegel des Herzogs, zweier Landvigte und der Stadte
Konstanz, Ziirich, St. Gallen und Schaffhausen bekraftigt.

Es fillt auf, daB die Mannschaft der Stiddte der Landgrafschaft Burgund, die Graf
Hartmann von Kiburg aus der jiingern Linie des Hauses Habsburg unterstand, im Lager
vor Speyer erschien, wihrend die Fédhnlein von Laufenburg und Rapperswil, iiber die
sein Vetter, Graf Johannes von Habsburg, gebot, sich nicht blicken lieBen. Vielleicht
wollte es dieser mit den benachbarten, in Konig Ludwigs Gunst stehenden Waldstéitten
nicht verderben, mit denen einen im Sommer 1318 vereinbarten Waffenstillstand zu ver-
lingern, auch in den folgenden Jahren die herzoglichen Landvogte fiir geraten hielten.
Bern und Solothurn konnten sich vorderhand den Gsterreichischen Machtanspriichen noch
entziehen. Wohin aber Herzog Leopold zielte, bewies er auch dadurch, dal er am 30. Juni
1319 in Brugg Abt Hiltpold von St. Gallen unter seinen und seiner Briider besondern
Schutz nahm, und daf3 er sich vom Konig am 1. November 1320 die Reichsvogtei iiber
St. Gallen fiir 800 Mark Silber verpfinden und in den Jahren 1322 und 1323 die Reichs-
steuern von Konstanz und Zirich anweisen lie3. Der 6sterreichische Einflul} stieg so an,
daB schlieBlich im April 1322 auch Bern und Solothurn den Habsburger als Konig aner-
kannten und sich in Kolmar ihre Privilegien — die Berner vor allem ihre goldene Hand-
feste — von ihm bestétigen lieBen. ;

Da brachte am 28. September 1322 die Schlacht bei Miihldorf eine unerwartete Wen-
dung. Kénig Ludwig mit seinen Anhéngern siegte, Konig Friedrich wurde sein Gefangener.
Als in der Folge, geschiirt von Papst Johannes in Avignon, die Gegensiitze im Reiche sich -
zuspitzten, nahm die Bedringnis der Reichsstédte, die von beiden Seiten bedroht waren, .‘

Wangen *Sempach Egisheim Memmingen Stuttgart

Lindau *Sursee Kolmar Biberach Schorndorf

Uberlingen *Miinster im Aargau Tiirkheim Ravensburg ~ Marbach

Saulgau *Bremgarten Kaisersberg Rottweil Asperg

Pfullendorf *Mellingen Bergheim Reutlingen Heidelberg

Aach *Zofingen Schlettstadt Gmiind - *St. Gallen

Mengen *Olten Ehnheim (Wasser)alfingen *Bischofszell

Ruthelingen(?) *Aarau Molsheim Riedlingen *Thun

Thengen *Brugg Rosheim Veringen _*Burgdorf

Konstanz Waldshut "~ Hagenat *~ Ehingen *Huttwil
*Wil im Thurgau Séckingen -WeiBenburg Pfortzheim *Herzogenbuchsee
*DieBenhofen *Rheinfelden Landau Durlach *Wangen (a. d. Aare)
*Schaffhausen *Basel Neuenburg i. Br. Stollhofen *Peterlingen (Payerne)
*Frauenfeld Miilhausen Breisach Bénnigheim *Murten
*Winterthur Altkirch Rheinau (ElsaB) Munderkingen  *Laupen
*Zurich Thann im Haag Gengenbach Ulm *Wibelsburg (Avenches)
*Zug - Sennheim Markoltzheim EBlingen *Freiburg i. Uchtland
*Luzern Rufach Offenburg (Mark)groningen *Aarberg

7



derart zu, daB die Biirger von Konstanz, Ziirich, Uberlingen und Lindauw sich aufrafften
und am 13. Mai 1325 das alte Biindnis bis zum Johannistag 1327 erneuerten. Wo dies
geschah, sagt der Bundesbrief nicht; von dessen vier Ausfertigungen blieb allein die
Urkunde in Ziirich erhalten; ihre Schreibart und Schrift verraten Ziircher Ursprung,
wahrscheinlich die Hand des Stadtschreibers Konrad. Was diesen Bund von den friihern
unterscheidet, ist seine deutlich gegen Osterreich gerichtete Spitze, weshalb St. Gallen und
Schaffhausen, wo der osterreichische Einflull stark tiberwog, den Beitritt nicht wagen
konnten.

Was man von Herzog Leopold zu gewértigen hatte, war kaum geheim geblieben: denn
dieser hatte am 27. Juli 1324 zu Bar-sur-Aube Konig Karl von Frankreich versprochen,
ihm mit seinen Briidern zur Erlangung der deutschen Konigskrone verhelfen zu wollen,
und der Konig hatte fiir diesen Fall den Herzogen Kriegshilfe gegen Ludwig von
Bayern, Ausrichtung grofler Geldsummen und die Verpfaindung der Reichsstidte Kon-
stanz, St. Gallen, Ziirich, Schaffhausen, Rheinfelden, Miilhausen, Neuenburg (im Breisgau),
Breisach, Basel und Selz, ferner die Wiederherstellung der habsburgischen Herrschaft tiber
Schwyz und Unterwalden zugesichert. Wenn auch dieser Plan am Widerstand der Kur-
fiirsten scheiterte, so blieben doch die Endziele des dsterreichischen Machttraumes nach
wie vor bestehen; auch die Ausséhnung der beiden Gegenkonige vermochte daran nichts
zu dndern. Ludwig der Bayer liel} es geschehen, dafi anfangs Februar 1326 der Mitkonig
Friedrich seinen Briidern ausgedehntes Reichsgut, darunter die Stadt Schaffhausen, Stadt
und Vogtei des Gotteshauses St. Gallen, Stadt und Schlof Rheinfelden, Stadt und Kirchen-
satz Miilhausen, das Tal Uri und die Vogtei des Gotteshauses Disentis verpfindete. Wenn
auch Herzog Leopold auf der Riickkehr von einem neuen Waffengang gegen Speyer in
Straflburg ein jaher Tod ereilte, lief} sich sein Bruder Albrecht durch die Trauerkunde von
dem geplanten Kriegszug gegen Miilhausen nicht abhalten. Er gab — wie Mathias von
Neuenburg, ein damals in Basel, spéter in Straliburg lebender Zeitgenosse berichtet — den
Boten die Antwort: ,,LaBt die Toten die Toten begraben, wir aber wollen die Stadt be-
lagern!* ;

Das war der Mann, der hernach, trotz erlittener Lihmung, unbeirrbar und ,,weise*‘, wie
ihn seine ergebenen Anhénger nannten, die von Vater und GroBvater gesteckten Ziele
verfolgte: alle Lande zwischen Saane, Aare, Rhein und Donau zu einem kraftvollen
Fiirstentum zusammenzufassen und schlieBlich die von den Konigen Rudolf und Albrecht
getragene Krone dauernd dem osterreichischen Herzogshaus zu gewinnen. Herzog Albrecht
gelang es, das Hausgut merklich zu mehren vermoge seiner Ehe mit Griifin Johanna von
Pfirt, einer Tochter Graf Ulrichs, mit dem im Jahr 1324 der Mannesstamm erlosch. Den
stattlichen Besitz an Eigengut und Herrschaftsrechten, die hauptsichlich vom Bistum
Basel zu Lehen gingen, wulite Albrecht als Schwiegersohn des verstorbenen Inhabers und
Gemahl einer Erbin groBtenteils dem Herzogtum einzugliedern, wodurch eine willkom-
mene Briicke zwischen den habsburgischen Stammlanden im Aargau und im Elsaf}
geschlagen wurde. Auch sonst galt es, noch Liicken auszufiillen. Solche Bestrebungen
geniigten, um alle widerstrebenden Kriifte in Unruhe zu versetzen.
~ Ein Zeichen dieser Sorge ist das Biindnis, das am 21. November 1326 die Réite und
Biirger von Strafiburg, Basel und Freiburg miteinander schlossen; sein Wortlaut zeigt
unmifverstindlich, da} es sich nicht blofl um einen gewohnlichen Landfrieden, sondern
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um eine politisch gerichtete eidliche Verbindung handelte, die bis zur LichtmeB (2. Februar)
1329 die Verbiindeten verpflichten sollte, ,einander getreulich beraten und beholfen zu
sein zu allen Kriegen, in die sie im genannten Zeitraum verwickelt wiirden vom Hauen-
stein bis Pruntrut, von da bis Rotenberg *), dann landabwirts bis zur Selz **) und auf der
andern Seite des Rheins von der niedern***) bis zur obern Murgt), und dazwischen
von einem Gebirg (Jura und Vogesen) zum andern (Schwarzwald), soweit der Schnee
gegen den Rhein hin schmilzt. Wie man sich gegenseitig mahnen und wie man der
Mahnung zu einem Feldzug oder einer Belagerung Folge leisten soll, wird einldBlich fest-
gesetzt. Doch die Vorbehalte zu Gunsten der geistlichen Stadtherrschaft, deren Triger in
den Bischofsstadten zuweilen ganz unvermutet wechselten, verraten die Schwierigkeiten
und UngewiBBheiten, denen ein solcher Bund nicht weniger ausgesetzt war als eine vom
Konig oder andern Fiirsten gebotene Landfriedensordnung.

Die Stadt Strapburg war auch Teilhaberin des mit Mainz, Worms, Speyer und Oppen-
heim vom 24. April 1325 bis 11. November 1326 vereinbarten Landfriedens, der Handel und
Verkehr auf beiden Ufern des Mittelrheins sichern wollte und am 8. April 1327 bis zum
Georgstag (23. April) 1328 verlingert wurde. Er beruhte auf den Grundlagen, die im April
1322 Erzbischof Mathias von Mainz aus dem Grafenhaus von Buchegg fiir die fiinf mittel-
rheinischen Stddte auf ein Jahr schuf und am 21. Dezember 1327, einige Monate vor
seinem Tode (9. September 1328), bis zum 2. Februar 1330 erneuerte. Die fiinf verbiindeten
Stiadte hatten auch nicht versiumt, Konig Ludwig um urkundliche Genehmigung ihres
Landfriedens zu bitten, welche Gunst ihren nach Miinchen entsandten Boten am 5. Mai
1325 gerne gewihrt wurde. Solche Schritte durften die Stddte am Oberrhein aus Furcht
vor Osterreich jetzt nicht wagen. Weder Basel und Freiburg, noch Konstanz und Ziirich
streckten damals die Hand nach dem Wittelsbacher aus, wihrend die Urner, Schwyzer und
Unterwaldner schon im Mai 1324 sich am Reichstag zu Frankfurt mit Gnadenbriefen
hatten auszeichnen lassen und in den folgenden Jahren dem Reichsoberhaupt mehrmals
nachreisten, um von ihm — vor und nach der Kaiserkrénung in Rom — die konigliche und
kaiserliche Bestiitigung ihrer Rechte und Freiheiten einzuholen. In Como, in Pisa und
Pavia willfahrte Ludwig ihrem Wunsche. Die Kirchenstrafen, die sie sich durch die Ver-
wicklung in den erbitterten Kampf zwischen Kaiser und Papst zuzogen, scheuten die
Landleute nicht; ebensowenig gingen sie einem Biindnis mit Stadten und Fiirsten, die
ihren Beistand suchten, aus dem Wege. Das beweisen Ereignisse der Jahre 1323 bis 1330,
die bisher nicht scharf genug ins Auge gefalt wurden. Die Geschichte der Reichsstiadte
und Reichsldnder 1aBt sich nur dann bis auf den Grund verstehen, wenn sie im Zusammen-
hang mit dem allgemeinen Geschehen betrachtet wird, von dem sie nur ein Teil ist, so
eigenartig und eigenwillig das Sein und Tun jeder Stadt und jedes Tales auch sein mag.

*) Heute Rougemont in Frankreich, nordéstlich Belfort, nahe an der ehemaligen deutsch-franzosi-
schen Grenze.

**) FluB im Unter-ElsaB.

**%%) FluB im Badischen bei Rastatt.

+) Im Badischen, zwischen Laufenburg und Sackingen.

.
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2. Bern und Ziirich mit den Drei Lindern und Eberhard von Kiburg
im GrofBlen Stiidtebund (1327 und 1329)

Ein durch das Weille Buch von Sarnen abschriftlich iiberlieferter Brief, den Schultheif3,
Rat und Gemeinde von Bern ,,ihren lieben alten Getrtwen, dien Lantlaten gemeinlich von
Ure, von Switz und von Underwalden’ am Montag vor Sant Laurentzen Tag (8. August)
1323 zuschickten, besagt, dall kurz vorher Boten aus beiden Lagern in Lungern einen eid-
genossischen Bund verabredet hatten, den die Berner, wenn sie von den Waldstétten einen
Monat nach Mitte August, d. h. auf Ablauf des mit Osterreich festgesetzten Waffenstill-
standes gemahnt werden, zu vollziehen gelobten, in der Erwartung, dal auch die Wald-
stitte, wenn Bern sie mahnt, die iibernommene eidgendssische Pflicht erfiillen wiirden.
Dieser Bund gewann um so groere Bedeutung, als die Stadt sich heftigen sterreichischen
Zumutungen aussetzte, seit sie den Grafen Eberhard von Kiburg nach dem von ihm
am 31. Oktober 1322 auf dem Schlosse zu Thun veriibten oder veranlaBten todlichen
Anschlag auf seinen Bruder Hartmann in ihren méchtigen Schutz nahm und alle Ver-
suche, ihn seines Erbes zu berauben, kriftig zuriickwies. Bern wollte das Abgleiten der
Landgrafschaft Kleinburgund in &sterreichisches Fahrwasser nicht dulden; war es der
Reichsstadt doch schon schmerzlich genug, dafl das Haus Habsburg seine Hand auf die
altverbiindete Zihringerstadt Freiburg im Uchtland und immer fester auf einen wichtigen
Teil des Oberlandes gelegt hatte. Zug um Zug suchten die Berner die Rechte des Rei-
ches in ihrem Umkreis zu schirmen und wenn méglich an sich zu ziehen. So hatten sie alles
Interesse daran, ihrem Schiitzling zu Burgdorf, der ihnen Thun iiberlie3, nicht nur den
eigenen Beistand zu leisten, sondern ihm, wie sich selbst, auch die Hilfe anderer Bundes-
genossen zu verschaffen.

Es ist uns versagt, hier Berns gesamte Biindnis- und Kriegspolitik im burgundischen
Raum niher zu betrachten. Hervorgehoben sei jedoch die Tatsache, dafl am 20. Mai 1327
Bern und Graf Eberhard von Kiburg als Glieder eines weitausgreifenden Bundes erscheinen,
der sie mit den drei mittelrheinischen Stadten Mainz — Worms — Speyer, den drei Stédten
am Oberrhein Strafburg — Basel — Freiburg im Breisgau, den drei Bodensee-Stidten
Konstanz — Lindaw — Uberlingen, und mit Zirich zur Wahrung des Friedens und zum
Schutz ihrer Rechte vereinigt. Der Wortlaut dieses Bundes ist uns durch drei gleichlau-
tende zwolffach besiegelte Urkunden, die sich in Bern, Freiburg im Breisgau und Konstanz
(jetzt Karlsruhe) erhielten, iiberliefert. Dazu gesellt sich ein etwas abweichender Bundes-
brief, welcher die Stadt St. Gallen als dreizehntes Mitglied des Bundes bezeugt, als Siegler
aber auller St. Gallen allein die nichstbeteiligten Stidte Konstanz, Ziirich, Lindau und
Uberlingen nennt. Diese in St. Gallen verwahrte Urkunde trigt die Merkmale der um den
Bodensee heimischen Schreibart (— ai —), die sich von der in Basel, Bern, Freiburg und
Ziirich iiblichen Schreibweise (— ei —) unterscheidet. Wo die Verhandlungen gefiihrt
wurden, wer den nicht mehr vorhandenen Entwurf verfate und wer die Reinschriften
besorgte, la3t sich nicht ausfindig machen, bevor da oder dort weitere, von gleicher Hand
geschriebene Urkunden zum Vorschein kommen, die bestimmte Schliisse erlauben. Doch
versuchen wir, von anderer Seite her Licht zu gewinnen.

Man vergegenwiirtige sich die allgemeine politische Lage in den genannten Stiddten im
Frithjahr 1327. Friedrich von Osterreich, von seinem bayerischen Rivalen als Mitkonig
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freundschaftlich geduldet, fithrt infolge schwerer Krankheit ein Schattendasein. Kénig
Ludwig weilt mit einem kleinen Heere in Italien, wo er an Pfingsten (31. Mai) in Mailand
die lombardische Krone empfingt. Gleichzeitig wird er von Papst Johann aus Avignon
mit Streitschriften und Bullen hitzig verfolgt, vor allem des Herzogtums Bayern verlustig
erklirt; seine Vasallen werden von ihrem Gehorsamseid entbunden und alle Anhiéinger mit.
Kirchenstrafen bedroht. Geistlichkeit und Laien geraten in Pflichtenzwiespalt und Gewis-
sensnot. Das Reich entbehrt einer festen, fiilhrenden Hand. Basel, Freiburg und Straburg
hatten wohl daran getan, noch im November des Vorjahres sich zusammenzutun, und es
ist kein Wunder, dafl StraBburg im April 1327 auch den Landfrieden mit den vier mittel-
rheinischen Stidten um ein Jahr erneuerte. Konstanz, Ziirich, Lindau und Uberlingen
zogen es aber vor, statt ihr bis zum Johannistag 1327 laufendes Biindnis allein zu verldn-
gern, sich mit den beiden andern Stéadtegruppen zu einem grofrdumigen Bunde zusammen-
zuschlieBen, unter Mitwirkung Berns und seines gréflichen Mitbiirgers Eberhard von
Kiburg.

Wer war die treibende Kraft dieses von echtem Friedensgeist erfiillten Unternehmens?
Der Wortlaut des bis zum St. Georgstag 1329 beschworenen Bundes ist dem Biindnis
zwischen Strallburg, Basel und Freiburg nachgebildet und tiberschreitet den Rahmen des
mittelrheinischen Landfriedens. Es ist nicht ausgeschlossen, dal3 die drei Briider aus dem
Hause Buchegg — der einstige Propst von Luzern, Erzbischof Mathias von Mainz, dessen
schwere Krankheit seinen baldigen Tod ahnen lie, der Deutschordensritter Berthold, der
damals in Basel lebte und Ende 1328 den Bischofsstuhl von Straflburg bestieg, und Graf
Hugo, der auf dem alten Heimatboden hauste — die Hand im Spiele hatten und dank
ihrer Beziehungen zu Bern und Graf Eberhard von Kiburg, der mit einer Tochter ihrer
Schwester, Anastasia von Signau, verheiratet war, die Einbeziehung der burgundischen
Lande in die Friedenszone anbahnten.

Der Gedanke ging aber nicht dahin, dafl jedes Bundesglied jedem andern wahllos zum
Beistand verpflichtet wire, sondern dafl, wer bedroht sei, die nichstgelegenen Bundes-
genossen mahne, und daB diese zuerst dem gefiihrdeten Nachbarn die nétige Hilfe briach-
ten. Wer einen geistlichen oder weltlichen Herrn hatte, behielt diesen vor; von allen wurde
das Reich vorbehalten, doch sollte diese grundsitzliche Riicksichtnahme nicht hindern,
daB man gegebenenfalls einem Bundesgenossen, der widerrechtlich geschidigt oder be-
dringt wiirde, unter allen Umstéinden Beistand leiste. Einem Konig oder andern Herrn zu
dienen, ist jedem Bundesgenossen freigestellt, doch kann er im Schadenfall keine bundes- -
miiBige Hilfe beanspruchen. Wer aber sonst angegriffen oder geschidigt wird, hat Anrecht
auf Unterstiitzung, sei es durch die Waffen, sei es durch wirtschaftliche Mafinahmen, wie
Abschlagen feilen Kaufes gegeniiber dem Angreifer. Die verbiindeten Stidte verpflichten
sich ferner, daB keiner ihrer Biirger einen andern belangen soll, er sei denn sein wahrer
Schuldner, und dieser soll nur an seinem Wohnsitz angeklagt und abgeurteilt werden
unter Beizug ehrbarer Zeugen oder Vorlage schriftlicher Beweisstiicke. Diese Vorschriften
enthalten an sich wenig Neues; doch verleiht ihnen die Ausdehnung auf einen weiten
Geltungsbereich, von Bodensee — Limmat — Aare rheinabwirts bis Bingen, besonderes
Gewicht. Thre Handhabung vollzieht sich nicht zentralistisch. Der Bund gliedert sich in
vier Stiidtegruppen, deren jede berechtigt ist, den Kreis zu erweitern durch Aufnahme von
Stiadten und Herren, die sich durch Brief, Siegel und Eid dem Bunde verpflichten:
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1. Mainz — Worms — Speyer,

2. Straflburg — Basel — Freiburg,

3. Konstanz — Ziirich — Lindau — Uberlingen,

4. Zirich — Bern.

Bern fillt die. Aufgabe zu, Graf Eberhards Hilfegesuche zu priifen und weiterzuleiten.
Die Berner vergaflen auch nicht, ihre Eidgenossen, soweit sie ihnen vor diesem Biindnis
mit Eiden verbunden waren, vorzubehalten.

Schon am 5. Juni machten Ziirich und Bern von der ihnen gewéhrten Befugnis Gebrauch,
indem sie die Landleute von Uri, Schwyz und Unterwalden in den mit den neun andern
Stiadten und Eberhard von Kiburg geschlossenen Bund aufnahmen, was die Waldstétte
mit zwei dreifach besiegelten Urkunden bestitigten. Sie verpflichteten sich zu bundes-
miBiger Hilfe, doch wollten sie die in den Vertrigen mit den hohen Herren von Osterreich
festgesetzte monatliche Kiindigungsfrist innehalten, falls man von ihnen zur Abwehr einer
Unbill fordern wiirde, Osterreich abzusagen. Der in Ziirich hinterlegte Brief triigt die
bekannten Schriftziige eines Ziircher Schreibers, withrend gewisse Merkmale der in Bern
liegenden Urkunde auf bernischen Ursprung hinweisen. In Ziirich, wo vermutlich die
Verhandlungen stattfanden, scheint die erste Niederschrift erfolgt zu sein; diese diente
dann einem Berner Schreiber als Vorlage, der sie aber nicht wortlich abschrieb, sondern
leicht abidnderte und der eigenen Schreibart anpafite, wobei er eine juristisch wichtige
Bestimmung etwas klarer und schérfer formulierte. Von Ziirich aus wird man wohl die
notigen Schritte unternommen haben, um St. Gallen fir den grolen Bund zu gewinnen,
sofern es nicht von Konstanz aus geschah. Dort oder in St. Gallen ist der Schreiber des
daselbst liegenden Bundesbriefes zu suchen, der — obwohl erst nach Aufnahme der Wald-
stitte ausgestellt — auf den 20. Mai zuriickdatiert wurde; sein Wortlaut, bei dessen
Niederschrift dem Schreiber einige kleine Irrtiimer unterliefen, ist daher fiir die urspriing-
liche Fassung des Bundes nicht maBligebend und bildet fiir die in Ziirich verschollene
Urkunde keinen vollwertigen Ersatz *); als solcher konnen nur die Urkunden in Bern und
in Freiburg im Breisgau gelten.

Wihrend sich die Kluft zwischen Ludwig dem Bayer und dem Papst in Italien zu-
sehends vergroflerte, wurde das Biindnisnetz diesseits der Alpen noch enger geflochten
durch einen Hilfsvertrag, den Eberhard von Kiburg am 1. September 1327 auf 16 Jahre mit
den drei Waldstitten einging zum bewaffneten Schirm seiner Stiddte und Herrschaft
innerhalb und auflerhalb ihrer Grenzen — bis Thun auf Kosten der Linder, von Thun an
aareabwirts auf Kosten des Grafen. Dieser verpflichtete sich, innere Streitigkeiten der
Lénder austragen und den Raum zwischen Thun und dem Briinig befrieden zu helfen.
Mochten die Geister im Kampf zwischen Papst Johann und dem am 17. Januar 1328 zum
Kaiser gekronten Reichsoberhaupt noch so heftig aufeinanderprallen und die kirchlichen
Gegensitze noch so tief klaffen, dennoch wulliten der von seiner Studienzeit in Bologna
her in Ttalien vertraute Graf und seine jenseits der Alpen nicht weniger bewanderten hand-
festen Bundesgenossen sich die Gunst des Kaisers zu sichern. In Pisa war es, wo am 18.
Oktober die drei Lander die Bestidtigung ihrer von Ludwig und seinen Amtsvorgingern
empfangenen Rechte und Freiheiten erhielten und drei Tage spiter Graf Eberhard das

*) Wie dies im Ziircher Urkundenbuch irrigerweise angenommen wurde.
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Recht erlangte, gro3e und kleine Miinze zu schlagen, die im ganzen Gebiet seiner Grafschaft
in Umlauf gesetzt und wie kaiserliches Geld bei Verlust der héchsten Gnade von nieman-
dem zuriickgesetzt werden diirfe.

Inzwischen wurden im Reiche die Stiidte nicht nur von #uBeren, sondern auch von
inneren Zerwiirfnissen aufgewiihlt. Das beweisen die Wirren in Basel, Worms und Mainz,
welche die zwiespiltige Neubestellung der durch Tod erledigten Bischofssitze, verbunden
mit Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Volksschichten, im Gefolge hatte,
und das Miffallen, das in Freiburg im Breisgau, Konstanz und Stralburg das Verlesen der
gegen Ludwig erlassenen Bannbriefe hervorrief. Auch in Bern gingen die Wogen der
Erregung hoch. Nachdem man in einer Fehde fiir Eberhard von Kiburg hatte die Waffen
ziehen miissen, erlieBen im Jahr 1328 der Schulthei3, der Rat, die Zweihundert und die
Gemeinde, um Frieden, Nutzen und Ehre der Stadt zu wahren, eine bis néichste Ostern
(3. April 1329) giiltige Satzung: Wenn jemand, es wiire Mann oder Frau, von eines Kriegs-
zuges wegen, der von der Mehrheit des Grolen Rates beschlossen worden, einem andern
unter Augen vorwirft ,,Wir hant dis urlug von dir** oder ,,Du hast uns har in gebracht
oder ,,Du hast es geraten, oder ihm aus diesem Grunde sonst Anschuldigungen an den
Kopf wirft, da soll ein Mann fiir fiinf Monate und eine Frau zwei Monate aus der Stadt
fahren und dazu der Mann 5 % und die Frau 2 @ Bulle geben. Leugnet jemand die Rede,
so soll der Schultheil den Fall abkliren, und, wenn zwei Zeugen die Sache bejahen,
die Strafe vollziehen. — Das geschah in Bern, obwohl hier schon seit einem Viertel-
jahrhundert die Handwerker zahlreich im Groflen Rate sal3en.

In dieser gespannten Atmosphire hatten noch vor Ostern die Réte und Biirger von
Ziirich und Bern und die Landamménner und Landleute der drei Waldstitte eine wichtige
Entscheidung zu treffen. Die Frage war: Soll der Stédtebund, der nach den beschworenen
Briefen noch bis zum St. Georgstag 1329 zu Recht bestand, erneuert werden? — Das
Ergebnis der in Ziirich gefiithrten Verhandlungen ist in drei gleichlautenden, vom 14. Ja-
nuar 1329 datierten und besiegelten Urkunden iiberliefert, von denen zwei von gleicher
Hand beschriebene Pergamente, die buchstiblich iibereinstimmen, im Berner Staats-
archiv liegen, und das dritte, von anderer Hand stammend, im Stadtarchiv von St. Gallen
ruht. Neben den Vertragspartnern, die uns im Jahr 1327 begegneten — Konstanz, Ziirich,
Bern, Lindau, Uberlingen, St. Gallen und Eberhard von Kiburg, Landgraf in Burgund —,
erscheinen zwei weitere hohe Herren: Bischof Rudolf von Konstanz und sein Bruder, Graf
Ulrich von Montfort, Herr zu Feldkirch, sowie die Stadt Ravensburg, die offenbar in der
Zwischenzeit, wie vor ihnen St. Gallen, bei der Ostlichen Gruppe Anschluff gefunden
hatten.

Es ist nicht von ungefihr, dal der geistliche Oberhirte der Konstanzer Ditzese, der
Berns Landschaft teilweise und alle andern Bundesgenossen ganz angehorten, in diesem
Kreise zur Wahrung des Friedens etwas beizutragen suchte. Die drei Herren, die Réite und
Biirger der sieben Reichsstiddte bekunden, daf sie mit den Landamménnern und Land-
leuten von Uri, Schwyz und Unterwalden ,,einhelleklich und mit gliter betrachtung durch
frides willen und durch gemeinen nutz‘‘ das bestehende Biindnis eidlich erneuert und
verlingert haben vom nichsten St. Georgstag auf weitere drei Jahre (bis 23. April 1332).
Der Bischof hatte es fertig gebracht, politische und kirchliche Gegensiitze zu tiberbriicken.
In Ziirich war er ein gern gesehener Gast, hatte er doch den 1304 zwischen Geistlichkeit
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und Biirgerschaft geschlossenen Vertrag, der ein wichtiger Bestandteil des Ziircher Stadt-
rechts geworden war, schon zweimal bestétigt. Als Glied des stolzen Grafenhauses von
Montfort war er kein Freund der alle alten Standesgenossen iiberfliigelnden Habsburger.
Ein diplomatisches Meisterstiick, das man dem Berner Schultheillen aus freiherrlichem
Geschlecht, Ritter Johannes von Kramburg, zutrauen kénnte, war es, auch die drei Lander
trotz ihrer Unbotmifigkeit gegeniiber den pépstlichen Strafbefehlen bei der Stange zu
halten. Dafl man bei Beginn der Tagung in Ziirich mit ihrer Teilnahme nicht rechnete, ist
aus einer merkwiirdigen Feststellung ersichtlich.

Die beiden in Bern bewahrten Urkunden, von denen die eine aus altem Stadtbesitz,
und die andere aus dem Archiv Eberhards von Kiburg, das spiater an Bern kam, stammen
diirften, wurden mit je 13 Siegeln beglaubigt, von denen nur an der einen Urkunde eines
abfiel und verloren ging. Die 26 Pergamentstreifen, mit denen man die Siegel befestigte,
sind noch alle erhalten. Auf der Innenseite von acht solcher Siegelstreifen sind Schrift-
spuren erkennbar, die zusammengesetzt wesentliche Bruchstiicke des Inhaltes der beiden
Urkunden ergeben. Die Pergamentstreifen erweisen sich als Uberreste einer Vorurkunde,
auf der die gleiche Hand, der die beiden endgiiltigen Urkunden ihre Entstehung verdanken,
den Entwurf der Bundeserneuerung, die am Samstag nach St. Hylarientag zum Beschlul3
erhoben werden sollte, datiert und siegelfertig eintrug. Die Waldstidtte waren darin als
Teilnehmer nicht genannt, weil man in diesem Augenblick an ihrer Mitwirkung zweifelte.
Thre Namen wurden jedoch vor Abschlufl der Verhandlungen am Rande nachgetragen und
der iibrige Wortlaut sinngemédf3 abgedndert, so dafl der bereinigte Text nunmehr als Vor-
lage fiir die rechtsgiiltigen Ausfertigungen und das Pergament, in Streifen zerschnitten,
zur Befestigung der Siegel verwendet werden konnte. Die verschwundenen Teile der
derart verfliichtigten Vorurkunde hingen vielleicht als Siegelstreifen an einem oder
mehreren andern Exemplaren des moglicherweise elf- oder dreizehnfach ausgestellten
Bundesbriefes vom 14. Januar 1329. Fiithrend war bei diesem Geschiift, wie schon zwei
Jahre zuvor, die Ziircher Kanzlei, welcher Stadtschreiber Konrad vorstand, der in allen
Rechtsfragen bewanderte Schopfer einer Neuredaktion des Ziircher Richtebriefes.

An der Spitze der drei Ratsrotten in Ziirich, die in der Leitung der Staatsgeschifte
abwechselten, standen damals die Ritter Johannes und Gottfried Miilner, Riidiger Manesse
und Hugo Brun, neben denen wir sieben Glieder der reichen und michtigen Familie
Bilgeri und den ritterbiirtigen Jakob Brun, einen Bruder des spétern Biirgermeisters
Rudolf bemerken. Im Berner Rathaus gaben neben dem Freiherrn von Kramburg die
Ritter Johannes von Bubenberg, der éltere und der jiingere — zwei Brudersséhne, die
jahrelang einander im Schultheilenamt ablosten —, den Ton an. Landammann war in
Uri: Freiherr Johannes von Attinghausen, Sohn des verewigten Landammanns Werner;
in Schwyz: ein Stauffacher oder ein Ab Iberg; in Unterwalden: Ritter Peter von Hunwil,
Gemahl der Freiin Beatrix von Stritlingen (deren mit den Berner Schultheillengeschlech-
tern von Bubenberg und Miinzer verwandte Mannesstamm von den Herzogen von Oster-
reich Schlo und Herrschaft Spiez zu Lehen trug) und kiinftiger Schwiegervater Philipps
von Ringgenberg, eines Sohnes des in Bern verburgrechteten Freiherrn Johannes. Sie alle
waren fiir die Entschliisse mitverantwortlich, die am 14. Januar in Ziirich wohl erst
gefallt wurden, nachdem man wichtige Nachrichten aus den rheinischen Stidten emp-
fangen hatte.
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Zwei Tage zuvor, am 12. Januar 1329, waren am Rhein Boten von StraBburg, Basel und
Freiburg im Breisgau zusammengetreten, um ihren engeren, auf LichtmeB auslaufenden
Bund zu erneuern; sie wollten sich aber nicht fiir drei Jahre fest binden und begniigten
sich mit einer zweijihrigen Verlingerung bis 2. Februar 1331. Was aber sollte mit dem
Groflen Bunde geschehen, dessen Ende am kommenden St. Georgstag bevorstand? Auf
Mainz, Worms und Speyer war kein Verla mehr, seit am 9. November des Vorjahres
Erzbischof Mathias von Buchegg die Augen geschlossen; man mufite froh sein, wenn der
am Mittelrhein von ihm bis LichtmeB 1330 errichtete Landfrieden nicht vorher auseinander-
fiel. So entschlossen sich am 16. Mérz 1329 Strafburg, Basel und Freiburg — wohl nicht
ohne Rat des neuen Straflburger Bischofs, Berthold von Buchegg, der vor Weihnachten
sein Amt angetreten —, das Biindnis mit den Reichsstidten Konstanz, Zirich, Bern,
Lindaw, Ravensburg und St. Gallen lediglich auf zwei Jahre, d. h. bis 23. April 1331, zu
erneuern. Das hatte zur Folge, dal diese im Rahmen ihres besondern Bundes, den sie mit
den oben genannten drei Herren und den Drei Léndern bis in den Friihling 1332 verlingert
hatten, im dritten Jahr auf sich allein gestellt waren. Aber auch dieser kleinere Bund hielt
den politischen Stiirmen nicht stand, die der Tod K&nig Friedrichs (13. Januar 1330) und
die Heimkehr Kaiser Ludwigs entfesselten.

3. Die Abwehr der osterreichischen Gefahr durch Ziirich und Luzern (1330/1331)

Herzog Otto (1301-—1339), der im Sommer 1329 mit jugendlichem Feuer in den Vor-
landen die Ziigel ergriff, war nicht gewillt, den Osterreichischen Einflul durch den vom
Papst aller Ehren und Wiirden entkleideten bayerischen Vetter brechen zu lassen. Der
Unterstiitzung der Kurie gewil}, die ihm die Ké&nigskrone verhiel3 und unablissig die
deutschen Fiirsten und Stidte zum Widerstand aufstachelte, wullte sich Herzog Otto die
Hilfe der Bischife von StraBburg (8. August 1329) und Konstanz (24. Februar 1330)
gegen Ludwig von Bayern zu sichern und lie sich durch Gegenschlige, zu denen dieser
ausholte, nicht einschiichtern. Als eine Stadt nach der andern sich entschlofl, dem Kaiser
zu huldigen und am 12. Mai 1330 in Ulm sogar Kolmar seine Gnade suchte, blieb er zum
AuBersten gewillt. Am gleichen 9. Juni, da der Kaiser zu Speyer die Huldigung der Biirger
von Hagenau empfing, verband sich Herzog Otto mit Konig Johann von Béhmen, Kaiser
Heinrichs von Luxemburg Sohn, wobei Bischof Rudolf von Konstanz, Freiherr Rudolf von
Aarburg, des Herzogs Hofmeister, und Johannes von Hallwil im Kreise zahlreicher Herren
und Edelleute als Zeugen dienten. Bischof Rudolf erschien auch im Juli vor Kolmar, als
der Herzog die von Parteizank zerrissene Stadt unterwerfen wollte. Es war jene denk-
wiirdige Belagerung, bei der dem Bohmenkonig auf dem Ritt durch das herzogliche Lager
unter dem zahlreichen FuBvolk die mit Halbarten bewaffneten Glarner besonders auffielen.
Der Kaiser nahte, um Kolmar zu retten. Da gelang es Kénig Johann am 6. August in
Hagenau, die Feinde miteinander auszusohnen. Der Kaiser versicherte die Herzoge
Albrecht und Otto aller Lehen und Rechte, und dieser gelobte fiir sich und seinen Bruder
dem Reichsoberhaupt ihre Dienste; dafiir wurden ihnen 20000 Mark Silber verschrieben
unter Verpfiandung der Reichsstidte Ziwrich, St. Gallen, Schaffhausen und Rheinfelden, die
sich bis dahin, aus Furcht vor den Herzogen und ihrem Anhang, um Ludwigs Gunst nicht
bemiiht hatten.
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Von dem befriedigten Herzog und Konig Johann begleitet, zog der Kaiser iiber Stra(3-
burg, Schlettstadt, Miilhausen nach Basel, von wo er am 18. August ,,seinen lieben
getreuen Biirgern von Rheinfelden‘ und wohl auch den drei andern verpfindeten Stadten
das Geschehene mitteilte. Auf diesen Streich war man in Ziirich und St. Gallen nicht
gefaBBt. Was vielleicht mit geheimem Vorwissen blinder Parteiginger Osterreichs und der
Kurie den beiden Stédten eingebrockt worden war, erregte bei der Mehrheit des Volkes
Emporung und Zorn. Wihrend die Fiirsten ihren Ritt iiber Rheinfelden, Séckingen, Brugg,
Baden, Winterthur und Frauenfeld nach Konstanz fortsetzten, wo am 28. August die
Biirger der Bischofsstadt gleichzeitig mit denen von Uberlingen ihre Privilegien bestitigt
erhielten, blieben die Tore von Ziirich trotzig geschlossen. Am 1. September erwies der
Kaiser in Ravensburg der dortigen Biirgerschaft und den Boten von Schaffhausen seine
Gnade; am 22. September erfiillte er in Miinchen die Wiinsche von Lindau.

In Ziirich setzte man alle Hebel in Bewegung, um das drohende Unheil abzuwenden,
aber die Nachgiebigkeit des Kaisers stie auf die Hartnickigkeit des Herzogs, der die
Ablehnung der sich straubenden Stidte mit Waffengewalt iiberwinden wollte. Auf dem
Reichstag zu Augsburg erklirte sich am 25. November 1330 Markgraf Ludwig von Branden-
burg mit der Verpfindung der vier Reichsstidte einverstanden, aber ein am folgenden Tag
von sieben Vertrauensménnern gefillter Schiedsspruch offenbart uns die Schwierigkeiten,
denen die befohlene Abtrennung Ziirichs und St. Gallens vom Reiche begegnete. Der
Kaiser wird verpflichtet, auf Waltpurgentag (1. Mai) mit Herzog Otto personlich gegen
Ziirich und St. Gallen zu Felde zu ziehen, um die beiden Stadte mit der Macht ihrer Banner
zu bezwingen und sie ohne Verzug den Herzogen zu iiberantworten. Sollte jedoch der
Kaiser irgendwie daran verhindert sein, soll er den Herzogen Burg und Stadt Breisach und
Miilhausen oder Neuenburg (am Rhein) als Ersatz geben. Sollten auch diese Stédte sich
widersetzen, hat das Schiedsgericht einen neuen Entscheid zu fillen. Auch wenn dem
Herzog Ersatz zuteil wird, ist dieser dem Kaiser zur Hilfe gegen Ziirich und St. Gallen
verpflichtet.

Die fleilige Feder, mit der im Kloster zu Lindau der Minderbruder Johannes von Win-
terthur die Ereignisse verfolgte, schildert, wie man in Ziirich in der Barfiilerkirche Tag
und Nacht durch eigens bestellte Beter Gott um Hilfe anrief und weder Miihe noch Opfer
scheute, um die Gefahr zu bannen. Schlief3lich lie3 sich der Kaiser iiberzeugen, dafl Ziirichs
Reichsunmittelbarkeit unveriduBerlich sei, was er den Boten der Stadt am 27. Februar 1331
zu Regensburg mit Brief und Siegel bestéitigte, nachdem er am Vortag die von seinen
Vorgéngern — den Konigen Rudolf, Adolf, Albrecht und Heinrich — erteilten Privilegien
Stiick fiir Stiick eingesehen und erneuert hatte. Die gleichzeitige Quittung fiir eine Anzah-
lung von 700 & Haller an die auf 2500 % erhohte Reichssteuer zeigt, daf die Ziircher nicht
nur gute juristische Griinde ins Feld fiihrten, sondern auch nicht geizten, dem Kaiser
finanziell unter die Arme zu greifen; auch die Hofrite werden kaum leer ausgegangen sein.
— Auf dem Reichstag zu Niirnberg widerrief Kaiser Ludwig am 22. April auch die Ver-
pfindung von St. Gallen. Wahrscheinlich wurden die Bemiihungen der Stadt von Bischof
Rudolf von Konstanz unterstiitzt, dem Papst Johann nach Abt Hiltpolds Tod (1329) auch
die Plegschaft der Abtei anvertraut hatte und dem es so wenig wie seinem Bruder Ulrich
genehm sein konnte, wenn Osterreich am Oberrhein iiberméchtig wurde. Deshalb zégerte
der Bischof nicht, am 23. November 1330 der Stadt die am 31. Juli 1291 von Abt Wilhelm
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(von Montfort) verliehene und von dessen Nachfolgern erneuerte Handfeste zu bestitigen.
Aber der Glanz seines mit Herren und Stadten im Januar 1329 bis zum Friihjahr 1332
verlingerten Friedensbundes verblaite vor dem grellen Schein, der von der neuerstarkten
Herrschaft Osterreichs ausstrahlte. Den Herzogen ging es nicht um ein Gleichgewicht der
Krifte, sondern um die Vormacht, um die Erringung der vollen Landeshoheit im Sinne
eines_neuen Staatsgedankens, der innerhalb eines fest umgrenzten Raumes auf die Dauer
kein Nebeneinander rivalisierender Gewalten mehr zu dulden gewillt war.

So kam es, dal am 3. Mai 1331 der Kaiser in Miinchen den Herzogen Albrecht und Otto
die Verpfindung ven Schaffhausen und Rheinfelden bestétigte und dazu als Ersatz fiir
Ziirich und St. Gallen die Stidte Breisach und Neuenburg am Rhein zuerkannte, wodurch
alle vier Orte dem Reiche verloren gingen und ungern genug das Kernstiick ihrer alten
Vorrechte einbiiliten. Tags darauf sprach Herzog Otto von Miinchen aus die Biirger von
Ziirich und St. Gallen der Pfandschaft vollkommen ledig mit der Versicherung, ihnen ihre
Widersetzlichkeit nicht nachtragen zu wollen. Am 5. Mai empfing der Herzog fiir sich und
seinen Bruder Albrecht vom Kaiser die Herzogtiimer Osterreich und Steier, die Herrschaf-
ten Krain, Mark *) und Portenau **) sowie alle Grafschaften, Herrschaften und sonstigen
Rechte, die sie und ihre Vorfahren ehemals von den koniglichen und kaiserlichen Vor-
giangern Ludwigs in Schwaben, im Elsall und anderswo zu Lehen getragen.

Inzwischen erfuhr man in Luzern, welche Stunde geschlagen hatte. An Hand der im
dortigen Staatsarchiv erhaltenen Dokumente der Jahre 1328—1331 liaft sich erkennen,
wie die Biirger der Leuchtenstadt Schritt fiir Schritt in wachsenden Widerspruch gerieten
zu dem Gsterreichischen Vogt von Rotenburg, Ritter Hartmann von Ruoda, der schon im
Morgartenkrieg sich als treuer Diener der Herrschaft bewéhrt hatte und seither bemiiht
war, der Bewegungsfreiheit der Biirger Schranken zu setzen. Diese aber verschmerzten es
nicht, daB sie im Jahre 1291 aus der geistlichen Herrschaft der Abtei Murbach durch Ver-
kauf unter die feste Hand der Habsburger gefallen waren und dadurch mehrmals in blutigen
Gegensatz zu den Waldstéitten gerissen wurden. Um kiinftigen innern und duBern Verwick-
lungen vorzubeugen, hatte sich schon am 28. Januar 1328 die Mehrheit der Ratsherren
durch personlichen Eidschwur auf fiinf Jahre zu gemeinsamer Wahrung der stidtischen
Rechte und Freiheiten miteinander verbunden; am 13. Oktober 1330 beschworen Schult-
heil und Stadtschreiber mit der Gesamtheit beider Rite, ebenfalls bis Lichtmel3 1333,
eine verschirfte Einung, auf die am 21. Oktober die ganze Gemeinde reicher und armer
Biirger in aller Form eidlich verpflichtet wurde. Am 27. Dezember 1330 (oder 1331), verlieh
die Gemeinde den getroffenen MaBnahmen durch Androhung strenger Strafe noch ver-
mehrtes Gewicht. Man war in Luzern enttiiuscht iiber die magern Zugestindnisse, die
Herzog Otto auf seinem Ritt durch die Vorlande am 13. November fiir die Wahl des
Schultheillen und des Rates gewihrt hatte.

Vielleicht war damals schon durchgesickert, dal3 am gleichen 26. November, wo jenes
Schiedsgericht zu Augsburg den Spruch wegen Ziirich und St. Gallen fillte, die gleichen
Schiedsrichter auch einen (leider urkundlich verschollenen) Entscheid trafen, der die alles
frithere MaB iiberschreitenden Freiheiten, die Ludwig von Bayern vor 16 Jahren den Drei
Léndern erteilt hatte, in Frage stellte. Auch in Zirich bekam man trotz der Bewahrung

*) Windische Mark : siidéstlicher Teil der Krain.
*%) Pordenone (Portus Naonis) in Venetien.
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vor dem unmittelbaren osterreichischen Zugriff wohl bald zu spiiren, dal am Ziirichsee ein
schirferer Wind wehte. Denn es war noch im Herbst 1330 Herzog Otto in Brugg gelungen,
sich seinen Vetter von der Laufenburger Linie, Graf Johannes von Habsburg, Herrn zu Alt-
und Neu-Rapperswil, gefiigig zu machen. Dieser hatte ums Jahr 1325, nach dem Tod seines
Stiefneffen, Wernli von Homberg (Sohn des kriegsberithmten Grafen Werner, der einst die
Stiitze Kaiser Heinrichs in Italien und vorher der Drei Lénder guter Nachbar, Freund und
Reichsvogt gewesen war), das Erbe des Knaben angetreten und war so wieder in den
Gesamtbesitz der Eigengiiter und der vom Reiche und von verschiedenen Gotteshéusern
stammenden Lehen gelangt, die seine Mutter Elisabeth, letzte Grifin von Rapperswil
(11309), ihrem zweiten Gemahl, Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg (1315), und dem
dltesten Sohne aus erster Ehe mit Graf Ludwig von Homberg (1289), dem Grafen Werner
zugebracht hatte. Um diese Erbschaft war es merkwiirdig bestellt.

4. Herzog Otto legt die Hand auf Rapperswil (1330).
Der hombergisch-habshurgische Erbstreit (seit 1289)

Konig Friedrich hatte im Juni 1315, nach dem Tode Graf Rudolfs, geholfen, die An-
spriiche zu ordnen, die einerseits dessen zweite Gemahlin Maria, Graf Friedrichs von
(')ttingen Tochter, und anderseits ein Sohn erster Ehe, Johannes von Habsburg, und der
Stiefsohn erster Ehe, Werner von Homberg, an den Nachlafl des Verstorbenen zu erheben
hatten. Den beiden Stiefbriidern erlaubte der Konig trotz der Jugend des erstgenannten,
sich alle Reichslehen gegenseitig zu vermachen, von denen auf Werners Seite der Reichs-
zoll zu Fliielen, auf Seite des Habsburgers die Grafschaft im Klettgau besonders genannt
sind. Nachdem dann Graf Werner am 21. Marz 1320 gestorben war, gestattete Konig
Friedrich am 17. Februar 1321 zu Kolmar, als sich seine Getreuen im Elsall um ihn ver-
sammelt hatten, dafl der unmiindige Wernli, verbeistindet von Graf Ulrich von Pfirt, und
Graf Johannes, sein Stiefonkel und Vormund, wiederum alle Reichslehen, die dieser schon
besaBl und die jener nunmehr empfing, einander vergabten. Am folgenden Tage erwies der
Bischof von Strafburg den beiden Grafen zu Kolmar fiir die drei Burgen Wartenberg bei
Basel die gleiche Gunst.

Am 10. Mérz wurde in Ziirich vor Abt Johannes in gleicher Weise iiber die Gotteshaus-
lehen von Einsiedeln verfiigt, wobei Freiherr Jakob von Wart als des Knaben Beistand
und Freiherr Liitold von Regensberg als Richter sowie zahlreiche Wiirdentriger, darunter
die Ziircher Ritter Rudolf und Johannes Miilner und Hugo Brun mitwirkten. Am 21. April
bekannten die beiden Grafen urkundlich zu Rapperswil, die Vogtei iiber die Einsiedler
Giiter diesseits des Etzels, die von alters her der Herrschaft Rapperswil gehérten, vom
Gotteshaus als Lehen empfangen zu haben. Am 8. August 1321 endlich sa Abt Hiltbold
von St. Gallen zu Bichelsee persionlich zu Gericht in Anwesenheit der Freiherrn von Wart
und von Regensberg und zahlreicher Urteiler und Zeugen,die zustimmten, dal die beiden
Grafen sich alles vermachten, was sie von der Abtei zu Erbe, zu Lehen oder zu Eigen
hatten, namentlich die Lehen; die der junge Graf Werner jetzt vom Abte empfangen.

Am 30. Méarz 1323 traf Graf Johannes unangefochten ein giitliches Abkommen mit
Schwyz zu Gunsten der Leute der March, deren Vogt und Pfleger er war an Stelle des
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minderjihrigen Wernli von Homberg, der etwa zwei Jahre darauf starb. Wernlis Mutter,
die ihren Sohn lang iiberlebte, war Maria von Ottingen (11369); sie hatte nach kinderloser
Ehe mit Graf Rudolf von Habsburg dessen Stiefsohn, Graf Werner von Homberg, geheiratet
und schlof3 nach dessen Hinschied eine dritte Ehe mit Markgraf Rudolf von Baden (1348).
Noch zu Lebzeiten Wernlis machte Graf Johannes eine Forderung von 800 Mark Silber
gegen Herzog Leopold geltend, die dieser teilweise bestritt. Ein Schiedsgericht, das am
22. September 1323 in Baden eingesetzt wurde, sollte die Streitfrage, deren Ursache un-
gewil} ist, nach Minne oder nach Recht erledigen; seinen Spruch kennen wir nicht. Gleich-
zeitig kam der Herzog mit dem Grafen iiberein, ihm fiir bevorstehenden Dienst 600 Mark
auszurichten, und Graf Johannes schwor gleichen Tages einen Eid, Herzog Leopold und
seinen Briidern zwei Jahre zu dienen im Krieg gegen Ludwig von Bayern oder jeden andern
Feind; insbesondere gelobte er, ihnen zu helfen wider die Waldstiitte und Glarus, solange
der Krieg, den diese mit ihnen haben, dauere. Des Grafen Burgen sollen den Herzogen und
allen ihren Helfern und Dienern offen stehen, so oft sie dessen bediirfen. Zwischen Speyer,
Niirnberg und Lech hat der Graf mit 15 Helmen zu dienen; im Landesinnern aber ist er
pflichtig, mit aller Macht zu Rofl und zu Ful} das Land zu schirmen. — So ténte es im
Herbst 1323, als die Herzoge fieberhaft riisteten, die Waldstétte mit Bern sich verbiindeten
und die Aarestadt auf Konig Ludwigs Geheill den Grafen Eberhard von Klburg vor dem
Zugriff seiner Gsterreichischen Vettern in Schutz nahm.

Jetzt — nach wechselvollen sieben Jahren — setzte sich Graf Johannes, der inzwischen
tief in Schulden geraten war, mit der fiirstlichen Linie seines Hauses zum fiinften Male
auseinander. Es wurde ihm am 15. September 1330 zu Brugg von Herzog Otto in dessen
und seines Bruders Albrecht Namen zugemutet, den Anspriichen, die Herzog Leopold fiir
sich und seine Briider an Giiter, Leute und Rechte, die Graf Wernli selig, Graf Werners
von Homberg Sohn, als Lehen der Gotteshduser Reichenau, St. Gallen, Einsiedeln und
Pfifers hinterlassen und Herzog Leopold vor Landtagen und Landgerichten gefordert
habe, Geniige zu tun in Form einer ,,giitlichen Ubereinkunft* folgenden Inhaltes:

,;also daz wir die March, da die alt Raprehtswilr inne lit, und alle die guter, di dishalb
Sewes ligent, von swelhen gotshuisern wir di ze lehen han, denselben gotshtsern uf-
geben haben und baten, diselben giiter lihen ze rehtem lehen dem egenanten hertzog
Otten und sinem briider und iren erben, und empfiengen wir dieselben gtter, lat und
rehtunge uns und unsern liberben, stinen und téhtern von dem vorgnanten hertzog
Otten an siner und sins bruder stat ze rehtem lehen."

,,Wir haben auch — so fihrt Graf Johannes in seiner urkundlichen Erklarung fort
— daz unser rehtes aigen ist, die egenanten burg die alten Raprehtswilre und die gegent
in der Wegi, ledichlich und vrilich ufgeben mit der eigenschaft, mit nutzen und mit
rehten, als wir und unser vordern di harbraht haben, dem egenanten unserm herren
hertzog Otten und sinem briider und iren erben und inen geeignet mit aller ehafti
und notdurft, so darzt héret, und haben diselben purch und gegent mit allen rehten,
als vor geschriben stat, von dem vorbenanten unserm herren hertzog Otten und sinem
bréder Albrecht uns und unsern erben, siinen und t8hteren, empfangen ze rehtem lehen."

Endlich leistet der Graf Verzicht auf die (aus hombergischem Stammgut herrithrenden)
drei Burgen Wartenberg ob Basel mit den zugehérigen Leuten, Rechten und Giitern, und
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hat sie den Herzogen ,,gevertiget vor dem bischof von Strazburg mit aller ehafti, notdurft
und gult, so darzli gehéret.

Diese Urkunde kam mit andern wichtigen Dokumenten des vorderosterreichischen
Archivs, das 1415 bei Eroberung der Burg zu Baden von den Eidgenossen erbeutet wurde,
nach Schwyz, wo sie heute noch im Staatsarchiv liegt. Sie erregte schon die besondere
Beachtung Gilg Tschudis, der in seiner Chronik ihren vollen Wortlaut mitteilte und ihren
Inhalt eingehend wiirdigte. Wenn auch seine Schluf3folgerungen, die in die Zeit der Grifin
Elisabeth von Rapperswil und ihres Sohnes Werner von Homberg — iiber die ein Buch zu
schreiben wiire — zuriickgreifen, nicht in allen Teilen zutreffen, so erkannte er doch Klar,
daB bei den Abmachungen, die Herzog Otto in Brugg dem Grafen Johannes aufdringte,
List im Spiele war. Wie Herzog Leopold und seine Briider ihre Anspriiche auf das hom-
bergische Erbe rechtfertigten, liegt im Dunkeln: verschiedene Urkunden, deren genaue
Kenntnis aufschluBreich wiire, sind verschollen; ihre Erwihnung in alten 6sterreichischen
Archivregistern wirft nur diirftiges Licht auf den Inhalt; es ist fraglich, ob iiberhaupt alle
herzoglichen Anspriiche je urkundlich belegt wurden, und wenn dies geschehen sein sollte,
bliebe die Frage noch offen, ob diese heute nicht mehr vorhandenen Beweisstiicke echt
oder gefilscht waren, oder ob, auch wenn ihre dullere Form echt war, ihr Rechtsinhalt der
Wirklichkeit entsprach.

Beim Abschlufl der hombergisch-habsburgischen Erbengemeinschaft im Jahr 1315 und
ihrer Erneuerung 1321 sind keine Unstimmigkeiten mit Konig Friedrich und Herzog Leo-
pold bemerkbar. Das im September 1323 eingesetzte Schiedsgericht hatte sich nur mit
Geldforderungen des Grafen Johannes an den Herzog zu befassen. Die geistlichen Lehens-
herren scheinen 1321 an der RechtméifBigkeit der Lehenserbfolge nicht gezweifelt zu haben.
Wir wissen bestimmt, dal auch nach dem Tode Graf Wernlis, um 1325, Abt Johannes von
Schwanden (f11. Mérz 1327), wie er selbst schriftlich bezeugte, dem Grafen Johannes als
Erben die Einsiedler Lehen am Ziirichsee nicht vorenthielt. Der Abt erklirte ausdriicklich,
daB seit der Verstindigung zwischen Konig Rudolf und Grifin Elisabeth sowohl diese als
auch ihre Erben die von der Abtei empfangenen Lehen bis anhin ungestort genossen hétten.
Auch den andern Gotteshdusern verwehrte vor dem Tode Graf Wernlis niemand die freie
Verfiigung iiber ihre Lehen. Ebensowenig deutet irgend ein Aktenstiick darauf hin, dafy im
Zusammenhang mit dem Abkommen vom 15. September 1330 die geistlichen Lehen auf
dem linken Ziirichseeufer von Graf Johannes wirklich den beteiligten Abten aufgegeben
und von diesen den Herzogen verliehen worden wiiren. Es ist nicht ausgeschlossen, daf3 der
ganze in der Urkunde geschilderte Vorgang sich lediglich zwischen den beiden handelnden
Personen, einem landesfremden Schreiber, der den Herzog begleitete, und wenigen ge-
heimen Mitwissern abspielte, und da3 dann das Pergament vorldufig nicht allgemein bekannt
gemacht, sondern im herzoglichen Archiv fiir spéitern Gebrauch sorgfiiltig verwahrt wurde,
samt einer zweiten, von Graf Johannes besiegelten Erklirung, die einen Teil der ersten
widerrief oder doch in Frage stellte.

Diese von der gleichen Hand geschriebene Urkunde, die heute ebenfalls in Schwyz liegt,
ist vom Sonntag, 16. September, datiert. Ob den Grafen, Herzog Otto oder beide das
Gewissen plagte, wissen wir nicht, doch rechneten sie jedenfalls mit der Gefahr, dafl die
Ubertragung der Eigentumsrechte an der Burg Alt-Rapperswil und dem Wigital auf die
Herzoge angefochten werden kénnte mit der Begriindung, dafl das iiberantwortete Gut gar
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nicht Eigentum des Grafen und seiner Vorfahren gewesen sei. Der entscheidende Satz der
sonntéiglichen Erklirung, die Graf Johannes am 16. September den Herzogen Otto und
Albrecht verbriefte, lautet, dall er sich mit ihnen verbunden und ihnen gelobt habe:
,,Wire, dass die Burg, die alte Rapperswil und andere Giiter, die wir ihnen fiir rechtes
Eigen aufgegeben und uns und unsern Erben von ihnen zu rechtem Lehen empfangen
haben, nicht eigen wiren, dass wir ihnen die fertigen sollen also, dass wir und unsere
Erben von ihnen und ihren Erben die zu Lehen haben sollen.*

Daraus geht unzweideutig hervor, daf} die VertragschlieBenden am Vorabend urkund-
lich etwas behaupteten, was nicht feststand; man erinnerte sich daran, daB} die Burg Alt-
Rapperswil und die Gegend ,,in der Wegi** dem Grafenhaus urspriinglich nicht zu eigen
gehorten, sondern von einem Oberherrn — sei es von einem Reichsstift oder unmittelbar
vom Reiche — zu Lehen oder zu Erbe gingen. Dem Herzog kam es darauf an, einen Rechts-
titel in der Hand zu haben, der im Verlauf je nach Umstinden so oder anders gedreht
werden konnte. Hauptsache war, dal Graf Johannes die Handédnderung fertigte und sich
als Lehensmann der Herzoge erklirte, damit nicht eines Tages seine Lehenspflicht Oster-
reich gegeniiber dahinfiel. Herzog Otto hatte aber daran noch nicht genug. Er lieB an
jenem Sonntag in Brugg vom gleichen Schreiber eine dritte Urkunde ausfertigen und von
Graf Johannes besiegeln, in der genau umschrieben war, was dieser den Herzogen im ein-
zelnen mit feierlichem KEid zu halten gelobt hatte:

1. Dal} er ihnen getreulich dienen, warten und helfen soll wider allerménniglich mit
seinen Festen, seinen Leuten und allem Gut von des heiligen Kreuzes Tag im Herbst
(14. September) vier Jahre lang, und zwar in der Weise,

a) dal} er ihnen mit zehn Helmen dienen soll bis an den Lech gegen Franken, den Rhein
abwirts bis an den heiligen Forst, ferner bis an den Lausannersee, von da ins Gebirge
bis an den Gotthardsberg und auch gegen Churwalchen bis an den Septimer, der Lam-
parten und Deutsche Lande scheidet.

b) Wiren darunter einer oder zweie mit Panzern, so soll er doch gedient haben.

¢) Sollte man ihn tiber den vorgeschriebenen Umkreis hinausfiihren wollen, so sollen die
Herzoge dem gebiihrend Rechnung tragen.

d) Wiirde er in ihrem Dienst an Dienern oder an Rossen merklichen Schaden nehmen,
sollen sie sich nach Gnade und Billigkeit erkenntlich erweisen, doch soll ihn kein Schaden
vom Dienste befreien.

e) Er soll auch mit allen Leuten, die er zu Full aufbieten mag, den Herren beholfen sein
und dienen iiberall dahin, wo sie ihr FuBvolk hinfiithren, und in dem Ausmalf, als sie
ihr Fullvolk ausriicken lassen.

2. DaB er nach Ablauf der vierjihrigen Frist sechs Jahre lang nichts Feindseliges,
weder mit Hilfe noch mit Rat, wider die Herzoge tun, sondern ihnen dienen soll, soweit sie
es ihm angemessen entgelten wollen; die Hilfe zu Gunsten von nahen Blutsverwandten soll
ihm aber nicht verwehrt sein, sofern der Krieg nicht eine eigene Sache der Herzoge beriihrt.

3. Der Graf verzichtet fiir sich und seine Erben auf alle verbrieften Anspriiche und
Schuldforderungen, die sein seliger Vater, Graf Rudolf, und er selbst um Silber, um Pfen-
nige oder um fahrendes Gut zu stellen gehabt hétten, mit Ausnahme der ,,Leistung zu
Villingen*, es sei denn, daf} seinen Vordern und ihm Pfinder gesetzt worden wiren.
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Diese heute in Wien verwahrte Urkunde findet sich im Register der ,,Briefe der Feste
Baden‘‘ nicht vermerkt, was den Schluf} erlaubt, dafl Herzog Otto sie nicht, wie die beiden
andern Pergamente, dort zuriicklieB, sondern auf die Reise mitnahm als kiinftiges Beweis-
mittel fiir die Forderungen, die er und sein Bruder in den néchsten zehn Jahren an den
Vetter zu Rapperswil stellen konnten. Zunéchst handelte es sich im Herbst und Winter
1330 um das Aufgebot zur Mithilfe bei dem geplanten Schlag gegen Ziirich, der dann frei-
lich infolge der oben geschilderten Ereignisse dahinfiel. Erstaunlich ist die Bedingungs-
losigkeit, mit der sich Graf Johannes dem Willen Herzog Ottos beugte und sich der Ober-
herrschaft Osterreichs unterordnete. Die Beweggriinde sind uns verborgen. Was an jenen
Septembertagen 1330 in Baden vorging, war ein Ring in einer Kette leidvollen Unheils.
,,Geliibde, Biindnis und Verzicht‘, zu denen sich der Graf fiir sich und seine Erben den
Herzogen und ihren Erben eidlich verpflichtete, sollten ,,stet und unzerbrochen bleiben‘‘. —
Was bot fiir diesen Schwur Gewihr? Geschah er freiwillig, oder war es blo Macht, die Ohn-
macht bezwang?

5. Osterreich greift nach Burgund (1331). Ziirich sucht Schutz im schwiibischen
Stiidtebund. Die Drei Linder sichern Luzern (1332)

Eine dhnliche Frage taucht auf, wenn man die , liebliche und giitliche Ubereinkunft‘
betrachtet, die am Palmsonntag, dem 24. Mérz 1331, in Brugg zwischen Graf Eberhard von
Kiburg, Landgraf von Burgund, und den Herzogen Albrecht und Otto zustandekam. Diese
sohnen sich mit Graf Eberhard aus iiber allen Zwist, den sie wegen seines verstorbenen
Bruders Hartmann mit ihm hatten, unter Verzicht auf alle Lehen und Eigengiiter der
beiden Grafen, die Konig Friedrich auf seine Briider iibertragen hatte, und erteilen Graf
Eberhard ihre Gnade und Huld. Dafiir soll der Graf von ihnen die Lehen empfangen und
ihnen mit seinen Leuten und Festen, die er jetzt hat oder noch gewinnen wird, mit aller
Macht im Thurgau, Ziirichgau und Aargau bis an den Gotthardsberg, in Burgund bis an
den Lausannersee und an ihre Grafschaft im Oberelsafl dienen und warten; alle seine und
seiner Erben Burgen sollen den Herzogen und ihren Erben offen stehen. Wire aber, daf
diese oder ihre Diener angegriffen oder belagert wiirden — abwiirts bis nach Burgau und
an den Forst zu Hagenau, soll er ihnen helfen mit seinen Leuten zu Rofl und zu Fuf}
nach dem gleichen Maf, in dem sie aus dem Aargau ausriicken. Fiir Dienst auflerhalb dieses
Umkreises sollen ihm oder seinen Erben die Herzoge die Kosten tragen helfen, wie andern
Herren und Dienern. Seine und seiner Erben Dienstpflicht bekréftigte der Graf mit seinem
Eid; das gleiche soll jeder Erbe tun, sobald er volljihrig wird. Wiirde aber, was Gott ver-
hiite, der Graf oder seine Erben pflichtvergessen sich wider die Herzoge setzen oder ver-
binden oder ihre Festen ihnen verschlieBen, sollen sie zur Strafe ihrer Lehen verlustig
gehen. Allfillige alte Anstéinde zwischen den Dienern oder Leuten der Herzoge und des
Grafen Dienern und Leuten sollen ohne Verzug schiedsgerichtlich nach Minne oder nach
Recht, wie es im Lande Gewohnheit ist, ausgetragen werden. Dagegen haben die Herzoge
fiir sich und ihre Erben dem Grafen gelobt, ihn und seine Erben, seine Leute und seine
Lande zu schirmen und ihm zu raten und zu helfen zu Burgund und anderswo, als ihrem
Freund und Diener.
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Das Original dieser Urkunde, das bis 1415 in Baden hinter SchloB und Riegel lag, ist
nicht mehr vorhanden, doch blieb ein 1363 am bischoflichen Hof von Basel hergestelltes
Vidimus, das aus dem vorderdsterreichischen Archiv schlieBlich nach Bern gelangte,
erhalten. Ob dessen Wortlaut dem Original wirklich entspricht, ist nicht mehr feststellbar.
— Verschollen ist auch eine bloB durch das Badener Archivregister bezeugte Urkunde, ver-
mutlich gleichzeitigen Ursprungs, deren Inhalt ebenfalls von groBer Tragweite war: Graf
Eberhard bestitigte darin den Empfang von 400 Mark Silber und erklirte alle zu Un-
gunsten der Herrschaft Osterreich lautenden Schuldbriefe, die noch zum Vorschein kom-
men konnten, fiir ungiiltig. Der Umschwung vom Palmsonntag 1331 griff tief.

Damit war die Ernte eines ganzen Jahrzehnts bernischer Politik in Frage gestellt. Graf
Eberhard hatte sich jetzt zu den gleichen Zugestéindnissen herbeigelassen, zu denen sein
Bruder Hartmann kurz vor seinem Tode von Herzog Leopold gedringt worden war; er
suchte folgerichtig schon im Mai in einem zehnjihrigen Burgrecht Anlehnung an Freiburg,
dessen Machthaber, ferngelenkt von Wien, bzw. Baden und Brugg, auf den neuen Kurs
einschwenkten. Beide Teile verpflichteten sich zu Hilfe gegen jedermann unter Vorbehalt
Osterreichs; Freiburg behielt auch seine bisherigen Verbiindeten und Verburgrechteten
vor, doch das beseitigte in Bern den Keim zu Argwohn und Feindsehaftnicht. Durch alle diese
osterreichischen Machenschaften, die Ziirich und Bern, wie die Waldstitte gleichmiBig
bedrohten, war das Biindnis, das Stidte und Linder mit Bischof Rudolf von Konstanz
und Graf Eberhard von Kiburg formell noch bis zum 23. April 1332 verband, vollstindig
ausgehohlt. Diese Dinge blieben kaum unbesprochen, als am 25. Mai 1331 der Reichsland-
vogt der Drei Linder, Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg, sich in Ziirich ein von
Kaiser Ludwig verbrieftes Guthaben auszahlen lie} und am 5. September in Bern mit
seiner Gemahlin Katharina, der Schwester Eberhards von Kiburg, fiir zwanzig Jahre das
Burgrecht erwarb und schwor, der Stadt mit Burg und Herrschaft Oltigen beraten und
beholfen zu sein.

Auch in Ziirich blieb man nicht miiig; man half mit, einen heftigen Streit, der die drei
Waldstéitte und ihre Bundesgenossen im Urserntal mit den Leuten der Leventina und
ihren Verbiindeten von Ossola entzweite, endgiiltig aus dem Weg zu rdumen; man
unterzog sich willig dem Schiedspruch, den am 12. August in Como der dortige Stadthaupt-
mann, Ritter Franchinus Rusca, und der Edle Johannes von Attinghausen, Landammann
von Uri, fiallten. So sicherte man sich den Verkehr auf den siidlichen Alpenstra3en.

Um der Unsicherheit im Norden zu wehren, zogerte Ziirich auch nicht, gemeinsam mit
seinen alten Bundesgenossen von Ravensburg, Uberlingen, Lindau, Konstanz und St.
Gallen einem groBen Landfriedensbunde beizutreten, der auf Kaiser Ludwigs Geheil} seinen
Sohn Ludwig, Markgraf von Brandenburg, und die zwei jiingern Schne als Herzoge von
Bayern, sowie die zwei hochsten Wiirdentriiger in Oberbayern und den Bischof von Augs-
burg mit zahlreichen oberdeutschen Reichsstédten bis zwei Jahre nach des Kaisers Tod
verbinden sollte. Am 20. November 1331 wurde in Ulm der Bund von den Beauftragten
ins Leben gerufen und am 5. Dezember durch eine vom Kaiser besiegelte Urkunde in aller
Form bestétigt. :

Unter diesen Umstinden hielten es die Waldstitte fiic geraten, eine Botschaft nach
Frankfurt zu senden, um beim Kaiser eine neue Bestiitigung ihrer Privilegien, Rechte und
16blichen Gewohnheiten zu erwirken. Am 24, Dezember 1331 willfahrte der Kaiser ihrem

23



Wunsch, aber nicht in dem ausgiebigem Malle, wie damals, als er mit den Habsburgern
um die Krone rang, die ihm die osterreichischen Herzoge jetzt nicht mehr streitig machten.
Thr Streben war nun auf néhere, greifbare Ziele gerichtet, zu denen nicht zuletzt die Ein-
gliederung der Reichsstddte, Reichslinder und anderer Sondergebilde im Gebiet der
Stammlande in den eigenen Machtkreis gehorte. Die Durchfiihrung dieser Aufgabe muf3ten
sie freilich ihren Vogten und Landpflegern iiberlassen, da sie selbst im Osten und Siiden
durch Auseinandersetzungen mit dem Konig von Bohmen in Atem gehalten wurden, und
ihre grof3te Sorge war, wie sie sich eines Tages Kiarnten und Tirol aneignen kénnten.

Daneben kam auch der kirchenpolitische Kampf nicht zur Ruhe, denn in Avignon lief3
sich die Kurie trotz aller Bitten nicht herbei, Ludwig den Bayer als Reichsoberhaupt anzu-
erkennen. Wer dies tat, ob Laie oder Kleriker, ob Fiirst oder Edelmann, ob Biirger oder
Bauer, verfiel den Kirchenstrafen.

Im Rahmen dieser européischen Bewegungen und Spannungen, die bis in die kleinsten
Lebensréume nachzitterten, rollten auf der begrenzten Biithne des Alpenlandes die Ereig-
nisse ab, die einerseits im November 1332 zum Bund der Drei Linder mit Luzern fithrten
und anderseits die 6sterreichischen Vertrauensménner im Stromgebiet des Oberrheins ver-
anlaBten, im Sommer 1333 umfassende Mallnahmen zur Festigung der von ihren Herren
befohlenen Ordnung zu treffen. Nur im gréffern Zusammenhang dieses weitrdumigen
Geschehens kann auch der innere Umschwung, der sich im Sommer 1336 in Ziirich vollzog,
richtig verstanden werden. Und je mehr man nach verschiedenen Seiten vergleichende
Blicke wirft, desto leichter lifit sich das értlich und persénlich Besondere vom allgemein
Vorkommenden unterscheiden. — Wir wollen hier nicht wiederholen, was in andern
Werken nachgelesen werden kann. Die Entstehung des Luzernerbundes, sein Inhalt und
seine Auswirkung wurde von Karl Meyer einldflich geschildert; die Ziircher Ereignisse
dieser Zeit fanden kundige Darsteller in Karl Dindliker und Anton Largiader. Basels
Schicksale wurden von Rudolf Wackernagel lebensvoll beleuchtet; Berns Geschichte
riickten Eduard von Wattenwyl und Richard Feller in helles Licht. So kénnen wir uns
darauf beschrinken, bisher wenig oder nicht beachtete Zusammenhéinge aufzudecken,
wobei wir den gemeinsamen Gegenspieler der Reichsstidte und Reichslinder im schwei-
zerischen Raum von heute, das Haus Osterreich, und das Ganze — das Reich und sein
Oberhaupt — nie aus dem Auge verlieren diirfen.

6. Der osterreichische Landfriedensbund im Umkreis der Stammlande (1333)

Der osterreichische Ausdehnungstrieb war ebenso stark gegen Bern wie gegen Ziirich
gerichtet; diese Gefahr erkannte man an der Aare nicht weniger klar als an der Limmat.
Wohl war das Maf3 des von den Herzogen und ihren Vigten gegen widerstrebende Kriifte
ausgeiibten Drucks nicht iiberall gleich; auch wenn er zeitweilig an Stiirke nachlief3, horte
er doch nie auf. Durch den Versuch, Luzern wirtschaftlich und politisch in das dsterreichische
Territorium fest einzugliedern, wurden nicht nur die Waldstitte, sondern auch Bern wie
Ziirich in ihrer Reichsunmittelbarkeit bedroht, obwohl man hier, um sie zu retten, Ludwig
den Bayer anerkannte, und dort, um dem leidigen Kampf zwischen Kaiser und Papst zu
entrinnen, sich ihm widersetzte. Die enge Umgarnung durch das osterreichische Netz
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bewog Ziirich trotz aller Unannehmlichkeiten, sich an den Kaiser anzulehnen; Bern hatte
infolge seiner westlichern Lage etwas freiern Spielraum, war aber gleichwohl von mehreren
Seiten umklammert, sobald die ésterreichische Nachbarstadt Freiburg und ein gréBerer
Teil des Hochadels mit seiner Gefolgschaft den Herzogen und dem Kaiser zuneigten. Der
sogenannte Giimmenenkrieg, durch den im Jahre 1332 eine freiburgisch-kiburgische Allianz
mit Bern und seinen Bundesgenossen zusammenstie3, ist wohl kaum ohne Einfliisterung
osterreichischer Gewalthaber entbrannt, deren Einflul sprunghaft zugenommen hitte,
wenn Bern unterlegen wire. Da aber die Berner sich behaupteten, die Feste Giimmenen
schleiften, eine Reihe kiburgischer Burgen brachen und Herzogenbuchsee einnahmen,
beeilte sich die im Kloster Konigsfelden an der Todesstitte des Vaters lebende Schwester
der osterreichischen Herzoge, die Koénigin-Witwe Agnes von Ungarn, Bern sowohl mit
Freiburg als auch mit Graf Eberhard von Kiburg auszuséhnen.

Dieses am 3. Februar 1333 in Thun vollbrachte Friedenswerk verdankte vielleicht seine
Beschleunigung der drohenden Haltung der inzwischen mit Luzern in ewigen Bund getre-
tenen Waldstiitte; es war eine Vorstufe zu dem grofen Landfriedensbund, den am 20. Juli
1333 zu Baden die vier hochsten Wiirdentrager der herzoglichen Stammlande mit den
Stiadten Basel, Konstanz, Ziirich, St. Gallen, Bern und Solothurn und den Grafen Rudolf
von Nidau, Eberhard von Kiburg und Heinrich von Fiirstenberg aufrichteten. Als Mit-
handelnde waren auf oOsterreichischer Seite die Réte und Biirger von 23 herzoglichen
Stiidten vertreten, an deren Spitze Freiburg im Uchtland erscheint, gefolgt von 22 Stadt-
gemeinden aus dem Breisgau, Sundgau, Schwarzwald, Thurgau und Aargau:

Breisach Frauenfeld Sursee
Neuenburg Winterthur Sempach
Ensisheim DieBenhofen Baden, Brugg
Rheinfelden Aach Mellingen
Sackingen Villingen Lenzburg
Waldshut ; Zug Aarau
Schaffhausen Bremgarten Zofingen

Besiegelt wurde der von allen Teilnehmern beschworene Brief, der bis zum Martinstag
1338 in Kraft bleiben sollte, von den vier leitenden Landvigten — den Rittern Johann
TruchseB von DieBenhofen, Johannes von Hallwil, Hermann von Landenberg und Johan-
nes von Aarwangen —, ferner von 22 herzoglichen Stédten, den sechs Reichsstddten und
den drei verbiindeten Grafen. Neben diesen Einzelpersonen und Kérperschaften sind noch
besonders genannt die Stidte und Leute des Landes Sundgau, die sich gemeinsam unter
die Siegel der Ritter Johannes von Hallwil und Ulrich von Pfirt und Walter Schaffners von
Sennheim banden, sowie die Landleute des Niedern Amtes zu Glarus, fiir die ihr Landvogt,
Ritter Hermann von Landenberg, mit seinem Siegel gutstand.

Der Umkreis, innerhalb dessen sich die Bundesgenossen Rat und Hilfe gegen wider-
rechtliche Angriffe und Schiidigungen zusagten, ist bezeichnet wie folgt: Schuttern (bei
Lahr), Gengenbach, Kinzigtal aufwiirts bis Schiltach, Rottweil, Mithlheim (bei Tuttlingen),
Neu-Hohenfels (bei Stockach), Heiligenberg (unweit Konstanz), Markdorf (bei Uberlingen),
Buchhorn (Friedrichshafen), Bodensee, Rheinmiindung, Arlberg, Septimer, Disentis, St.
Gotthard, Brienzersee, Laubegg, Greyerz, Vevey, Ouchy, Grandson, Neuenburg, Golden-
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fels (Roche d’Or bei Pruntrut), Montbéliard, Lure (Haute-Sadne), Vogesen, Eckenbach
abwirts bis Einmiindung in die Ill, Schuttern. — Dieses ausgedehnte Gebiet ist in drei
Landfriedenskreise eingeteilt, in denen je sieben Vertrauensménner auf Seite der Herzoge
und Herren im gegebenen Falle zu priifen und entscheiden haben, ob die bundesgeméfle
Hilfe angerufen werden soll. Unter den 21 Landfriedenspflegern stehen neben zehn Rittern
elf Beamte der herzoglichen Landstidte. Von den Edelleuten sind Johannes von Hallwil,
Ulrich von Pfirt, Hermann von Landenberg, Johannes von Aarwangen, Freiherr Rudolf
von Aarburg, Jordan von Burgistein und Egbrecht (von Randenburg), Schultheill von Schaff-
hausen, aus der biirgerlichen Gruppe Johannes (Schultheill) von Waldshut, der Vogt ,,auf
dem Walde** hervorzuheben. In den sechs Reichsstidten und in Freiburg im Uchtland
haben ihre Riite das Recht und die Pflicht, im Falle der Not die Bundesgenossen um Hilfe
zu mahnen.

In diesen Bund konnen auch weitere Herren oder Stidte nach Verstindigung der Viogte
mit den Riten von Basel, Freiburg, Konstanz, Ziirich, St. Gallen, Bern und Solothurn
aufgenommen werden. Anderseits behalten vor: a) Basel und Konstanz das geistliche
Gericht ihrer bischoflichen Herren, soweit der Streit nicht Eigen und Erbe oder ihre Rechte
und Freiheiten angeht; b) Basel und Konstanz ihre Herren die Bischofe selbst und die von
St. Gallen ihren Abt oder Pfleger; ¢) die sechs Reichsstidte und Freiburg ihre élteren Eide
und Biindnisse laut Inhalt der Bundesbriefe; d) die dsterreichischen Végte behalten den
Herzogen und sich selbst ebenfalls ihre frithern Biindnisse und Eide vor. — Die Stédte
sollen im gesamten Hoheitsgebiet der Herzoge Sicherheit und Schirm genieen; die gleiche
Gunst soll auch allen Leuten der Herzoge bei den verbiindeten Herren und Stidten zuteil
werden. Konstanz, Ziirich und St. Gallen traten dem Bunde nicht bei, ohne vorher — am
29. April 1333 in Niirnberg — von Kaiser Ludwig die besiegelte Erlaubnis dazu erhalten
zu haben. Basel dagegen leistete den Eid nur unter der Bedingung, daf} er zunichst nicht
linger als bis zum 11. November 1334 gelte und daB eine allfillige Verlingerung ganz in
sein freies Belieben gestellt sei. — Die Herzoge Albrecht und Otto zdgerten nicht, das

Biindnis durch einen besiegelten Beibrief gutzuheilien.

Was an dem Landfrieden vom 20. Juli 1333 besonders auffiillt, ist die Liicke, die er
aufweist: die Drei Lénder, Luzern und das obere Amt Glarus fehlen im Ring dieser Bundes-
genossenschaft. Ein gegenseitiger Anniherungsversuch ist wohl kaum unternommen wor-
den, dazu war die Kluft nach dem in Luzern beschworenen Bunde zu tief. Anderseits lielen
sich die Berner ihre alten freundschaftlichen Beziehungen zu den Waldstitten nicht
triiben. Schon am 22. August 1332 waren sie den Unterwaldnern zu einer Aussohnung mit
dem Kloster Interlaken behilflich, und am 30. September 1333 erreichte das Versohnungs-
werk unter Mitwirkung des Freiherrn Johannes von Ringgenberg, des Berner Schult-
heiflen Johannes von Bubenberg, des Stadtschreibers Ulrich von Gysenstein und anderer
angesehener Zeugen seinen AbschluBl. Landammann und Landleute von Unterwalden
erklirten sich gegen eine Entschéidigung von 300 7 fiir allen im Krieg mit den Herzogen von
Osterreich und vor oder nachher empfangenen Schaden als befriedigt.
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7. Berns VorstoB ins Oberland (1334).
Kampf um Luzern und Umschwung in Ziirich (1336)

Der Landfriede vom Juli 1333 deckte Bern den Riicken, als es sich im folgenden Jahre
anschickte, im Oberland mit den Freiherren von WeiBenburg abzurechnen, d. h. deren
Herrschaftsrechte teilweise sich selbst anzueignen, teilweise dem verburgrechteten Kloster
Interlaken zuzufiihren und den ihnen verbleibenden Rest im Simmental durch ein Burg-
recht seinem Machtkreis einzuordnen. Es macht den Eindruck, man habe in Bern dieses
Ziel mit doppeltem Eifer verfolgt, weil die Gefahr bestand, daB hier der dsterreichische
Einflul} die Oberhand gewinne. Wie leicht konnte es geschehen, dafl die Herzoge versuchen
wiirden, das den Weillenburgern vom Reiche verpfindete Haslital auszulosen. Dal Bern
sich da rechtzeitig einschaltete und diese Reichspfandschaft mit Hilfe seiner alten Eid-
genossen von Hasle an sich zog, war ein staatsménnisches Meisterstiick, das militérische
Kraft, finanziellen Einsatz und griindliche Rechtskenntnis erforderte. In dieser Zeit war
es fiir Ritter Johannes von Bubenberg den Jiingern wichtiger, Burg und Herrschaft Spiez,
die osterreichische Lehen waren, fiir sich und seine Familie zu erwerben, als liinger an der
Spitze des Rates zu stehen. So diirfte sich der Umstand, daf Ritter Philipp von Kien nun
vier Jahre lang das Schultheilenamt bekleidete, am einfachsten erkliren. Bei den meisten
bedeutsamen Entscheidungen treten die beiden, hiufig mit dem Altschultheilen Johannes
Freiherrn von Kramburg zusammen, gemeinsam handelnd auf. Ein ésterreichischer Gegen-
zug gegen die kraftvolle bernische Politik im Oberland ist wohl darin zu erblicken, dall am
24, Juli 1334 Herzog Otto zu Brugg im Namen seines abwesenden Bruders Albrecht, den
Propst und Kapitel schon vor acht Jahren an Stelle Herzog Leopolds zu ihrem Vogt und
Schirmer erwihlt hatten, das Kloster Interlaken mit allen Leuten und Giitern in seinen
besondern Schutz nahm und die Freiheiten des Gotteshauses bestiitigte, ja sogar vermehrte.
So bewahrten die Herzoge eine Handhabe, sich jenseits des Briinig in alle moglichen An-
gelegenheiten einzumischen, was hinwiederum in Unterwalden alte Empfindlichkeiten
wachhielt. In Bern wie in Sarnen hatte man Grund, auf der Hut zu sein.

Im Jahr 1334 erlangten die Herzoge einen nicht unbedeutenden Gewinn dadurch, daB
nach dem Hinschied Bischof Rudolfs von Konstanz der Sprof einer ihnen treu ergebenen
Ministerialenfamilie sich als Nachfolger durchsetzte. Niklaus von Frauenfeld war als
Kirchenfiirst elf Jahre lang darauf bedacht, die piapstlichen Befehle, die auch nach dem
Tode Papst Johanns (4. Dezember 1334) unter Benedikt XII. nicht milder wurden,
gegeniiber dem gebannten Kaiser und seinen Anhingern zu Stadt und Land streng zu
handhaben, und als Hauptmann der Osterreichischen Herzoge iiber Elsal und Schwaben
suchte er in den ersten Monaten des Jahres 1336 den Widerstand, der sich in und um
Luzern gegen die Herzoge erhob, mit Waffengewalt zu brechen. Die Luzerner wurden von
ihren Eidgenossen um so kriftiger unterstiitzt, als Kaiser Ludwig im Jahre 1334 infolge
einer Untersuchung der Rechtsverhiltnisse von Schwyz und Unterwalden und eines darauf
gegriindeten Schiedspruchs, dessen Wortlaut wir leider nicht kennen, den Waldstédtten
seine frithere Gunst entzogen und den Herzogen die von ihnen geforderte Wiederherstel-
lung verlustig gegangener Rechte urkundlich zugesichert hatte. Kleine Zugestéindnisse,
die Herzog Otto am 14. September bei einem Aufenthalt in Winterthur den Biirgern von
Luzern gewiihrte, verfehlten eine dauernde Wirkung. Nach wechselvollen erbitterten
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Kimpfen, die uns zeitgendssische Chroniken*) schildern, zwang eine in der Nahe von
Rotenburg erlittene blutige Schlappe die Luzerner zum Einlenken.

Am 12. Mai 1336 erklirten sich Schultheill, Rat und Biirger bereit, die zwischen der
Stadt und den Herzogen und ihren Amtleuten hiingigen Streitfragen, die zu innerer Zwie-
tracht, zur Verbannung von vier osterreichisch gesinnten Ratsherren, zu Gewalttéitigkeiten
aller Art und schliellich zum offenen Krieg mit den Nachbarn gefiihrt hatten, einem
Schiedsgericht zu unterstellen, und sich dem Spruche zu fiigen, wenn ihnen keine alt-
iiberlieferte Freiheit entzogen werde. Am 16. Mai gab zu Rotenburg Bischof Niklaus von
Konstanz als oberster Landpfleger unter Vorbehalt aller Freiheiten und Rechte, die den
Herzogen und ihren Amtleuten von alters her zukimen, eine gleiche Zusicherung, die
Hartmann von Ruoda als Vogt im Aargau und Ulrich von Ramschwag als Hauptmann
zu Rotenburg mitbesiegelten. Als Hauptstreitpunkt ist in beiden Erklérungen die neue
herzogliche Miinze von Zofingen vermerkt, die man in Luzern anfocht. Das neunkopfige
Schiedsrichterkollegium setzte sich zusammen aus je drei Ratsherren aus Basel, Bern und
Ziirich, deren Namen seit Jahren fiir ihr Ansehen biirgten. Sollte ein Mitglied nicht erschei-
nen konnen oder sonst ausscheiden, hat es der Rat der betreffenden Stadt zu ersetzen.

Die Urkunden vom 12. und 16. Mai nennen als Schiedsleute die Ritter Niklaus zer
Kinden und Konrad von Birenfels mit Werner zer Sonnen von Basel, ferner die Ritter
Philipp von Kien und Johannes von Bubenberg den Jiingern mit Werner Miinzer von Bern,
und endlich Heinrich Schiipfer, Johannes Fiitschi und Heinrich Bilgeri, genannt ,,mins
Enis“, von Ziirich. Diese drei Ziircher waren aber nicht mehr dabei, als das Schiedsgericht
am 18. Juni in Luzern seinen Spruch fillte; statt ihrer amteten zwei Ritter, Johannes
Miilner und Heinrich Biber, mit Johannes Krieg. Inzwischen war am 7. Juni in Ziirich die
alte Ordnung gestiirzt und Rudolf Brun als Biirgermeister mit neuen Réten und Ziinften
eingesetzt worden. Heinrich Schiipfer hatte seit 1309, Johannes Fiitschi seit 1310 ununter-
brochen im Rate gesessen, und Heinrich Bilgeri, Ratsherr seit 1319, war Glied jenes iiber-
miéchtig gewordenen Geschlechts, das 1256 erstmals im Rate auftaucht, 1276-—1290 jahr-
lich meist zwei und 1291-—1317 bald zwei, bald drei Sitze innehatte, 1318—1320 mit vier,
1321—1323 mit fiinf und 1324-—1335 mit sechs bis sieben Angehorigen in den drei je zwolf
Mitglieder zéhlenden Ratsrotten vertreten war. Diese drei Ménner verschwanden aus
Zirichs 6ffentlichem Leben; sie gehorten zu den abgesetzten Ratsherren, die spéter, nach
ihrer Verbannung, in Rapperswil Zuflucht fanden bei Graf Johannes von Habsburg, der
1334 mit Ziirich einen Burgrechtsvertrag beschworen hatte und dem neuen Wesen an der
Limmat abgeneigt war.

Die gestiirzten Rite glinzten, mit wenigen der Ritterschaft angehérenden Ausnahmen,
durch kaufménnische Tiichtigkeit, die sich bei den Bilgeri, deren keiner die Ritterwiirde
erwarb, vorzugsweise in Verwaltungs- und Geldgeschéften sowie Ankauf von Grundstiicken
und im Weinhandel auswirkte, was auch ihre Haltung im Rate mitbeeinflulte. Da sie die
Zeichen der Zeit nicht erkannten, stemmten sie sich gegen den beruflichen Zusammen-
schluB} zu Ziinften und die Teilnahme der Handwerker am Stadtregiment, denen in Bern die
Einsicht des Ritter- und Ratsherrenstandes und in Basel und StraBburg der Weitblick der
Bischife schon geraume Zeit Schritt fiir Schritt den Zugang getffnet hatten. In Bern hatte

*) Sog. Oberrheinische Chronik und Johannes von Winterthur.
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sich der seit 1294 aus Angehorigen verschiedener Berufsstinde und Gesellschaftsschichten
zusammengesetzte Rat der Zweihundert zu einer Volksvertretung entwickelt, die in ent-
scheidenden Stunden, geleitet von der geistigen Uberlegenheit der Schultheifien und der
Sachkunde des Kleinen Rates, grole Entschliisse zu fassen vermochte und die ganze Biir-
gerschaft zu kraftvollem Handeln zu entflammen oder, wenn es nottat, zu zihem Aus-
harren zu stihlen wulite. So war 1298 durch die Berner das Gefecht am Donnerbiihl
gewonnen worden, wihrend in Ziirich seit der Niederlage von 1292 bei Winterthur kauf-
ménnisch abwigende Berechnung den ritterlichen Wagemut zuriickgedringt und den
rithrigen Handwerkergeist hintangehalten hatte, so daf} auf diesem Wege die Reichsfreiheit
beinahe an die osterreichische Herzogsgewalt verloren ging.

Es scheint, dal} die Gegenbewegung, die Ziirich 1330 und 1331 unter groen Opfern zur
Abwendung von Osterreich und zur Anlehnung an Kaiser Ludwig fiihrte, von dem im
Reichsdienst fullenden Ritterstand und der nach politischer Mitsprache strebenden Hand-
werkerschaft ausging. Doch damit war das Endziel noch nicht erreicht. Was mag den un-
mittelbaren Anstol zum Umsturz im Juni 1336 gegeben haben? Ich sehe ihn in der
plétzlich drohenden Gefahr, daf3 Osterreichs Landeshoheit die Reichsfreiheit Ziirichs ver-
schlinge, wenn Luzern und die verbiindeten Waldstiitte in der damaligen Auseinander-
setzung den Kiirzern zogen. Das konnte geschehen, wenn der Schiedspruch wesentlich zu
ihren Ungunsten ausfiel. Die Entscheidung lag seit Mitte Mai in der Hand des beidseitig
anerkannten Schiedsgerichts, und in diesem war das Stimmenmehr mafigebend. Die drei
Berner waren jedenfalls nicht gesonnen, der Osterreichischen Macht neuen Auftrieb zu
geben, die Reichsfreiheit der Waldstitte in Frage zu stellen und die Rechte Luzerns zu
schmélern; die drei Basler aber hatten kaum Lust, die guten Beziehungen zu den herzog-
lichen Landen, die fiir den Handelsverkehr ihrer Stadt lebensnotwendig waren, aufs Spiel
zu setzen; wenn auch die drei Ziircher an diesem Seil zogen, wurden die Berner iiberstimmt
und hatte Bischof Niklaus das Spiel fiir Osterreich gewonnen. Dann muBte mit Bern und
den Waldstéitten auch Ziirich als Reichsstadt gefihrdet erscheinen, wenn man die Politik
nicht bloB mit kaufménnischen Augen ansah. Das schiedsgerichtliche Ergebnis vom 18.
Juni 1336 lautete fiir Luzern glimpflich; selbst in der Miinzfrage zeigte man ein gewisses
Entgegenkommen. Die alten Freiheiten der Stadt aus der Murbachischen Zeit wurden
ausdriicklich vorbehalten. Der Kompromil war auch fiir die Drei Lénder tragbar, indem
er ihren Bund mit Luzern nicht antastete, withrend andere eidliche Verbindungen, welche
von Leuten in und auBerhalb der Stadt seit Beginn des jiingsten Krieges gekniipft
worden waren, als ungiiltig erklirt wurden. Bischof Niklaus hielt es sogar fiir ratsam, den
nach dem Morgartenkrieg zwischen den Gsterreichischen Landvogten und den Waldstétten
vereinbarten Waffenstillstand, der seit Mitte August 1323 nicht mehr auf lingere Frist
verlingert worden war, fiir 2!/, Jahre, d. h. bis Weihnachten 1338 zu erneuern; hernach
sollte er wieder wie vorher auf je vier Wochen kiindbar sein. Damit war die Bereinigung
der tiefen Gegensiitze freilich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Die Atempause war einer augenblicklichen Notlage der Herzoge in der Ferne zu ver-
danken. Nachdem Kaiser Ludwig den Habsburgern im Friihjahr 1335 das langbegehrte
Herzogtum Kirnten mit Siidtirol verliehen hatte, ohne auf die Anspriiche des mit einer
Erbgriifin verheirateten Sohnes Kénig Johanns von Bohmen Riicksicht zu nehmen, ent-
fesselte dieser im Frithjahr 1336, unterstiitzt von den Konigen von Ungarn und Polen, so
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heftige Angriffe gegen die Herzoge und den mit ihnen verbiindeten Kaiser in Osterreich
und Bayern, dal Herzog Otto froh war, wenn in den Stammlanden bald Ruhe einkehrte,
denn es kam ihm darauf an, alle verfiigharen Krifte an der Donau, am Inn und an der
Etsch zusammenzufassen. Wenn man bedenkt, daf3 Ziirich damals den Schutz des kaiser-
lichen Stidtebundes und des osterreichischen Landfriedens genof3, so war der Zeitpunkt
fiir den Umsturz im Innern auBlenpolitisch sehr giinstig. Wahrend die Neuordnung in der
Stadt in vollem Gange war, wurden drei Anhiinger des neuen Kurses, die wie ihre Vor-
ginger iiber langjéhrige politische Erfahrung verfiigten, nach Luzern abgeordnet. Ritter
Johannes Miilner, Glied der iltesten und einfluBreichsten Reichsministerialenfamilie,
gehdorte seit 1311, Ritter Heinrich Biber seit 1319 und Johannes Krieg seit 1315 dem Rate
an. Alle drei harrten auch bis in ihr hohes Alter im Rate aus: Miilner, der auch seit Jahren
als Schultheil amtete, bis 1346; Biber bis 1351; Krieg bis 1361; sie scheinen bis zuletzt
Stiitzen der neuen Ordnung geblieben zu sein. Heinrich Biber war neben Riidiger Manesse
einer der vier Ratsherren, die fiir den Todesfall Rudolf Bruns als Nachfolger des Biirger-
meisters vorgemerkt waren. An die Seite Johannes Miilners trat im Rate schon 1340 sein
Neffe Eberhard, der spiitere Ziircher Schultheil und Gemahl Paulas von Kien, die mit dem
Berner Schultheiflen Philipp von Kien nahe verwandt war. Dall Biirgermeister Brun jetzt
und fortan in Ziirich als allmidchtiger Diktator geherrscht hitte, ist eine von fremdlindi-
schen Beispielen entlehnte Vorstellung, die mit dem Ziircher Tatsachen nicht iiberein-
stimmt. Brun war umgeben von Persénlichkeiten vornehmen und bescheidenen Standes,
die bei aller durch die Not gebotenen Unterordnung unter das junge, kluge und wendige
Stadtoberhaupt sich nicht wie Marionetten am Draht ziehen lie3en.

8. Innere Gegensitze und geistige Stromungen.
Das Ringen um Rapperswil (1336 —1343)

Es ist klar, daB so tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten, wie sie im Sommer 1336 in
Zirich zum Austrag kamen, schon Jahre lang Wellen schlugen, auch wenn die diirftigen
Nachrichten aus jener Zeit dariiber schweigen. Die ganze Biirgerschaft war in heftig sich
bekéimpfende Parteien gespalten, die sich im Kleinen wie im GroB3en Rate den Rang streitig
machten. Je hartniickiger die eine sich zu behaupten suchte, desto verbissener war die
andere darauf erpicht, sich durchzusetzen. Ja, es gab mehr als zwei Stromungen. Der ritter-
biirtige Adel, die Handelsherren, Finanzleute und Rentner, Gewerbetreibende und Hand-
werker bildeten eine Mehrzahl von Gruppen, deren Interessen und Wiinsche teils parallel
gingen, teils sich kreuzten, teils aufeinanderprallten. Dazu kamen alle unberechenbaren
Einfliisse von Rivalitit und verwandtschaftlichem Zusammenhalt, von personlicher Freund-
schaft und Feindschaft, Zuneigung und Hal}, Ehrgeiz und Gewinnsucht, Gemeinsinn und
Eigennutz, die Herzen verbinden oder auseinanderreissen. Wie weit echte religiose Krifte
sich nur in der Stille von Kirchen, Klostern, Wohnstuben und Einsiedeleien regten, wie weit
sie auch das offentliche Leben durchdrangen, wie weit die christliche Lehre sich nur in
duBern Werken bekundete oder sich des Gewissens verantwortlicher Menschen beméich-
tigte, wie tief die Diener der Kirche ihre Aufgabe erfaliten und wie ernst die durch den
Kampf zwischen Kirche und Staat geéingstigten oder erniichterten Glaubigen ihre kirch-
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lichen und menschlichen Pflichten zu erfiillen trachteten, ist schwer abzuwigen; das sind
Fragen, die sich aus amtlichen Urkunden kaum beantworten lassen. Die Quellen, aus wel-
chen wir das Seelenleben jener Zeit erahnen, flieBen aus dem Born der Poesie, der bildenden
Kunst, der Religion, der Philosophie und des Rechts, sie stehen aber nur selten in unmittel-
barem Zusammenhang mit bestimmten historischen Ereignissen, so daf die Geschicht-
schreibung gezwungen ist, zumeist da aufzuhoren, wo das wirkliche blut- und geister-
fiillte Leben erst anfingt.

Wer die erregende Mannigfaltigkeit des téglichen Daseins jener Jahre erfahren will,
greife zu dem Zeitbuch des BarfiiBers Johannes von Winterthur, das leider nur zu frith
(1348) abbricht. AufschluBireich sind auch die Annalen, in denen ein unbekannter Geist-
licher am Oberrhein, vermutlich in Basel, Nachrichten und Beobachtungen iiber den Lauf
der Welt bis 1349 zu Papier brachte. Die Aufzeichnungen des gewiegten Juristen Mathias
von Neuenburg (am Rhein), der vor dem Morgartenkrieg mit Eberhard von Kiburg in
Bologna studierte, als bischoflicher Rechtsberater in Basel und StraBburg wirkte und
bewundernd den mannhaften StraBburger Bischof Berthold von Buchegg (}1353) ver-
ehrte, zeigen, was einem Zeitgenossen gehobenen Standes am Tun und Treiben der geist-
lichen und weltlichen Fiirsten, des Adels, des Klerus und der Biirger von nah und fern
erinnernswert schien. Die Feder des ebenfalls am pépstlichen Hofe zu Avignon bewanderten
Konstanzer Domherrn Heinrich von DieBenhofen hilt das Bild fest, das er im Lauf der
Jahre als welterfahrener geistlicher Thurgauer Ministeriale vom staatlichen und kirchlichen
Leben Europas gewann. Der Ziircher Chronist, wahrscheinlich der Stadtschreiber, der im
Auftrag des Ritters und SchultheiBen Eberhard Miilner nicht mehr und nicht weniger auf-
zeichnete, als was ihn zur Rechtfertigung der von Biirgermeister und Rat eingeschlagenen
Politik dienlich diinkte, ist ein aufmerksamer Beobachter der niichternen Tatsachenreihe,
die von der Mordnacht zum Regensburger Frieden fiihrt (1350—1355); die bundesgeméfle
eidgendossische Hilfe, die Ziirich mehrmals empfing, zu erwéhnen, war fiir ihn wesentlich,
aber den AbschluBl und Inhalt des Bundes vom 1. Mai 1351 eines Wortes zu wiirdigen,
gehorte nicht zu der ihm gestellten Aufgabe. Aus Berner Chroniken allein vernehmen wir,
teils als Wiederhall gleichzeitigen Erlebens, teils als Nachklang groBen Geschehens, Bilder
und Téne, die sich aus den Jahren des Laupenstreits den Augen- und Ohrenzeugen unaus-
l6schlich eingeprigt hatten und die durch die fleiBige Hand des Stadtschreibers Konrad
Justinger in abgerundeter Form der Nachwelt iiberliefert wurden. Was giben wir darum,
wenn die Feder eines Mitlebenden das Trauerspiel aufgezeichnet hitte, das die Ziircher
(Geschichte begleitete vom Sturz der alten Ordnung am 7. Juni 1336 bis zum Bundes-
schwur Ziirichs mit Luzern und den Waldstdatten am 1. Mai 1351.

Es war ein furchtbarer Schlag fiir die entmachteten Ratsherren, die solange die Ziigel
fithrten, als am 16. Juli die Zunftverfassung durch den Geschworenen Brief fiir ein und
allemal aufgerichtet und sowohl von der Fiirstibtissin am Fraumiinster als von Propst
Kraft von Toggenburg am Grofmiinsterstift durch eine besiegelte Erklirung bekraftigt
wurde. Zwei Tage darauf empfingen ihrer Zweiundzwanzig das Strafurteil, das alle von
jedem Anteil an Rat und Ziinften fiir immer ausschloB und fiir die zwolf Hauptschuldigen
auf zwei-, vier- und sechsjihrige Verbannung lautete. Als am 1. Mirz 1337 Kaiser Ludwig
in Miinchen die Ziircher Zunftverfassung mit Brief und Siegel gewihrleistete, schienen Brun
und sein Werk gesichert; trotzdem setzte ein Teil der Verbannten sich iiber das Urteil
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hinweg mit Hilfe des bei der Stadt verschuldeten Grafen Johannes von Habsburg. Das
fithrte im Herbst zum Krieg gegen Rapperswil, in dem Ziirich nach sorgfiltiger Vorberei-
tung die Feste Grinau erobern wollte. Der Kampf kostete am 21. September 1337 dem
Ziircher Feldhauptmann, Graf Diethelm von Toggenburg, und dem Herrn von Rapperswil
das Leben. Die Vormundschaft iiber dessen drei minderjiahrige Sohne — Hans, Rudolf und
Gottfried — iibernahm Herzog Albrecht von Osterreich, der schon seit einigen Monaten im
Lande weilte; er vermittelte gemeinsam mit Kaiser Ludwig vor Jahresende einen Ausgleich.
Vom Januar 1340, wo sich K6nigin Agnes mit Herzog Friedrich, dem Sohn des im Vorjahr
verstorbenen Herzogs Otto, und die Boten zahlreicher Stéidte der Sache annahmen, bis im
Januar 1348 ist in zahlreichen Urkunden fast Jahr fiir Jahr von Verséhnung zwischen
dem innern und duBern Ziirich die Rede. Ein Teil der Verbannten kehrte nach Ablauf der
Strafe zuriick und verbiirgte Freundschaft und Frieden. Wem war es Ernst? Wo begann
Tiicke? Im Herbst 1343 schworen die Biirger von Rapperswil mit ihren griflichen Herren
den Ziirchern als Eidgenossen ewige Treue. Sechs Jahre spéter hort man von Verschworung
und geheimen Anschligen gegen Ziirich, die in Rapperswil ihre Brutstitte hatten. Die dort
eingefiidelte Mordnacht vom 23. Februar 1350, die Biirgermeister Brun mit den Ziinften
erfolgreich abwehrte, vollendete den Untergang ihrer Gegner und eréffnete eine Kette von
5!/, Jahren, in denen in und um Ziirich die Kriegsnot nie aufhorte.

Auch Bern hatte in diesem Zeitraum kein geruhsames Leben und zog vielfache Feind-
schaften auf sich, die es abzuwehren galt. Doch die geschlossene Kraft, welche die Aare-
stadt im Innern und im Kreis seiner burgundischen, oberlindischen und waldstéttischen
Eidgenossen bewahrte, fithrten am 21. Juni 1339 auf dem Schlachtfeld bei Laupen zum
Siege und bahnte den Weg sowohl zu einem ehrenvollen Frieden mit der Rivalin Freiburg
und den benachbarten Grafen, als auch zu einem sichernden Biindnis mit Osterreich, das
gegenseitig vor mancher Anfechtung schiitzte. Denn das bei Laupen vergossene Blut
hinterliel vielerorts nicht nur Trauer und Furcht, sondern auch Hafl und Rachegefiihle. —
Ziirich aber war fortan innen und auflen von Groll und Rachegeistern verfolgt; sein Weg
blieb von tragischen Schatten begleitet.

In die persénliche Gedankenwelt jener Zeit leuchten Ulrich Boners ,,Edelstein, durch
den der Berner Predigermonch die hundertfiiltigen Lehren alter Fabeln mit eigenen Nutz-
anwendungen vereinigte, und die Spriiche der Weisheit seines freiherrlichen Génners, des
erprobten Ritters Johannes von Ringgenberg (11350), die des dreieinigen Gottes Allmacht
und Erbarmen preisen, den Segen menschlicher Treue und Tugend verkiinden und den
Fluch der Untreue und aller Laster verwiinschen. — Die Minnelieder Graf Werners von
Homberg gewihren Einblick in das hochgemute Herz des frithvollendeten Streiters vom
Zirichsee. — Geheimnisse personlichsten Lebens enthiillt die bekenntnishafte Gottesminne
der Dominikanerinnen in Ziirich, wo in den Dreiffigerjahren Cicilia von Homberg, Graf
Werners Schwester, als Priorin dem Otenbachkloster vorstand, und in T6B, wo seit 1337
Elsbeth Stagel, eines Ziircher Ratsherrn Tochter, sich in die Schriften Meister Eckharts
versenkte und die Worte Heinrich Susos beherzigte. — Den religiosen Hintergrund des
habsburgischen Herrschaftsgedankens offenbaren an der Todesstitte Konig Albrechts bei
Brugg — unweit der Stammburg — die Glasgemilde der Klosterkirche von Konigsfelden,
wo des Erschlagenen Tochter, Konigin Agnes, unermiidlich ihres Amtes waltete. — Ritter
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Johannes von Aarwangen, Schwiegervater des Berner Schultheien Philipp von Kien,
weit und breit der reichste Edelmann und treuer Diener der Herzoge von Osterreich, der im
Jahr 1333 den Landfrieden hatte begriinden helfen und nach dem Laupenkrieg mit Konigin
Agnes den zertriimmerten Frieden mit Bern neu aufgebaut hatte, war von allem, was er
jahrzehntelang erlebt, gewirkt und erlitten, so tief erschiittert, daB er der irdischen Giiter,
die er seinen Nachkommen, dem Kloster St. Urban und andern frommen Zwecken ver-
machte, vollig entsagte und sich an einen entlegenen Ort im Entlebuch zuriickzog, um sich
mit sechs anderen Briidern des grauen Ordens im Eremitenhaus zu Wittenbach bis an
sein seliges Ende dem Gebet und stiller Andacht zu widmen.

ZWEITER TEIL

VON ZURICHS EWIGEM BUND MIT
RAPPERSWIL ZU DEN EWIGEN BUNDEN MIT
DEN VIER WALDSTATTEN, GLARUS UND ZUG

1343 —1351/52

1. Das vermeintliche Biindnisangebot Ziirichs an Osterreich vom 4. August 1350

enthiillt sich als dsterreichischer Versuch, Ziirich gefiigig zu machen

Es ist zu einem Gemeinplatz der kritischen Forschung geworden, den Abschlull der
ewigen Biinde von 1351 und 1353, durch die sich die Biirger von Ziirich und Bern mit
den Landleuten von Uri, Schwyz und Unterwalden zusammenschlossen, als Notbehelf
der beiden Stidte zu beurteilen, dazu da, um Schwierigkeiten rein lokalen und regionalen
Ursprungs zu iiberwinden. Der Zwiespalt, der seit Aufrichtung des Zunftregiments das
Gemeinwesen in Ziirich zerri, und die Gefahr der von Obwalden angefachten Freiheits-
bewegung, die Bern im Oberland bedrohte, habe nach Abwehr gerufen, die beide Reichs-
stidte im ZusammenschluB3 mit den Waldstétten gefunden hétten, nicht in der Absicht,
damit ein weitgestecktes auBenpolitisches Ziel zu verfolgen, sondern im Wunsche, zeit-
und ortsgebundene Sorgen zu meistern. Der Gang der Dinge habe dann zu Ergebnissen
gefiihrt, die anfinglich niemand geplant oder geahnt habe.

In der Tat hatte der Umsturz von 1336 in Ziirich die Gemiiter derart erschiittert, dafl
die Stadt auf Jahre hinaus ihr inneres Gleichgewicht verlor, weshalb ihre Regenten,
Rudolf Brun an der Spitze, darauf bedacht sein muBten, die neue Ordnung auch von
auBen zu stiitzen. Doch in der von langer Hand angezettelten Mordnacht vom 23. Februar
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1350 wurde ja nicht nur Ziirichs Schwiiche, sondern auch die Abwehrkraft seiner Biirger-
schaft offenkundig. Die im nichtlichen Handgemenge Gefallenen beider Lager und die
an den Ubeltitern mit Schwert und Rad vollzogenen Todesurteile zeugten von dem
eisernen Willen, der die Stadt beherrschte. Die militdrischen Strafexpeditionen gegen den
Unruheherd Rapperswil bewiesen, dal Brun und sein Anhang nicht gesonnen waren,
klein beizugeben, und dal} der in der Mordnacht gefangene Rapperswiler Stadtherr, Graf
Hans von Habsburg, nicht auf Entlassung aus der Haft rechnen konnte, bevor die Waffen
entschieden hatten oder eine Siithne auf giitlichem Wege erzielt war. Es war ein Kampf
um Sein oder Nichtsein, der kaum ohne Bundesgenossen ausgefochten werden konnte.

Wo sah sich Brun zuerst nach Hilfe um? Bei Schaffhausen, Konstanz und St. Gallen
fand er bald Gehor, doch das konnte nicht ausreichen. Die éltere Geschichtschreibung
stiitzte sich in erster Linie auf zuverlissig scheinende Chronikberichte; seit diese ange-
zweifelt wurden, zog man lieber Urkunden zurate. Unter diesen erregte besondere Auf-
merksamkeit ein Dokument des Ziircher Staatsarchivs, das schon Gilg Tschudi (I, 388)
fliichtig erwithnte und das Salomon Hirzel*) vor 140 Jahren erstmals als Beweis dafiir
ansah, dall Rudolf Brun bald nach der Mordnacht sich um ein Biindnis mit zwei oster-
reichischen Landvogten bemiiht habe.

Dieses Biindnis ist einzig durch ein Pergamentblatt iiberliefert, dessen Wortlaut eine
gelibte Hand in 64 Zeilen sorgfiltig niederschrieb; es trigt die Merkmale einer zur Besie-
gelung vorbereiteten Urkunde. Es waren zwei Ausfertigungen vorgesehen, von denen die
uns erhaltene die Zusicherungen Ziirichs an die beiden herzoglichen Beamten, die im
Namen der Herrschaft Osterreich handelten, enthiilt und am untern Rand zwei Einschnitte
aufweist, die zum Einhéngen der Schnur oder des Pergamentstreifens dienten, die zur
Befestigung des Siegels nttig waren. Die mit der Initiale J kunstvoll gezierte Urkunde be-
ginnt nach der Anrufung Gottes, die wichtige Vertréige einzuleiten pflegte, mit der Erklarung,
dafl ,,Wir Rudolf Brun, Ritter, Burgermeister, Rite und Burger gemeinlich der Stadt
Ziirich durch Nutz und durch Friedens willen unserer Stadt und aller derer, so uns ange-
horen, ein eidlich bekriiftigtes Gelobnis und Biindnis vereinbart haben‘‘ zu Handen der
Herrschaft Osterreich mit deren Statthaltern: Ritter Ulrich von Pfirt, Landvogt und
Pfleger im Sundgau, Elsafl und Breisgau, und Johannes dem Schultheil zu Waldshut,
Landvogt und Pfleger in Schwaben, im Aargau und Thurgau, unter Bedingungen, die
artikelweise umschrieben sind.

Die der Sicherung des Landfriedens, d.h. dem Schutze von Handel und Wandel auf
offentlichen Verkehrswegen und dem geordneten Vollzug des Schuld- und Pfandrechtes
dienenden Bestimmungen weichen nicht wesentlich ab von den Vorschriften zeitgenos-
sischer Biindnisse, die Fiirsten mit Stidten oder diese unter sich abschlossen. Auch die
MaBnahmen zur schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten und Anstdnden ent-
sprechen ungefiihr den sonst geltenden Grundsitzen. Ebenso sind die militérischen
Vorkehren zu gegenseitigem Beistand und die Art, wie ein Teil den andern um Hilfe
mahnt, wenig verschieden von den anderwiirts eingeschlagenen Wegen der Mahnung und
Hilfeleistung. — Aus der SchluBformel des scheinbar am 4. August 1350 in Ziirich aus-

~ gestellten Bundesbriefes diirfte man schlieBen, daB sein Inhalt von Biirgermeister, Rat

*) Zircherische Jahrbiicher, Bd. 1 (1814), S. 195.
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und Gemeinde in aller Form gutgeheifen, d.h. durch Gelébnis und ,,gelehrte Eide, zu
den Heiligen geschworen®, bereits bekriftigt worden wire, sofern das angekiindigte
Stadtsiegel daran hinge oder Anzeichen da wiren, daB es je daran gehangen hitte. Zwar
hat die Geschichtsforschung seit Salomon Hirzel diesen Bund nie als vollzogen betrachtet,
sondern sich damit begniigt, ihn als Entwurf, Projekt oder Plan zu bezeichnen; gleich-
wohl hat sie teilweise zu weitgehende oder ganz unrichtige Schliisse daraus gezogen.

Joh. Jakob Hottinger (1837) *), der zum ersten Male seinen Wortlaut versffentlichte,
glaubte, der Bund sei ,,von Ziirichs Rat und Gemeinde beschworen und unterm 4. August
unterzeichnet (wollte sagen ,,besiegelt”) worden; er hatte den Eindruck, daB ,,des
Biirgermeisters Entwiirfe umfassend, abgewogen und fiir die Stadt anlockend waren®,
und daB erst das nachfolgende schroffe Vorgehen Ziirichs gegen Alt- und Neu-Rapperswil
den Abschlufl auf osterreichischer Seite verhindert habe. Hottinger folgend vertrat Joh.
Caspar Bluntschli (1847) **) die Meinung, daf} das Biindnis dank den Bemiihungen Bruns
dem Abschlull nahe gebracht, von der Stadt am 4. August auch besiegelt, in der Folge
aber durch Ziirichs Gewaltpolitik so entwertet worden sei, daf} es die herzogliche Bestiiti-
gung nicht habe finden konnen.

Andreas Heusler, der Altere (1802—1868), der vor hundert Jahren den ,, Bund Ziirichs
mit den vier Waldstétten vom 1. Mai 1351 geistreich beleuchtete ***), urteilte iiber Rudolf
Bruns Verhiltnis zu Osterreich dhnlich wie Hottinger und Bluntschli, doch bereicherte er
das Bild durch wertvolle Ziige; er rechnete sogar mit zwei Moglichkeiten: daBl entweder
die Osterreichischen Machthaber den endgiiltigen Abschlufl des am 4. August 1350 von
Seite der Stadt bereits besiegelten sechsjahrigen Bundes, um Ziirich hinzuhalten, hinaus-
gezogert und schlieBlich abgelehnt hétten, oder aber, dal die Ablehnung eine Folge der
im September iiber die March und Alt-Rapperswil verhingten Ziichtigung gewesen sei.
Im iibrigen betrachtete Heusler wie seine Vorgénger die Verwiistung des linken Ufers am
obern Ziirichsee und die Zerstorung der Burg, welche die Grafen von Habsburg-Laufen-
burg von Osterreich zu Lehen trugen, als Hauptursache aller spitern Verwicklungen.
Eine wichtige Tatsache, die den Ziircher Geschichtschreibern verborgen blieb, entnahm
jedoch Heusler dem von Heinrich Schreiber herausgegebenen ,,Urkundenbuch der Stadt
Freiburg im Breisgau®: das am 14. Mai von Herzog Albrecht in Wien bestétigte Biindnis
vom 23. April 1350, das auf Rat der Konigin Agnes die beiden vorderdsterreichischen
Pfleger und Hauptleute, die uns in dem vom 4. August datierten Pergament als Partner
Ziirichs begegnen, mit den Stédten Strafburg, Basel und Freiburg abschlossen ™).
Heusler entging auch nicht, dafl dieser im Friihjahr 1350 auf fiinf Jahre (bis 24. Juni 1355)
getiitigte oberrheinische Bund eine scharfe Spitze gegen Ziirich enthielt. Das hing mit der
Fehde zusammen, welche die Waldner von Sulz im ElsaBl gegen den Ziircher Ritter

*) ,,Rudolf Brun und die durch denselben in Ziirich bewirkte Staatsveranderung, durchaus nach
Urkunden dargestellt*: Schweizerisches Museum fiir historische Wissenschaften, Bd. 1 (1837), S. 37
bis 95 und 217—259, besonders S. 220 und S. 241—247 (Abdruck).

**) (Jeschichte der Republik Zurich, Bd. 1 (1847), S. 192—194.

*kk) Beitriage zur vaterlindischen Geschichte, hg. von der Historischen Gesellschaft zu Basel, Bd. 5
(1854), S. 199—244, besonders S. 215—217.

+) Neu abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt StraBburg, Bd. 5 (1896), 215, Nr. 228, nach dem
Original im Stadtarchiv StraBburg, sowie im Urkundenbuch der Stadt Basel, Bd. 4 (1899), 175, Nr. 190,

nach dem Original im Stadtarchiv Freiburg.

39



nach Ziirich senden lieB, indem er sich der triigerischen Hoffnung hingab, daf} bei bevor-
stehenden Verhandlungen die Ziircher in ihrer Bedréngnis den Inhalt kurzerhand schlucken
wiirden. Dieser war keineswegs, wie so oft schon behauptet wurde, fiir beide Teile vorteil-
haft; er beschriinkte die Bewegungsfreiheit der Reichsstadt ganz wesentlich: er schmélerte
ihr bisher unangetastetes Recht, sich anderweitig zu verbinden, und machte die Erfiillung
solcher Wiinsche ganz vom Belieben der Herrschaft Osterreich abhiingig; auch kettete er
Ziirichs Schicksal fiir den Fall einer Thronvakanz des Reichs wihrend der sechsjahrigen
Dauer des Vertrages unverbriichlich an den Herzog und seine Beamten. Diese iibernehmen
freilich auch weitgehende Pflichten zum Schutze der Stadt, des Biirgermeisters, der Rite
und Biirger samt ihren Gerichten, Gesetzen und Gewohnheiten, wie diese ,,es hergebracht
haben‘. Die ungehemmte Aufnahme von Ausburgern, namentlich von edeln Burgsissen
auf dem Lande, die in der Stadt nicht haushiblich werden wollen, wird verboten. Der
freien Entwicklung der Stadt, die gerade in den vierziger Jahren iiber ihre Mauern hinaus-
strebte und seeaufwiirts sichtbare Erfolge errungen hatte, namentlich durch den Burg-
rechtsvertrag mit der Johanniterkomturei Widenswil (1342), wird ein Riegel gestoBen.
Man wird in Ziirich diese Bedingungen mehrheitlich fir unannehmbar gehalten und lieber
auf den Abschlufl des Vertrags verzichtet haben, als sich derart die Hénde binden zu
lassen.

2. Osterreich verstirkt seine Macht. Ziirich erneuert den Bund mit Konstanz und
St. Gallen (1340 —44 und 1347—50) und verbiindet sich mit Schaffhausen
(1345 —47 und 1346 — 50), sowie mit Stadt und Bischof von Basel
(1345 —47 und 1348 —49)

Der Biindnisplan gewinnt noch klarere Umrisse, wenn man ihn aus der zeit- und ort-
gebundenen Enge der augenblicklichen Lage Ziirichs herausnimmt und in den gréfern
Rahmen der dsterreichischen Politik und ihrer Gegenkrifte hineinstellt. Dann wird man
gewahr, dal man in Konigsfelden und in Wien seit geraumer Zeit darauf erpicht war,
Zirich in das ausgedehnte Netz des Osterreichischen Machtkreises einzuspannen, in das
Bern und Solothurn wie Stralburg, Basel und Freiburg schon verstrickt waren. Wir
werden sogar zu unserer Uberraschung erfahren, daB im Jahr 1348 ein Bund zwischen
Ziirich und Osterreich tatsichlich bestand, daB aber diesem von der Wissenschaft bisher
vollig iibersehenen Biindnis nur eine kurze Dauer gegénnt war.

Fiir das neue Stadtregiment, dessen Grundlage die Zunftverfassung und dessen Spitze
das Biirgermeisteramt bildete, hatte Brun nach dem Umsturz in erster Linie Schirm und
Halt beim Reichsoberhaupt gesucht, mit dessen Hilfe es den alten Réten unter schweren,
die ganze Bevilkerung belastenden Opfern im Friihjahr 1331 gelungen war, die Stadt der
Umklammerung durch Osterreich zu entreiBen. Dieser Schutz war aber mehr und mehr in
Frage gestellt, weil der Kirchenkampf zwischen Ludwig dem Bayer und seinem pépstlichen
Widersacher in Avignon immer heftiger tobte und die Mehrheit der Kurfiirsten den Mark-
grafen Karl von Miahren, Sohn Kénig Johannes von Bohmen und Enkel Kaiser Heinrichs
von Luxemburg, auf den Thron erhob (11. Juli 1346), bevor den vom Papst gebannten
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Kaiser ein unerwarteter Tod hinraffte (11. Oktober 1347). DaB im Jahr 1342 die Wittels-
bacher in Tirol Full gefaBt hatten durch die Heirat des Kaisersohnes, Kurfiirst Ludwig
von Brandenburg, mit der Erbgrifin Margareta (wegen ihrer Hingelippe Maultasch
genannt), die zu diesem Zweck ihren eheuntauglichen Gemahl Johann aus dem Lande
jagte, schuf neuen Zwist unter den Fiirsten und vertiefte die kirchliche Spaltung. Es ist
nicht von ungefihr, dafl in all dieser Wirrnis und UngewiBheit iiberall im Reiche alte
Feindschaften wieder aufflackerten, neue Gegensiitze aufklafften, Fiirsten einander be-
drohten, Edelleute auf ihr Fehderecht pochten, dafl der Papst ins Feuer blies, seine Legaten
je nach Umsténden auf- oder abwiegelten, die Bischéfe Ungehorsam duldeten oder straften,
die Geistlichen sich beugten oder protestierten, dafl Stidte sich zur Wehr setzten und zur
Wahrung der taglichen Ruhe und Sicherheit untereinander oder mit Fiirsten Biindnisse
schlossen. Im Innern glimmten Hall und Eifersucht zwischen den verschiedenen Volks-
schichten unter der Asche fort; sie loderten zur Flamme auf, wo sie nicht mit Vorsicht
geloscht werden konnten. Das sind die Jahre, wo iiberall innen- und auBenpolitische
Gegensitze, kirchliche und weltliche Machtanspriiche sich eigenartig ineinander ver-
krampften.

Ende 1342 wurde in Konstanz die Geschlechterherrschaft von den Handwerkern
gestiirzt; diese vereinigten sich in Ziinften mit Meistern an der Spitze. Unter Tumult ward
ein neuer groler Rat eingesetzt. Im Sommer 1343 wurden am Bodensee, am Rhein und an
der Limmat die Menschen von Hochwasser und MiBlernte geplagt, der im Jahre darauf Teue-
rung und Hungersnot folgten. Inmitten des Elendes starb am 25. Juli 1344 Bischof Niklaus
von Konstanz, von den Armen als Wohltéiter betrauert. Im gleichen Jahre schieden auch
Herzog Ottos von Osterreich jugendliche S6hne aus dem Leben: Leopold am 10. August
im Alter von 16 und Friedrich am 11. Dezember im Alter von nahezu 18 Jahren. Dieser
hatte in den Vorlanden — von der erfahrenen Muhme in Kénigsfelden, Konigin Agnes,
geleitet — zuweilen als Regent gewaltet, an ihrer Seite dem Biirgermeister von Ziirich
einen Ausgleich mit den verbannten Réten herbeifithren helfen (1340) und kurz vor
seinem Tode der Stadt zugesichert (11. Okt. 1344), sie fiir die Hilfeleistung bei Einnahme
der Raubnester Hohenlandenberg und Schauenberg schadlos zu halten. Jetzt fiel das
ganze Erbe der Hausmacht Konig Albrechts mit allem Zuwachs an dessen die Briider und
Neffen iiberlebenden gleichnamigen Sohn, dem nach langer kinderloser Ehe seine Gemah-
lin, Johanna von Pfirt, am 1. November 1339 (neunzehn Wochen nach der Laupenschlacht)
ein Sohnlein, Herzog Rudolf, gebar und ihm bis zu ihrem Tode (1351), dem sie sieben
Monate nach der Geburt des Jiingsten, Leopold, erlag, noch zwei Téchter und drei S6hne
schenkte. So verschob sich das Schwergewicht des Herzogshauses ganz nach Wien, wo
auch fiir die Vorlande die letzten Entscheidungen mit geballter Kraft gefiillt werden
konnten, sofern nicht wichtigeres im Osten zu tun war. Wenn aber dort den Herzog unab-
wilzbare Aufgaben festhielten, mufite er im Westen seine Statthalter in Verbindung mit
seiner Schwester Agnes um so vertrauensvoller und freier schalten und walten lassen. Die
Vorgiinge an der Donau, an der Etsch und am Inn lieBen Herzog Albrecht vorerst nicht
zur Ruhe kommen. In Schwaben, im Aargau und Thurgau vertrat die Herrschaft seit
1343, wie schon einmal in den ersten dreiliger Jahren, der Getreuesten einer: Ritter Her-
mann von Landenberg, Pfandherr von Greifensee, der spiiter, wie vormals sein gleich-
namiger Vater, zum Marschall von Osterreich aufstieg.
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Am 11. November 1344 ging das-eidlich beschworene Biindnis zu Ende, das am 31.
August 1340 die Stiadte Konstanz, Zirich und St. Gallen zu Konstanz verurkundet hatten *);
doch am 11. Dezember 1344 boten sich, wieder zu Konstanz, zum Abschlul} eines etwas
verinderten zweijahrigen Bundes (bis 6. Januar 1347) nur die Bischofsstadt und St. Gallen
die Hand; sie fanden sich auch am 9. August 1346 zu dessen Verlingerung um zwei Jahre
(bis 6. Januar 1349), am gleichen Ort nur zu zweit zusammen **). Ziirich blieb beidemal
fern, vielleicht um nicht in Héndel mit dem neuen, aus Konstanz gebiirtigen Bischof,
Ulrich Pfefferhart, verwickelt zu werden, oder sei es, dafl Konstanz und St. Gallen voriiber-
gehend nicht mit dem Ziircher Biirgermeister zusammenspannen wollten. Dieser lief aber
keine Gefahr, zu vereinsamen, denn am 9. Mai 1345 verbiindete sich Ziirich bis 6. Januar
1347 mit seinen ehemaligen, vor vierzehn Jahren der Reichsunmittelbarkeit beraubten und
diesen Verlust nicht verschmerzenden Eidgenossen von Schaff hausen ***) und verlingerte
diesen beschworenen Bund in verbesserter Form schon am 7. Mai 1346 bis zum 11. Novem-
ber 1350 *). Der in Schaffhausen verwahrte Bundesbrief von 1345 tragt die Schriftziige des
damaligen Ziircher Stadtschreibers Rudolf, von dessen Hand auch die in Ziirich liegende
Urkunde von 1346 herriihrt (-ei-), wiahrend die entsprechenden Doppel, d. h. der Brief von
1345 in Ziirich und die Urkunde von 1346 in Schaffhausen, aus der gleichen Schaffhauser
Feder, wohl der des dortigen Stadtschreibers flossen (-ai-) ++).

Anders das Biindnis, das am 7. September 1345 der Basler Bischof Johannes aus dem
Geschlecht der Senn von Miinsingen, und die Biirgermeister, Réite und Biirger von Basel
und Ziirich in Basel miteinander verurkundeten; es ist schon 1899 von Rudolf Wackernagel
durch das ,,Urkundenbuch der Stadt Basel“ ++t) im Wortlaut veroffentlicht worden und
war vorher in Regestenform bekannt. Das dreifach besiegelte Pergament, das in Ziirich
erhalten blieb *1), weist nach der Schrift auf Basler Herkunft; die fiir den Bischof und die
Biirger von Basel ausgefertigten Urkunden sind wohl beim Erdbeben zugrunde gegangen.
Der von den Biirgern beider Stidte beschworene Schirm- und Hilfsvertrag will dem
Frieden und Nutzen des Landes und der Stédte dienen im Umkreis weitgesteckter Ziele,
die durch den Schwarzwald, Bodensee, Arlberg, Septimer, Briinig, Weillenstein, Golden-
fels (bei Pruntrut), Belfort, den Eckenbach (Elsaf}), Burgheim (bei Breisach) und wieder
den Schwarzwald bezeichnet sind. Dieses Gebiet ist zweigeteilt durch eine Linie, die von
der Burg Hauenstein (nordlich von Laufenburg) iiber den Bétzberg zum Hauensteinberg
und dem Lebern (Jurakette) entlang bis zum Weillenstein fiihrt. Nordlich dieser Linie
sollen Bischof und Biirger von Basel den Ziirchern Rat und Hilfe bringen, siidlich davon
sollen diese den Baslern beistehen. Auch auflerhalb des ihm vorgeschriebenen Hilfskreises soll

*) Or.-Pg. Staatsarchiv Zirich C I, Urk. Staat u. Land Nr. 1353 (ungedruckt).

**) Or.-Pg. Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XIX, Nr. 5 u. 6; Druck im UB Abtei St. Gallen III
(1882), 545—548 (Nr. 1421).

**%) Or.-Pg. Staatsarchiv Ziirich C I, Urk. Stadt u. Land Nr. 1354, mit Beibrief vom 12. Mai 1345:
Nr. 1355; Doppel im Staatsarchiv Schaffhausen.

*) Or.-Pg. Staatsarchiv Ziirich C I, Urk. Stadt u. Land Nr. 1357; Doppel im Staatsarchiv Schaff-
hausen.

*+) Keine dieser 4 Urkunden wurde bisher durch den Druck bekannt gemacht.

+++) Bd. 4 (1899), S. 155157 (Nr. 164); Regest: Trouillat ITI, 832, u. Abschiede I (1874), 420
(Nr. 218).

*+) Staatsarchiv Ziirich C T, Urk. Stadt u. Land Nr. 1356.
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jeder Teil dem andern im Notfalle den erbetenen Beistand leisten, wie es der Ehre gebiihrt.
Im Falle eines ,,schnellen Auflaufs” soll die gegenseitige Hilfe eilends vor der Mahnung
geschehen. Schulden und Biirgschaften sollen am Wohnort des Schuldners oder Biirgen
eingeklagt werden. Jeder Stadt bleiben ihre alten Rechte und Freiheiten vorbehalten. Der
Bund darf nur in gegenseitigem Einverstindnis durch Aufnahme neuer Mitglieder erweitert
werden. Tagleistungen sollen in der Regel in Laufenburg stattfinden, also am Stammsitz
der Grafen von Habsburg-Rapperswil. In diesem Bunde behielten sich vor:

1. der Bischof: den Stuhl von Rom, den Erzbischof von Besancon, seinen Oheim
Bischof Berthold von Strallburg und die ,,Herren zer Ile** (Lille am Doubs);

2. die Stadt Basel: ,,unsere Eidgenossen von Straburg, von Freiburg und von Breisach,
als sie sich zu uns und wir zu ihnen jetzt verbunden haben oder noch fiirbas verbinden
werden‘; :

3. die Ziircher: ,,die Grafen von Habsburg, die Stadt Rapperswil und ihre Lande und
Leute um den Ziirichsee, als wir uns zu denen verbunden haben, und dazu die Stadt
Schaffhausen, als wir uns mit der auch verbunden haben oder noch fiirbas verbinden
werden‘.

Wenn Kriege oder Héndel, die innerhalb der fiir das Biindnis vereinbarten Zeitspanne
ausbrechen, diese iiberdauern, so haben die Bundesgenossen einander Hilfe zu leisten, bis
die Sache verrichtet ist. Alte Handel dagegen ziehen keine Verpflichtungen nach sich. Als
Endtermin dieses klar durchdachten Bundes, auf den in Ziirich und Basel jeder abgehende
Rat den neuen zu vereidigen hatte, war der Martinstag (11. November) 1347 vorgesehen.

Als vor seinem Ablauf, am 27. Oktober 1347, die Ziircher nach mehrjahrigem Unter-
bruch ihren Bund mit Konstanz und St. Gallen erneuerten, versiumten sie nicht, einerseits
auch , die Grafen von Habsburg, die Stadt Rapperswil, das Land und die Leute um den
Ziirichsee mit allen Stiicken, wie sie sich zu denen verbunden haben‘‘, und anderseits ,,den
Bischof Johannes von Basel und die Stadt Basel, wie sie sich gegen denen verbunden
haben oder fiirbas verbinden werden®‘, auszunehmen. Hier behalten sich die Stidte aus-
driicklich auch das Reich vor, was in dem Basler Bund auffallenderweise nicht geschah *).

Eine néhere Priifung des Dreistadtebundes erweist, daf} einzelne Bestimmungen, die zu
den Artikeln fritherer Biindnisse dieser Stidtegruppe neu hinzukamen, dem Baslerbund
Zirichs entnommen sind, da3 aber auch Konstanz und St. Gallen gegeniiber Ziirich einen
besonderen Vorbehalt geltend machten: Wiirden die Ziircher, solange sie ihre Eidgenossen
sind, im Verein mit ihren im Briefe genannten Eidgenossen (Basel, Grafen von Habsburg,
Rapperswil, Ziirichsee) in Stoe oder Kriege geraten, so sollen weder die Biirger von
Konstanz und St. Gallen noch andere Stéidte, die in das Biindnis noch kommen werden,
zu helfen gebunden sein, sofern sie es nicht gerne oder aus Freundschaft tun.

*) Urkundenbuch der Abtei St. Gallen I1I (1882), 572-—574 nach Or.-Pg. im Stadtarchiv St. Gallen
(Trucke XIX, Nr. 9); Doppel im Staatsarchiv Ziirich C I, Urk. Stadt u. Land Nr. 1358. — Dem in Ulm
am 22. Oktober 1347 nach des Kaisers Tod von 22 siiddeutschen Stéadten errichteten Schutzbund, von
dem eine auf Pergament geschriebene Kopie nach Schaffhausen gelangte, schlossen sich weder Konstanz
und St. Gallen, noch Ziirich und Schaffhausen an, doch vereinigten sie sich mit Datum vom 27. Okt. 1347
bis 11. Nov. 1350 zu einem Vierstiadtebund, von dem in jeder der drei Schweizerstiidte eine besiegelte
Urkunde erhalten blieb: Ziirich, Urk. St. u. Ld. Nr. 1359; St. Gallen, Tr. XIX, Nr. 7. Siehe UB Abtei
St. Gallen ITI, 574—577. Urkundenregister fiir den Kt. Schaffhausen I (1906), 89 (Nr. 709 u. 710).
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Am Montag, 14. Januar 1348, kam zwischen Bischof und Biirgern von Basel einerseits
und Ziirich anderseits ein mit dem am 11. November 1347 abgelaufenen Bunde fast gleich-
lautendes und von gleicher Hand verurkundetes Biindnis zustande, dem der Basler
Schreiber einen Papierstreifen anheftete mit einer von ihm geschriebenen Erklirung des
Biirgermeisters und der Réate von Ziirich, dall der Bischof fiir die Vertragsdauer, d. h. bis
zum Johannistag (24. Juni) 1349 seinen Herrn, den romischen Kénig Karl, vorbehielt, und
einer gleichen Erklirung des Bischofs, dall Biirgermeister, Rite und Biirger von Ziirich
fiir ebensolange einen Vorbehalt zu des rémischen Konigs Karl Gunsten machten. Der
neue Vertrag weicht ferner in zwei Punkten von seinem Vorlaufer ab, der eine tiefe Wand-
lung der politischen Lage aufdeckt, deren Tragweite fiir Basel dank reichlich flieBender
Quellen schon lange erkannt wurde, deren einschneidende Wirkung fiir Ziirich aber der
Forschung bis heute entging *).

An der Spitze der Bundesgenossen, die Bischof und Stadt von Basel in diesem Biindnis
ausdriicklich vorbehalten, treffen wir diesmal ,,die Herrschaft von Osterreich mit allen den
Biinden und in aller der Weise, als die Briefe stehen, die dariiber gegeben sind*. — ,,Da-
wider haben wir die Biirger von Ziirich auch in diesem Biindnis ausgelassen gegen dem
Bischof und gegen der Stadt Basel die Herrschaft von Osterreich und dazu die Grafen von
Habsburg, die Stadt Rapperswil und ihre Lande und Leute um den Ziirichsee und unsere
Eidgenossen die Biirger von Schaffhausen, als wir uns zu denselben allen jetzt verbunden
haben oder noch fiirbas verbinden werden.”* — Dieser beidseitige Vorbehalt zugunsten
der Herrschaft Osterreich setzt ein wichtiges politisches Ereignis voraus, von dem noch
- keine Ziircher Geschichte berichtet.

-

3. Biindnisse Osterreichs mit Bischof und Biirgern von Basel (1347 —52), mit
Bern und mit Ziirich (1347/48). Die beiden Stéddte huldigen Konig Karl
(1348 und 1349)

In einem Basler Abschriftenbuch **) hat sich der Wortlaut der Urkunde erhalten, durch
die in Basel am 25. August 1347 Herzogin Johanna von Osterreich, geborene Grifin von
Pfirt, in ihres Gemahls, Herzog Albrecht, ihrem eigenen und ihrer Kinder Namen, mit
Biirgermeister, Rat und Biirgern von Basel ein auf fiinf Jahre, d. h. bis 29. September 1352,
abgeschlossenes Biindnis verbrieften und besiegelten. Die Herzogin verpflichtet sich, der
Stadt zu raten und zu helfen mit allen ihren Landen, Stidten, Festen, Leuten und Dienern
im Aargau, Thurgau, in Schwaben, im Breisgau, Elsal und Sundgau. Auch in den angren-
zenden Gebieten soll der Stadt im Falle eines Angriffs von den herzoglichen Amtleuten
geholfen werden. Wie gegenseitige Mahnung und Hilfeleistung im einzelnen geschehen soll,
wird sorgfiltig geregelt, und zwei herzoglichen Vertrauensminnern werden die zur Durch-
filhrung notigen Vollmachten erteilt; es sind dies Johannes von Frauenfeld, Hauptmann

*) Or.-Perg. Staatsarchiv Ziirich C I, Urk. Stadt u. Land Nr. 1348; unvollstindiges Regest im
Urkundenbuch der Stadt Basel IV, 168 (Nr. 178).
**) Urkundenbuch der Stadt Basel TV (1899), 161—165 (Nr. 173).

42



und Pfleger im Thurgau und Aargau (der Bruder des 1344 verstorbenen Bischofs Niklaus
von Konstanz), und Ulman von Pfirt, Pfleger im Sundgau, Elsall und Breisgau. Diesem
wird die Handhabung des Friedens- und Hilfsvertrages unterhalb der Hauensteinlinie,
jenem die gleiche Aufgabe oberhalb derselben anvertraut. Beide haben das Biindnis
beschworen und diirfen im Falle eines Amtswechsels oder sonstwie das Land nicht ver-
lassen, ohne dafl die Nachfolger oder Stellvertreter auf die Bundespflichten vereidigt
wurden. Der Hilfskreis entspricht genau dem des Basel-Ziirich-Bundes, mit dem auch
sonst manche Punkte iibereinstimmen. — Die Herzogin behilt vor: die Bischife Berthold
von Straffburg und Johannes von Basel, die Grafen Eberhard und Ulrich von Wiirttemberg
sowie die Stidte Bern und Solothurn laut den Bundesbriefen, ferner alle Dienstmannen,
Mannen, Burgmannen und Diener, die vor ihr und ihren Amtleuten dem Recht gehorsam
sein wollen. — Neben den von Basel vorbehaltenen Bundesgenossen, die uns schon oben
begegneten, erscheinen Bischof Berthold von Straffburg und die Biirger von Ziirich.
Auch in der grofitenteils gleichlautenden Urkunde, durch die am gleichen Tage Bischof
Johannes und Herzogin Johanna einen ebenfalls fiinfjahrigen Bund *) schlossen, fehlt der
bischéfliche Vorbehalt zu Gunsten von Ziirich nicht. Fiinf Monate spéter aber, am 14. Ja-
nuar 1348, als der Bischof und die Stadt Basel gemeinsam den Bund mit Ziirich erneuerten,
besall der neue Vertrag vor dem Osterreichischen Biindnis vom 25. August 1347 keinen
Vorrang mehr, da der alte Vertrag, der den Verbiindeten noch keine Riicksichten gegen-
iiber Osterreich auferlegte, inzwischen (am 11. November) erlosch. Das geschah kaum von
ungefihr. Man zogerte in Basel solange, bis die fiir Ziirich giinstige Frist verpal3t war. Als
allfillige Waffe gegen osterreichische Ubergriffe war das neue Biindnis zwischen den
Baslern und Ziirchern nicht mehr zu brauchen; auch lie seine Kurzfristigkeit nichts
Dauerhaftes erwarten.

Dazu kommt, dafl zwischen Bischof und Herzogin bei ihrem Aufenthalt in Basel eine
merkwiirdige Abmachung getroffen wurde, von der nicht schwer zu erraten ist, dall gewisse
Absichten dahintersteckten, die man nicht jedermann in Basel auf die Nase binden wollte.
Neben dem von der Herzogin, dem Bischof und den beiden herzoglichen Amtleuten besie-
gelten Bundesbrief vom 25. August 1347 hat sich in Wien eine andere, in Basel zwei Tage
spéter ausgestellte Originalurkunde erhalten, durch die Bischof Johannes Senn die Her-
zogin versichert, dafl das eben erst bis 29. September 1352 verbriefte Biindnis noch 25
weitere Jahre gelten solle nach Mafigabe aller darin enthaltenen Artikel, an die beide Teile
gebunden sind. — So konnte das Biindnis Osterreichs mit dem Bischof eines Tages anderen
Biindnissen, die weniger lang befristet waren, den Rang ablaufen, z. B. dem mit Bern. An
dem schiedsgerichtlichen Austrag zwischen Bischof und Herzogin wegen verschiedener
lehensrechtlicher Streitpunkte die Herrschaft Pfirt betreffend, die nun endgiiltig als
bischo6fliches Lehen und Erbgut der Herzogin an das Haus Habsburg iiberging, beteiligte
sich der Basler Biirgermeister, Ritter Konrad von Birenfels, und die erbrechtliche Ausein-
andersetzung der Herzogin mit ihren vier Schwestern half ein Alt-Biirgermeister, der
Ritter Peter Schaler, schlichten. Der Fiirstendienst lohnte sich fiir die vornehmen Héupter
der Bischofsstadt, die auf zwei Achseln zu tragen wuliten.

*) Urkunden zur Schweizer Geschichte aus dsterreichischen Archiven, hg. von Rud. Thommen,
Bd. 1 (1899), S. 263—269 (Nr. 446): Druck nach besiegelten Or.-Perg. in Wien; ebenso S. 269—271
(Nr. 447—449): Druck nach besiegelten Or.-Urkunden in Wien.
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Noch viel hoher wurde die Treue altbewahrter Diener belohnt. Schon am 2. Juli hatte
die Herzogin zu Altkirch von Ritter Johannes von Hallwil — Pfandherr der vormals
Eschenbachischen Besitzungen am Thunersee mit den Burgen Unterseen, Balm und Un-
spunnen, wie auf beiden Seiten des Albis (Amt Maschwanden und Horgen), ehemaliger
Marschall von Osterreich und langjihriger Wiirdentriiger in den Vorlanden — die ver-
briefte Versicherung entgegengenommen, dafl er zum Dank dafiir, dafl sie ihn in Gnade
und Schirm des Fiirstenpaars und seiner Kinder aufgenommen, sich und seine Kinder
ewiglich zu treuem Dienst verpflichte *). Am 4. September weilte die Herzogin in Senn-
heim, am 19. September zu Baden. Thr Gemahl, den sie iiber alles auf dem laufenden hielt,
bestitigte schon am 15. September zu Bruck an der Mur den 20 Tage vorher von ihr mit
dem Bischof in Basel geschlossenen Bund. Bevor sie von ihrer Erkundungsfahrt aus der
alten Heimat nach Wien zuriickkehrte, besuchte sie in Miinchen den Kaiser, der sie ehren-
voll empfing. Am 11. Oktober setzte sein plotzlicher Tod dem Kampf um die Krone ein
Ende und gab dem politischen Leben eine neue Wendung.

Jetzt wurde fiir den Herzog unvermutet die Bahn frei, seinen Einfluf} in den Stamm-
landen zu verstarken und eine Friedensordnung durchzusetzen, die seinen Wiinschen ent-
sprach. Auch mit Hilfe der Stidte am Bodensee und Rhein konnte sich Ziirich dem Uber-
gewicht der osterreichischen Macht nicht lénger entziehen. Zwischen dem Stiddtetag zu
Konstanz vom 27. Oktober 1347 und der Tagung zu Basel vom 14. Januar 1348 mul} ein
Biindnis zwischen Brun und den herzoglichen Statthaltern zustande gekommen sein. HEs
fiel in die Zeit, wo iiberall das osterreichische Streben zutage trat, Land und Leute fester
an das Herzogtum zu kniipfen. Dal} es die Herzogin war, die den Bund mit Ziirich an-
bahnte, bezeugt der Chronikbericht des damals als Fiirsprech am geistlichen Gericht in
StraBlburg titigen Mathias von Neuenburg, der in Basel, wo er jahrelang gelebt hatte,
nahe Verwandte und Freunde besal}; er schreibt, dal} sich die Herzogin nicht nur den
Bischofen von Strafburg, Basel und Konstanz, sondern auch den Ziirchern und Bernern
verbunden habe **), ;

In Bern handelte es sich um die Verlangerung des seit Ende 1341 bestehenden Bundes,
mit der sich kurz nachher, am 17. Februar 1348, die Biirger von Freiburg als alte Eid-
genossen der Berner einverstanden erklirten. Um aber nicht ganz in 6sterreichisches Fahr-
wasser gerissen zu werden, hatten die Berner gleichzeitig (Gesandte nach Niirnberg ge-
schickt, um mit dem neuen Reichsoberhaupt, das sie schon am 16. Januar in Mainz begriil3t
hatten, ins reine zu kommen. Konig Karl willfahrte den bernischen Wiinschen *#%),

In Ziirich kam eine Verstindigung mit dem neuen Konig erst 14 Monate spiiter zustande.
Vorliufig kam es allein zur Einigung mit Osterreich, die jedoch wohl nur kurzfristig war
wegen der zahlreichen Fragen, die im Zusammenhang mit der innern Spaltung der Biirger-
schaft zu l6sen waren. Niheres wissen wir nicht. Jedenfalls erfuhr Ziirich aus dem ster-
reichischen Lager geringe Gunst, denn sonst hdtten die innern und duBern Feinde der neuen

*) Thommen : Urkunden, Bd. 1, S. 262 (Nr. 445), nach Or.-Perg. in Wien.

**) Eo tempore (1347) Johanna ducissa Austrie veniens Alsaciam se Argentinensi, Basiliensi et
Constanciensi episcopis, item Thuricensibus et Bernensibus colligavit et cum Ottone de Ochsenstein
quod resignavit Tanne et Sennheim — de quibus Bertholdus Argentinensis episcopus [ipsam]investivit
— amicabiliter comportavit.

**%*) Fontes rerum bern. VII (1893), 309 (Nr. 323), 319—322 (Nr: 337-340).
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Ordnung nicht monatelang wiihlen und in der Februarnacht 1350 zu dem Uberfall der
Stadt, dessen Vorbereitung manche Woche erforderte, ausholen kénnen. Der verruchte
Anschlag hétte nicht soweit gedeihen kénnen, wenn er nicht auch durch ésterreichische
Vertrauensménner aus dem hohen und niedern Adel unterstiitzt worden wiire. Man gewinnt
den Eindruck, dafl Ziirich in den Jahren 1348 und 1349 planmiBig eingekreist wurde.
Enges Einvernehmen blieb nur mit den alten Bundesgenossen von Konstanz, St. Gallen
und Schaffhausen bestehen. Als der Marschall Konig Karls, Ritter Burkart von Ellerbach,
im Friihjahr 1349 im Lande erschien, um die Hindernisse wegzurdumen, die der Huldigung
der drei Reichsstidte im Wege standen, gelang es ihm mit Hilfe seiner kiniglichen Voll-
machten, eine Hinigung zu erzielen: am 4. April in Konstanz, am 17. April in St. Gallen
und am 23. April in Ziirich, wo der Koénigsbote den Wiinschen der Biirger weit entgegen-
kam. Damit nahm auch der vieljihrige kirchenpolitische Kampf ein Ende; am 3. Mai
erfolgte in Ziirich die Losung vom Bann und der Wiederbeginn des reguliren Gottesdienstes.
Ebenso fanden die heiklen Fragen, welche die Verbrennung der Juden wenige Wochen
zuvor in den drei Stadten aufgeriihrt hatte, ihre reichsrechtliche Erledigung. Doch damit
kehrte in Ziirich die ersehnte Ruhe nicht ein. Die Opfer, die der schwarze Tod forderte,
und der diistere Bulligesang der Geilller, der auch durch Ziirichs Strallen hallte, wiihlten
die Seelen auf. Die Haupterrungenschaft aber, die Rudolf Brun in der Hand hielt, war der
Konigsbrief vom 23. April 1349, durch den die Biirger von Ziirich nicht nur — wie St.
Gallen und Konstanz — alle ihre Freiheiten, guten Gewohnheiten und Rechte mit allen
alten, von frithern Konigen und Kaisern verbrieften Privilegien, sondern auch ,,ikren
Birgermeister, thren Rat und ihre Zinfte'* unverbriichlich bestétigt erhielten *).

4. Ziirichs Hangen und Bangen um Rapperswil (1343 —350). Verbindung mit
Luzern und den Waldstiitten, Glarus und Zug (1351 und 1352)

Dieser Erfolg konnte nicht hindern, dafl das mit Bischof und Biirgern von Basel be-
schworene Biindnis am Johannistag 1349 auslief, ohne erneuert zu werden. Auch das viel-
leicht gleichzeitig auslaufende oder kaum viel linger befristete Biindnis mit Osterreich
ging sang- und klanglos zu Ende. Wie es im einzelnen aussah, woran es lag, dal} es sich
nicht bewiihrte und nicht verlingert wurde, liegt im Dunkeln; es scheint, daf3 Osterreich
einen zu hohen Preis dafiir forderte. Das Schlimmste war jedoch der Wankelmut der
,,ewigen Eidgenossen'* am obern Seeufer; weder auf die Grafen noch auf die Biirger von
Rapperswil war VerlaB. Es ist kein Zweifel, dall dem Herzog und allen Osterreichisch
Gesinnten der auf Gedeih und Verderb beschworene Bund, in dem Ziirich nur das Reich
vorbehielt, ein Dorn im Auge war. Uber diesen Bund waren bis vor wenigen Jahren nur
spérliche Andeutungen aus einer zeitgendssischen Ziircher Chronik und aus den in andern
Biindnissen Ziirichs zu Gunsten Rapperswils gemachten Vorbehalten allgemein bekannt.
Es ist das Verdienst von Anton Largiadeér, den Wortlaut des Bundes und einer Reihe damit
zusammenhingender Urkunden aus einem zeitgenossischen Kopiebuch des Ziircher Staats-

*) Hans Ceorg Wirz: Zirich und Konstanz im Kampf zwischen Ludwig dem Bayer und dem
Papsttum. (Diss. phil. Ziirich 1912.) S. 6373 und S. 80—82. — Werner Schnyder: Quellen zur Ziircher
Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1 (1937), S. 109 (Nr. 213).
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Miilner entfesselt hatten, woriiber die Chronik des Mathias von Neuenburg Niheres
berichtet. Der am 6. Juli von Konigin Agnes in Konigsfelden gefiillte Schiedsspruch machte
dem aus dieser Fehde entsponnenen Streit Ziirichs mit Basel und Straburg nur schein-
bar ein Ende.

Zwanzig Jahre spiter (1874) gab sich Anton Philipp von Segesser die Miihe, das ,,Pro-
jekt eines sechsjihrigen Biindnisses zwischen der Stadt Ziirich und den Pflegern und
Amtleuten der Herrschaft Osterreich’* im zweiten Bande der ., Amtlichen Sammlung der
Eidgenossischen Abschiede® (S. 29-—32) nach dem Original *) wieder abzudrucken und
den Wortlaut der Urkunde noch genauer und vollstindiger als bisher der Forschung
zuginglich zu machen. Diese befafite sich immer und immer wieder mit ihrem Inhalt; sie
konnte nunmehr die an den obern freien Rand des Pergaments von anderer zeitgenos-
sischer Hand geschriebenen Zeilen, die einerseits die einleitenden Sdtze des Gegenbriefs
stichwortartig andeuten und anderseits eine die Annahme von Ausburgern einschriinkende
Bestimmung wiederholen, nicht iibersehen und liel zuletzt auch die urspriingliche
Anschrift auf der Riickseite des Blattes «Dem Rat Schriber ze Ziirich» nicht unbeachtet.

Karl Ritter widmete in seiner Dissertation ,,Die Politik Ziirichs in der zweiten Hilfte
des 14. Jahrhunderts® (1886) dem Versuche Bruns, sich mit Osterreich enger zu verbinden,
die gleiche Aufmerksamkeit, wie vor ihm Karl Dindliker in seiner ,,Geschichte der
Schweiz (1. Auflage, Bd. 1, 1884, S. 406ff.) und hernach Johannes Dierauer im ersten
Band der ,.Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft™ von der ersten (1887,
S. 189) bis zur dritten Auflage (1919, S. 229). Auf ihren Ergebnissen fu3te der Uberblick
iiber , Ziirich im 14. Jahrhundert” von Gerold Meyer von Knonau **). Auch in alten
Tagen hielt Dandliker in seiner , GGeschichte der Stadt und Landschaft Ziirich* (Bd. 1,
1908, S. 139ff.) an der herrschend gewordenen Anschauung fest, dal} das von Ziirich
entworfene und in aller Form der Herrschaft Osterreich angebotene Biindnis von dieser
zuriickgewiesen worden sei. An diesem Grundgedanken hielten auch von 1913 bis 1951
in einer Reihe von Untersuchungen und Darstellungen Hans Nabholz, Anton Largiader ***)
und Leonhard von Muralt fest. Aus solchen Voraussetzungen zogen sie iibereinstimmend
den SchluB, da} die Zwangslage, in die ihn die Ablehnung seines Angebots durch Oster-
reich gestiirzt habe, der Biirgermeister gegen seinen urspriinglichen Wunsch und Willen
veranlafit worden sei, Anschlul an die Waldstiitte zu suchen. Diese hitten Ziirich die
ewige Dauer des Bundes, die Bruns , System der wechselnden Allianzen‘* widersprochen
habe, aufgedringt, wahrend fiir den tibrigen Teil des Bundesbriefes die schon im Biindnis-
angebot an Osterreich ausgedriickte Auffassung Ziirichs zum Siege gelangt sei. In solcher
Schau gewann ,,der Bund vom 1. Mai 1351 einen zwiespiltigen Charakter*; er erschien
..als ein auBlenpolitisches Mandver, eine rasch abgeschlossene Mbglichkeit in einem Spiel
oft wechselnder Biindnisse, wie es die Stadttyrannen in Ttalien betrieben‘ +).

*) Staatsarchiv Ziirich, C I Urkunden Stadt und Land, Nr. 1361.

*#) ,,Das Alte Ziirich** von Salomon Végelin, Bd. 2 (1890), S. 281.

##%) Hans Nabholz, Der Zusammenhang der eidgendssischen Biinde mit der gleichzeitigen deut-
schen Biindnispolitik (Festgabe fiir Gerold Meyer von Knonau, 1913); ferner: Der Ziircher Bundes.
brief vom 1. Mai 1351 (1951). — Anton Largiadér, Biirgermeister Rudolf Brun und die Ziircher Revo-
lution von 1336 (Mitt. d. Antiqu. Ges. Bd. 31), und: Ziirichs ewiger Bund mit den Waldstéitten vom
1. Mai 1351 (1951). 2

*) Leonhard von Muralt, Zirich im Schweizerbund (1951), S. 13—15.
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Diese Gedankenkette wird aber auf dem Wege genauer Handsohriftenvergleichuﬁg
durchbrochen durch die Erkenntnis, daB der vermeintliche Ziircher Biindnisentwurf
seine Niederschrift nicht der Stadtkanzlei in Ziirich verdankt; denn seine Schriftziige
stimmen nicht mit der Hand des damaligen Ziircher Stadtschreibers oder eines seiner
Gehilfen iiberein; dafiir finden sie sich buchstidblich in zwei Urkunden wieder, die beide
offenbar von einem Schreiber herriithren, der 1349 und 1350 im Dienste des 6sterreichischen
Landvogts Johannes Schultheill von Waldshut stand.

Erstens bescheinigte am 21. Juli 1349 ,.Johannes, Schultheil zu Waldshut, meiner
gniidigen Herren der Herzoge von Osterreich Vogt in ihren Landen im Aargau und im
Thurgau®, dafl ihm die Biirger von Schaffhausen zu Handen der Herrschaft 400 Floren-
tiner Gulden bezahlt haben von dem Anteil, den sie seinem Herrn von dem hinterlassenen
Gute der Juden entrichten. Ferner haben sie ihm auch die Schuldbriefe, die den Juden
gehorten und sich auf 17200 Pfund Haller und auf 590 Gulden belaufen, abgeliefert. Diese
Empfangsbestitigung wurde zu Baden verbrieft und besiegelt *).

Zweitens verurkundete am 14. August 1350 ,.Johannes Schultheil zu Waldshut, der
hochgeborenen Fiirsten, meiner gnidigen Herren der Herzoge von Osterreich Hauptmann
und Landvogt in ihren Landen im Aargau, im Thurgau und in Glarus®, auf Grund einer
Klage, die Abt und Konvent des Gotteshauses Riiti (Ziirich) gegen den Freiherrn Rudolf
von Aarburg vor Konigin Agnes und ihm erhoben, das Ergebnis einer von Heinrich Sulzer,
osterreichischem Amtmann zu Kiburg, vorgenommenen Untersuchung, die feststellte, daf3
der junge Freiherr keinen Rechtsanspruch auf die Gerichte des Hofes von Tagernau bei
GoBau besitze, da nach alter guter Kundschaft alle Gerichte mit Ausnahme der Blut-
gerichtsbarkeit, die den Klosterherren nicht zusteht, diesen unangefochten und unange-
tastet gehoren sollen, und dall der Freiherr verpflichtet sei, sie fortan unbekiimmert zu
lassen. Diese an unbekanntem Ort ausgestellte Urkunde **) wurde zehn Tage nach jenem
zlircherisch-osterreichischen Bundesbrief ausgefertigt und verrit von der fein gezeichneten
Initiale bis zum letzten Buchstaben die gleiche Feder. In allen drei Fillen handelte der
Schultheil von Waldshut als Beamter Herzog Albrechts; am 4. August 1350 geschah es
gemeinsam mit dem Landvogt und Pfleger im Sundgau und Breisgau, Ritter Ulmann von
Pfirt. Der Schreiber, der auf dem fiir Ziirich bestimmten Pergament die Anschrift ,;Dem
Ratschriber beifiigte, war offenbar mit der dort iiblichen Amtsbezeichnung , Stadt-
schreiber® nicht vertraut, es wire denn, dal man eine neben dem Vorsteher der Stadt-
kanzlei amtende Kraft so benannt hatte **%). ;

Wir stehen also vor der unbestreitbaren Tatsache, dafi das einzige Zeugnis, das intmer
und immer wieder seit 140 Jahren heraufbeschworen wurde, um Rudolf Brun die Initiative
an dem Biindnisplan vom Sommer 1350 zuzuschreiben, aus der Kanzlei des héchsten
osterreichischen Statthalters im Aargau und Thurgau stammt. Damit eréffnen sich ganz
neue Gesichtspunkte. Es wire denkbar, dall der herzogliche Machthaber, der vermutlich
abwechselnd in Waldshut und Baden amtete, den Bundesbrief nach seinem Wunsch und
Willen von einem vertrauten Schreiber ins reine schreiben und siegelfertig ins Rathaus

*) Or.-Perg. im Staatsarchiv Schaffhausen, mit Siegel des Ausstellers,

**) QOr.-Perg. im Staatsarchiv Ziirich C IT/12 (Riiti), Nr. 161, mit Siegel. Druck: Argovia V (1866),
S. 106.

**%) Ziircher Stadtbiicher, Bd. 1 (1899), S. 72, 120, 152, 187, 204, 219, 233.
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archivs der Vergessenheit entrissen zu haben*). Ich bin iiberzeugt, daf Hottinger,
Bluntschli, Heusler, Dierauer und Dindliker zu andern Schliissen gekommen wiiren, wenn
sie den Inhalt dieser im Original vernichteten Urkunden gekannt hdtten.

Die Bestimmungen des ewigen Bundes vom 28. September 1343 sind von einer seltenen
Unbedingtheit erfiillt, die auf Ziirichs Seite dem unbeugsamen Willen, die Hand auf
Rapperswil und den griaflichen Herrschaftsbereich zu legen, auf der Grafen Seite einer
Zwangslage entsprang. Ziirich stiitzte sich nicht nur auf den Schwur der jungen Grafen
und einer Abordnung der Biirgerschaft von Rapperswil, sondern auf einen von allen
Ménnern ob sechzehn Jahren im Hoheitsgebiet der Grafen geleisteten Eid, der anfangs
Mai alle drei Jahre wiederholt werden sollte. Die Grafen Johannes, Rudolf und Gottfried
von Habsburg und alle ihre Erben und Nachkommen samt Burg und Stadt Rapperswil
und allen Festen, Hofen, Dorfern, Leuten und Giitern, von Ziirich stadtaufwirts auf beiden
Seeufern bis an das Land Glarus gelegen, und mit allem, was an Festen, Dorfern, Hofen,
Télern, Leuten und Gut dazwischen liegt und ihnen angehort, verbanden sich mit dem
Biirgermeister, den Riten, den Ziinften und mit allen Biirgern der Stadt Ziirich ewiglich
zu steter Siihne, getreuem Frieden und guter Freundschaft und zu einem ewigen Biindnis,
einer treuen Gesellschaft und ,,steten Hidgenossami®, auf dal diese ,,unwandelbar, aller
Dingen unversehrt, nun und hie nach stet und fest ewiglich bleibe*". Den Grafen sollte
unweigerlich ihr Besitz an Land und Leuten gewahrt werden, und die Grafen, Vogt, Rat
und Biirger von Rapperswil verpflichteten sich zu bedingungsloser Hilfe, wenn Rudolf
Brun oder ein kiinftiger Biirgermeister, Rite oder Zunftmeister in ihren Ehren und Gerich-
ten, die sie mit Ziinften und andern Rechten aufgerichtet haben, heimlich oder 6ffentlich,
mit Worten oder Werken von innen oder aulen bedroht wiren. Im Notfall hatte der
jetzige Biirgermeister und jedweder Nachfolger ,,allein Gewalt, die Grafen, ihre Erben und
Nachkommen, den Vogt, den Rat, die Biirger zu Rapperswil und die andern alle, die zu
diesem Bunde gehoren, zu mahnen, um abzuwehren und génzlich zu beseitigen alles das,
so wider ihn und wider die Gerichte ihrer neuen Gesetze und Ordnung ist, oder sich dawider
erhoben hat*.

Zirichs wirtschaftlicher und politischer Plan war zur Zeit Rudolf Bruns nicht ins
Uferlose gerichtet; denn seine Biindnisse galten alle dem gleichen Ziel: freie Reichsstadt
zu bleiben, die Durchgangswege und Zufahrtsstralen seines Marktes zu Wasser und zu
Lande zu sichern, den Absatz eigener Erzeugnisse auswérts zu férdern und die néhere
Umgebung der Stadt durch Verbindungen aller Art mit Nachbarstadten, Edeln und Land-
leuten in Frieden und Freundschaft zu einen. Das war ein Beginnen, das den Osterreichi-
schen Absichten ebenso zuwiderlief, wie die ansehnliche Wegstrecke, die Bern mit seinen |
landlichen und stiddtischen Eidgenossen schon hinter sich hatte. Es ist ein Irrtum zu
glauben, dal man in Ziirich nur die Linie stetsfort wechselnder Biindnisse verfolgt, nicht
auch aus eigenem Antrieb Lust und Willen fiir ewige Biinde gehabt hitte. Das beweisen
gerade die Bundesbriefe, die Biirgermeister Brun, Rat und Biirger von Ziirich, die drei
jungen Grafen von Habsburg und Rat und Biirger von Rapperswil am 28. September 1343
besiegelten, sowie die ewigen Vertréige, die Ziirich in den folgenden Tagen (30. Sept. und
1. Okt.) mit den Grafen und Biirgern von Rapperswil abschloB im festen Willen, ein dauern-

*) Siehe das oben erwihnte 100. Neujahrsblatt der Antiquarischen Gesellschaft in Ziirich 1936
(Mitteilungen, Bd. 31, Heft 5), S. 163ff.

16



des Werk zu schaffen. Es war ein den Bedingungen von Natur und Wirtschaft gemiBes
Ziel, das dem Biirgermeister, den Ratsherren und Zunftmeistern an der Limmat ebenso
erstrebenswert vorkam, wie im Berner Rathaus den Schultheiffen, Rat und Biirgern der
feste Griff nach dem Oberland.

Eine Ursache des MiBlerfolgs lag im Ungestiim, mit der sich in Ziirich der Ubergang
von der alten zur neuen Staatsordnung vollzog, in der Hirte, mit der sich die Neuerung
durchsetzte, in der hartnéickigen Hinterlist, mit der die gestiirzten GréBen ihre versunkene
Macht wieder aufzurichten suchten; es war ein Ungliick, dal3 sie gerade an dem Ort Schutz
und Unterstiitzung fanden, mit dem in Freundschaft und Frieden zu leben fiir das Ziircher
Gemeinwesen so notwendig war, wie fiir einen Korper die Lunge zum atmen. Alt- und Neu-
Rapperswil, an lebenswichtiger Wasserstralle gelegen, waren fiir Ziirich so wichtig wie
Spiez und Thun fiir Bern. Das Gotteshaus im finstern Walde hatte fiir die Stadt am See-
Ende so grofle Bedeutung wie das Minner- und Frauenstift zwischen den Seen fiir die
Stadt auf der Aarehalbinsel. Die Waldstatt Schwyz bereitete den Anwohnern jenseits des
Etzel die gleichen Schwierigkeiten wie Unterwalden den Nachbarn auf der andern Seite des
Briinig. Mit Thun, vom Hause Habsburg beherrscht, fertig zu werden, wurde fiir Bern eine
brennende Aufgabe, die um so schwerer zu lésen war, als der Fluch des Brudermordes auf
dem Schloffelsen lastete — und Bern wurde Meister. Auch tiber den felsengegriindeten
Mauern von Rapperswil geisterten dimonische Krifte, seit habsburgische Besitzgier sich
ihrer beméchtigte. Nach dem Konigsmord bei Brugg streckte die habsburgische Blutrache
am Thunersee ihre Fénge aus wie am Ziirichsee. Dort gewann Bern die Oberhand, wihrend
Zirich hier unterlag. Es ging nicht nur um Geld, Markt und Macht, es waren Kréfte im
Spiel, die unter den Menschen umgehen, seit Kain den Abel erschlug.

Es gehort zur Tragik der Ziircher Geschichte, dafl die Biirger der Stadt mitten auf nach
einem von der Natur und dem Leben vorgezeichneten Wege Halt machen und wieder um-
kehren muBten und daf ihnen die Erreichung eines bescheiden gesteckten Zieles versagt
blieb. Wie 1323 Thun halb bernisch wurde, war 1343 Rapperswil halb ziircherisch ge-
worden; doch das blutige Treffen bei Grinau vom 21. September 1337 — eine Folge
der Umwilzung in Ziirich, das die beiden im Erbstreit entzweiten Vettern, die Grafen
Johannes von Habsburg und Diethelm von Toggenburg in den Tod jagte, hatte in den
Herzen der Uberlebenden Wunden geschlagen, die nicht vernarbten. Des gefallenen Grafen
von Habsburg frithverwaiste Sohne beugten sich der Macht des Stérkern, doch machte sie
der Treuschwur, den sie mit Ziirich austauschten, zu keinen ehrlichen Kidgenossen; die
Hinterlassenschaft, die sie antrafen, war von der Tiicke vergiftet, mit der die groflen
Vettern in Wien den Vater der kleinen Grafen, wie schon dessen Halbbruder, Graf Werner
von Homberg, um das miitterliche Erbe betrogen hatten. Die Gewinnsucht der Sieger
verwehrte ihnen, den angetretenen Schuldenberg abzutragen, und der Einflul des herzog-
lichen Vormundes tat das seine, um sie nicht in die mit Ziirich beschworene Eidgenossen-
schaft hineinwachsen zu lassen. Das konnte Ziirich nicht hmdern den Blick seeaufwirts
zu wenden und den Vorhof der Berge zu betreten, die im Stande waren den Reichsstédten
und Reichslindern, die davon Gebrauch machten, das Riickgrat zum Widerstand gegen
die aus dem Unterland immer michtiger um sich greifende Fiirsten- und Adelsgewalt

zu starken. .
Der Samen des Rapperswilerbundes fiel auf steinigen Boden und trug teilweise bittere
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Friichte. Gleichwohl sei nicht vergessen, dal} die Biirger der Stadt Rapperswil und die
Landleute der ganzen Grafschaft auf beiden Seeufern, wozu das Wagital und die March,
die Hofe Pfiffikon, Wollerau, Stifa und Uerikon mit der Ufenau gehorten, schon vor den
Waldstétten Ziirichs ewige Eidgenossen waren. Erst nach vielen Schicksalsschligen ist
alles Land rings um den See mit allen Leuten gut eidgendssisch geworden. Dieser Vorgang
ist eines der ergreifendsten Blatter der Schweizergeschichte, wo sich auf kleinem Raume
groBBe Wahrheiten spiegeln. Der Weg fiithrte Rapperswil wie Ziirich tiber die Waldstétte.
Das Band, das Ziirich mit Luzern und den Drei Lindern am 1. Mai 1351 vereinte, waren
die teilweise dem ewigen Biindnis mit Rapperswil nachgebildeten Bundesbriefe, die denen,
die sie lasen oder lesen horten, vor dem Eidschwur zum BewuBtsein brachten, was Eid-
genossen einander schuldig waren.

Es war wie ein Alarmzeichen, als etwa vier Jahre nach dem den Ziirchern geleisteten
Eide Graf Hans von Habsburg mit den Biirgern seiner kleinen Stadt gegeniiber dem mit
Biirgermeister Brun und den Biirgern von Ziirich befreundeten Abte von Einsiedeln, Frei-
herrn Konrad von Goésgen, eines Landfriedensbruches sich schuldig machte, dessen Ur-
sache ratselhaft ist. Der Abt wurde in seiner eigenen Burg in Pfiffikon tiberfallen, gefangen,
ausgeraubt und so miBhandelt, dafl er nicht lange mehr lebte. Mit der Riickgabe der
Festung und dem Schadenersatz, den ihm am 26. Juni 1348 ein aus zwei Osterreichischen
Vogten und Biirgermeister Brun gebildetes Schiedsgericht zusprach, war ihm wenig gehol-
fen. Sein Nachfolger wurde der ordnungswidrig gewéhlte Abt Heinrich von Brandis, ein
dem Haus Osterreich ergebener Bruder der im Emmental heimischen Ritter Thiiring und
Wolfhard, der schon am 17. August 1349 sich mit Brief und Siegel verpflichtete, Pfiffikon
Herzog Albrecht im Kriegsfall als offenes Haus zur Verfiigung zu halten und in keiner
Reichsstadt oder andern Stadt Biirger zu werden oder Burgrecht zu empfangen. Am
gleichen Tage traf Graf Hans mit Feinden Bruns geheime Verabredungen in Ziirich. In
Wien nahm der Herzog am 4. Oktober den Abt zum Dank fiir die Dienstbereitschaft in
seinen besondern Schutz. In dieser Zeit miihte sich Abt Thiiring von Disentis, als Freiherr
von Attinghausen des Urner Landammanns Vetter, um die Beilegung des Marchenstreits
zwischen dem Lande Schwyz und dem Stift Einsiedeln. Das Friedenswerk wurde am 8.
Februar 1350 in Einsiedeln verbrieft und besiegelt und die Verséhnung durch den Abt und
den Landammann von Schwyz, Konrad Ab Yberg, vollzogen im Beisein einer erlauchten
Gesellschaft, in der sich der Abt Hermann von Pfiifers, der Deutschordensmeister Herdegen
von Rechberg, Ritter Heinrich Biber, Schulthei3 von Ziirich, und sein Ratsfreund Eber-
hard Miilner befanden. Von Luzern war der Schultheil, von Nidwalden der Landammann
anwesend. Auch ein Todfeind Bruns, Heinrich Schiipfer der Altere, war da. Am 16. Februar
befreite Abt Ulrich von Konstanz alle Kirchgenossen der Drei Lénder vom Bann*).

*) Ringholz P. Odilio. Geschichte des fiirstlichen Benediktinerstiftes U. L. F. von Einsiedeln,
Bd. 1 (1904), S. 221—226. Ich frage mich, ob der Uberfall von Pfiffikon nicht ein Versuch war, den
Abt zur Ubertragung der angeblich vom Vater des jungen Grafen dem Abt aufgegebenen Einsiedler-
lehen an den Herzog zu zwingen, damit dieser sie wieder dem Grafen als Unterlehenstriiger verleihen
kénne. Jedenfalls ging es mit diesen Lehen seit der Zeit Rudolfs von Habsburg nicht mit rechten
Dingen zu. Der dem Grafen Johannes im September 1330 in Brugg ohne Zeugen abgepreBte Rechts-
akt war eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, die vermutlich geraume Zeit geheim gehalten wurde.
Deshalb wirkte der Protest des Herzogs gegen die Zerstérung von Alt-Rapperswil, die sich als Exe-
kution wegen Landfriedensbruch durchaus rechtfertigen lieB, befremdlich.

48



Ein Jahr, nachdem die Ziircher Mordnacht die Képfe erhitzt, die Herzen getrennt und
die StraBlen und Pldtze der Stadt mit Blut benetzt hatte, breitete der junge Stadtschreiber
Johannes Binder die Urkunden des so groblich verletzten Rapperswiler Bundes, die vor
acht Jahren sein Amtsvorgéinger und Lehrmeister Rudolf mit weiser Sorgfalt verfallt hatte,
in der Schreibstube vor sich aus und merkte sich die Séatze, die ihm niitzlich und bleibend
wertvoll erschienen, um sie in den Wortlaut des Bundesbriefes einzuflechten, den er im
Auftrag des Biirgermeisters fiir Ziirichs ewigen Bund mit Luzern und den Waldstétten
ausarbeitete. Und es gelang ihm, die Wiinsche der Landamménner und Stadtoberhéupter,
von denen der Luzerner Schultheill Niklaus von Gundoldingen und der Freiherr Johannes
von Attinghausen von Uri nicht anspruchlos waren, so trefflich unter ein Dach zu bringen,
daBl nach 568 Jahren ein grofler Rechtsgelehrter in Basel, Andreas Heusler der Jiingere
(1831-—1921), schreiben konnte: ,,Man sagt den Ziirchern nicht umsonst nach, sie seien
geborene Juristen. Die wohl von einem Stadtschreiber Ziirichs herrithrende Pragnanz des
Bundesbriefes ist des schon fiir so frithe Zeit Zeuge *).

- Das Werk fand so groen Beifall, dafl es am 28. Juni 1352 in Luzern fast unverandert
dem Bund der fiinf Orte mit Stadt und Amt Zug zugrunde gelegt werden konnte. Schon
vorher bediente man sich des Ziircher Stadtschreibers, um am 4. Juni des gleichen Jahres
den Wortlaut des ewigen Bundes, den Ziirich und die Waldstétte mit Glarus abschlieen
wollten, kiirzer gefallt den besondern Verhiltnissen anzupassen. Ebenso richteten sich die
Blicke auf Johannes Binder, als es anfangs Mérz im folgenden Jahre galt, Bern unmittelbar
mit den Drei Lindern und mittelbar auch mit Ziirich und Luzern auf ewig zu verbinden.

*) Andreas Heusler, Schweizerische Verfassungsgeschichte (1920), S. 98.
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DRITTER TEIL

LUZERNS UND ZURICHS ANTEIL
AM BERNER BUND
1.—7. Marz 1353

Der Ziircher Entwurf zum Berner Bundesbrief

In Gottes namen Amen .. Wir der Schultheiz, der Rat, die Zwei Hundert und die
Burger gemeinlich der Stat ze Bern im Oechtland gelegen .. Die Lantamman und die
Lantliit gemeinlich der Leinder ze Ure . . ze Switz und ze Unterwalden . . Thiin kunt Allen
.. die disen brief sehent oder hérent lesen .. Das wir mit glitem Rat und mit sinneklicher
vorbetrachtung .. durch gaten frid und schirmung unser lip und giites .. unser Stat ..
unser Leinder und Liiten .. durch nutz und fromung willen gemeinlichen des Landes ..
einer ewigen buntniiss und friintschaft {iberein komen sin .. ze samen glopt und gesworn
haben liplich und offenlich gelert Eide ze den Heiligen fiir uns und all unser nachkomen . .
die herzti mit namen eweklich verbunden und begriffen sin siilent mit enander ein ewig
buntniiss ze haben und ze halten .. die ouch nu und hienach unwandelber, unverbrochen
und aller dingen unversert mit giten triiwen stet und vest eweklich beliben sol .. Und
wan aller zerganglicher ding vergessen wirt . . und der Louff dirr welt zergat und in der zit
der Jaren vil ding geendert werdent . . Dovon so geben wir die vorgenand Statt und Leinder
dirr getriiwen geselleschaft und ewiger Buntniiss ein erkantlich geziigniiss mit briefen, mit
geschrift .. Also das wir enandern getriilich behulfen und beraten sin siiln .. als verr uns
lip und gtt erlangen mag an all geverd .. gen allen dien und uff all die, so uns an lip oder
an guot, an eren, an friheiten mit gewalt oder ane recht unftig, unlust, angriffen, bekreinken,
dekein widerdriess oder schaden tétin uns oder ieman .. so in dirr buntniiss ist .. nu oder
hienach .. [Anfang der Vorurkunde des Ziircher Schreibers]

Diese feierlich klingenden Sitze, mit denen die am Mittwoch den 6. Miirz des Jahres 1353
in Luzern verurkundeten Bundesbriefe ihren gewichtigen Inhalt er6ffnen, stimmen wortlich
iiberein mit der Urkunde, die am 1. Mai 1351 in Ziirich den ewigen Bund dieser Stadt mit
Luzern und den drei Waldstdatten begriindete. Der einzige Unterschied besteht darin, dafl
hier als VertragschlieBende neben den drei Léndern von Uri, Schwyz und Unterwalden die
Stadtgemeinden von Ziirich und Luzern fehlen und dafiir allein der Schulthei3, der Rat,
die Zweihundert und die Burgergemeinde der Stadt Bern erscheinen.

Auch bedeutsame andere Teile des Berner Bundes sind, wie schon lange bekannt ist,
wortlich nach dem Ziircher Vorbild geformt, wie es iiblich war, wenn ein Rechtsgeschift
einem andern so weitgehend glich, dal} sich eine véllig neue Formulierung eriibrigte. Es
wiire aber ein Irrtum zu glauben, daB die Ubernahme solcher Texte gedankenlos oder

a0



fliichtig erfolgt wiire; gerade unser Beispiel kann zeigen, wie genau sich die beiden Partner
— Bern einerseits und die Waldstéiitte anderseits — bei den Verhandlungen in Luzern iiber-
legten, was fiir ihre Zwecke pafite und was nicht.

Der Raum verwehrt es uns hier, auf die Unterschiede der beiden Biinde im einzelnen
einzugehen. Nur darauf sei hingewiesen, dall der Ziircher Bund — und ihm woértlich nach-
gebildet der Bund Ziirichs, Luzerns und der Waldstitte mit Zug vom 27. Juni 1352 —
einen geographisch erkennbaren Hilfskreis umschreibt, der Berner Bund aber von solcher
riumlichen Begrenzung absieht, dagegen der gegenseitigen Hilfsverpflichtung auf andere
~ Weise Schranken setzt. Die Art der Hilfeleistung und das Schiedsgerichtsverfahren sind in
jedem Bund den besonderen Bediirfnissen, Gewohnheiten und Begleitumstinden angepal3t.
Mit ibren Biindnissen unternahmen die Treuhéinder der Stidte und Linder keine Fahrt ins
Blaue, obwohl sie die Kiihnheit besallen, fiir die Bindung, durch die sie nicht nur die
Lebenden, sondern auch deren ,,ewige Nachkommen** verpflichten wollten, ewige Dauer zu
begehren und zu gewihren, freilich nicht in vermessener Selbstiiberhebung, sondern im
glaubigen Sinne, dal Dauer und Verginglichkeit menschlichen Tuns in der Hand des All-
miichtigen liege. Und weil die Forderung von Frieden und Wohlfahrt und die Wahrung von
Recht und Freiheit als gottgefillige Aufgabe galten, fand man den Mut, das Ziel hoch zu
stecken und das Werk unter gottlichen Schutz zu stellen.

Fiir Bern waren Biindnisse mit verwandten stidtischen und lindlichen Gemeinwesen
wie mit benachbarten Fiirsten, und Burgrechte mit weltlichen und geistlichen Herren
nichts Neues. So hatte sich im Laufe von mehr als hundert Jahren ein Netz von Verbin-
dungen herausgebildet, das man , burgundische Eidgenossenschaft‘* zu nennen pflegt. Bern
lag am Rand dieses Kreises und war darauf angewiesen, sich auch nach Norden und Osten
zu sichern, denn von dort drohte der Stadtfreiheit seit Rudolfs von Habsburg Zeiten die
grofite Gefahr. Als Graf wie als Konig hatte der 1218, im Todesjahr des Ziahringer Stadt-
griinders Berchtold geborene Patensohn Kaiser Friedrichs I1., nach dessen Tod (1251) bis
zu seinem Ende (1291) alles daran gesetzt, den althabsburgischen Besitz mit dem zéhrin-
gisch-kiburgischen Erbe in seiner und seiner von ihm abhéngigen Verwandten Hand zu
einer durch Reichsgut abgerundeten Hausmacht zu vereinigen. Sein Sohn Albrecht hatte als
gefiirsteter Herzog von Osterreich und Steiermark, zu dem ihn der Vater erhob (1281), und
hernach als Konig (1298—1308) nichts versiumt, um die Herrschaftsrechte seines Hauses
in den Stammlanden kréiftig auszudehnen, nicht zuletzt am Oberlauf der Aare, wo sich
aus eigener Kraft die einheimischen Herren, wie anderwirts, nicht mehr zu halten ver-
mochten.

Nach des Vaters jihem Untergang verfolgten Albrechts S6hne unablissig das Ziel, auch
iiber das ganze (lebiet zwischen Alpen, Schwarzwald und Jura im FluBgebiet von Ober-
rhein, Thur, T68, Linth-Limmat, Reull, Aare und Saane, mit Kinschluf3 des Elsal}, ihre
herzogliche Gewalt aufzurichten und ihr Schritt fir Schritt die bisher noch reichsunmittel-
baren Herren, Stiidte und Léinder unterzuordnen. Es schien den dem neuen Staatsgedanken
ergebenen Anhiingern und Dienern der Habsburger nur eine Frage der Zeit, wie bald dieser
Plan Wirklichkeit werde. Auch mancher, der innerlich am alten Reichsgedanken festhielt,
glaubte mit der aufsteigenden Fiirstenmacht sich wohl oder iibel abfinden zu miissen.
Wenige wagten wirksamen Widerstand; viele schwammen bewuBt oder unbewullt, frei-
willig oder mitgerissen vom wirtschaftlichen Niedergang, mit dem Strome der Zeit. Was
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sich von Jahr zu Jahr fast unmerklich verinderte, bedeutete im Rahmen eines Jahrhun-
derts eine tiefe Wandlung.

Bern, das im Kampf gegen Kénig Rudolf und seinen jungverstorbenen gleichnamigen
Sohn blutige wie finanzielle Verluste erlitten und von den Sohnen Kénig Albrechts manche
Unbill erfuhr, suchte nach dem Siege von Laupen, der den von Kaiser Ludwig dem Bayer
und den osterreichischen Machthabern unterstiitzten Hochadel des Aarelandes niederwarf,
mit dem Hofe in Wien einen ertriiglichen Ausgleich, den dessen kluge Sachwalterin, die
Koéniginwitwe Agnes von Ungarn, zu Konigsfelden vermittelte. Diesen Ausgleich krénte im
Dezember 1341 ein zwischen der Herrschaft Osterreich und Bern getitigter Schieds- und
Hilfsvertrag, der bis 2. Februar 1352 Geltung haben sollte. Gleichzeitig erneuerte Bern
auch sein altes Biindnis mit Uri, Schwyz und Unterwalden, dessen auf das Jahr 1323
zuriickgehender Inhalt nicht niaher bekannt ist, dessen Kraft aber auf dem Schlachtfeld
von Laupen am 21. Juni 1339 aller Welt vor Augen trat.

Diesen Biindnissen stimmten die Freiburger an der Saane, Berns ilteste Eidgenossen
aus der Zahringerzeit, die seit 1264 unter habsburgischer Hoheit standen, nach vollzogener
Aussohnung ausdriicklich zu, unter Vorbehalt ihrer dltern Verbindung. Auch die Freund-
schaft mit den benachbarten Grafen von Neukiburg aus der jiingern Linie des Hauses
Habsburg und den Grafen von Nidau, einem Zweig des Hauses Neuenburg, wurde 1343
und 1345 durch Bundesvertrige erneuert. Und als im Herbst 1347 Herzog Albrechts
Gemahlin, geborene Grifin von Pfirt, in die habsburgischen Stammlande kam, brachte sie
nicht nur den Abschluf} fiinfjahriger Biindnisse mit dem Basler Bischof und der Stadt
Basel, sondern auch eine Verlingerung des Bundes mit Bern und einen befristeten (spater
in Vergessenheit geratenen) Bund mit Ziirich zustande.

Hochadel, Kirchenfiirsten, Reichsministerialen und Reichsstidte waren nahe daran, der
osterreichischen Landesherrschaft samt und sonders zu erliegen. Kein Wunder, dafl im
Jahr 1348 die Obwaldner von neuem iiber den Briinig griffen, um die mit dem Osterreichi-
schen Kurs unzufriedenen Gotteshausleute an sich zu ziehen; mit Berns Hilfe wurde die
Volksbewegung im Oberland eingeddmmt. In Ziirich trieben die innern Gegensitze der
Katastrophe zu. Graf Hans von Habsburg-Laufenburg, Herr zu Rapperswil, lieB sich zu dem
Wagnis verleiten, den im Oktober 1343 beschworenen ewigen Bund mit Ziirich zu brechen
und in Verbindung mit des Biirgermeisters Brun Todfeinden diesen samt dem Zunft-
regiment durch hinterhiltigen Handstreich vernichten zu wollen. In der Nacht vom 23. auf
den 24. Februar 1350 entspann sich der blutige Straenkampf, in dem Rudolf Brun und
sein Anhang Meister blieben und Graf Hans von Rapperswil und Freiherr Ulrich von Bon-
stetten Ziirichs Gefangene wurden.

Zu den Verwandten, die sich von Sippschaft wegen fiir Befreiung der Gefangenen ein-
setzen muBlten, gehorte fast der ganze Hochadel unserer Lande, nicht zuletzt der Habs-
burger Vetter Eberhard von Kiburg in Burgdorf mit seinen Séhnen, Berns Sorgenkind,
sowie Imer von Straberg, der Sohn des im Morgartenkrieg beim Angriff iiber den Briinig
vom Schlag getroffenen Grafen Otto, und Graf Rudolf von Nidau, dessen Vater bei Laupen
fiel, vor allem aber das Haupt des Hauses Habsburg, Herzog Albrecht von Osterreich, der
Konigin Agnes letzter noch lebender Bruder, dessen Landvigte im August 1350 Ziirich
einen fiinfjahrigen Schieds- und Hilfsvertrag antrugen, nachdem sie sich im Friihjahr
durch ein bis Juni 1354 befristetes Biindnis die Stéidte Strafiburg, Basel und Freiburg zum
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allfilligen Kampf gegen Ziirich verpflichtet hatten. Die Stadt nahm zwar einen Schieds-
spruch an, durch den die Konigin Ziirichs Streithandel mit Straburg und Basel schlichtete,
wies jedoch eine Erneuerung des oOsterreichischen Biindnisses, dessen Bedingungen zu
ungiinstig schienen, zuriick und entschlof sich, mit den Grafen von Habsburg, die eine
Versohnung ausschlugen, gewaltsam abzurechnen. So gingen im Herbst 1350 die Burg
Alt-Rapperswil auf dem linken Ufer des obern Ziirichsees, wenige Monate spéter SchloB
und Stadt Rapperswil auf dem rechten Seeufer in Flammen auf.

Die Politik Ziirichs fand bald ihren unzweideutigen Ausdruck im ewigen Bunde der
Reichsstadt mit den vier Waldstétten, d. h. mit der osterreichischen Stadt Luzern, dem
Reichsland Uri und den Léndern Schwyz und Unterwalden, deren Reichsfreiheit die oster-
reichischen Gewalthaber nach wie vor bestritten. So wurde das zielbewulte Machtstreben
des Hauses Habsburg vollig durchkreuzt und doppelt in Frage gestellt, solange das Reichs-
oberhaupt, Karl IV. aus dem Hause Luxemburg, der als Konig von Bohmen in Prag resi-
dierte, nicht offen fiir Herzog Albrecht, mit dessen Sohn Rudolf er seine Tochter Marga-
retha verlobte, Partei ergriff. Damit war auch Bern am Ende seiner politischen Balancier-
kunst angelangt. Der Augenblick kam, wo ausgegebene Wechsel eingelost werden mul3ten.
Wo war ein Ausweg zu finden?

Die Bedingungen, unter denen Herzog Albrecht nach seiner Ankunft zu Brugg im
August 1351 den Ziirchern eine Versténdigung anbot, waren so hart, dal} diese sie ablehn-
ten, worauf der Herzog Mitte September der Stadt den Krieg erklidrte und eiligst Truppen
gegen sie heranfiihrte. Die Hilfsmahnung, die der 6sterreichische Hauptmann und Land-
vogt im Aargau und Thurgau, Johannes Schultheill von Waldshut, mit seinen Réten, zu
denen auch Graf Imer von Strafiberg, der Nachbar von Bern und Solothurn, gehorte, von
Brugg aus an die verbiindeten Stiadte ergehen liel, nennt unter den Kriegsgriinden aus-
driicklich Ziirichs Bund mit den offenen Feinden des Herzogs, Luzern und den Wald-
stiitten, Ein Schlichtungsversuch zahlreicher Friedensfreunde, unter denen besonders der
von Ritter Eberhard Miilner, dem Gemahl einer Bernerin, beauftragte Ziircher Chronist
,unser gute friind von Berne hervorhebt, fiihrte zur Einsetzung eines Schiedsgerichts.
Doch die Obménnin, Kénigin Agnes, gab am 12, Oktober 1351 zu Konigsfelden dem Spruch
der beiden osterreichischen Vertrauensleute, deren einer Imer von Stral3berg war, den Vor-
zug. Leider ist der Spruch, den die von Ziirich und den Eidgenossen bestellten Schieds-
richter zum MiBfallen der Konigin fillten, nicht mehr erhalten; es waren zwei Berner: der
Altschultheif3 Ritter Philipp von Kien und der amtende Schultheill Peter von Balm.

Die von Feinden umringten Biirger von Ziirich hétten sich dem Zwang der Umstande
beinahe gebeugt, wenn die Eidgenossen den Entscheid der Kénigin, der gegen ihre Rechte
und Freiheiten verstieB, nicht abgelehnt hétten. So flammte der Krieg wihrend des
Winters und Friihjahrs im weiten Umkreis zwischen Baden, Glarus, Luzern und Miinster
mit aller Heftigkeit auf. Zirich behauptete sich mit Hilfe einer eidgendssischen Besatzung,
zu der auch die vom osterreichischen Joch befreiten Glarner 200 Mann stellten. Zum Dank
wurden sie am 6. Juni 1352 von Ziirich und den drei Waldstétten in einen besonderen Bund
aufgenommen. Drei Wochen spiiter erfolgte der Anschlul von Stadt und Amt Zug.

Der Herzog zogerte nicht, im Sommer 1352 alle Untertanen, Freunde und Verbiindete —
Fiirsten, Herren, Ritter, Knechte und Fullvolk — zur abermaligen Belagerung von Ziirich
aufzubieten. Bern, kraft Biindnis zur Heerfolge verpflichtet, erschien mit stattlicher Macht,
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zu der auch die mit ihm verbiindeten und verburgrechteten Herren und Stidte Zuzug
leisteten, vor den Mauern der Stadt, trug jedoch mit dazu bei, dal die Anstrengungen des
Herzogs wieder im Sand verliefen. Markgraf Ludwig von Brandenburg, der élteste Sohn
des 1348 verstorbenen Kaisers Ludwig, brachte es fertig, den kriegfiihrenden Parteien
einen leidlichen Frieden zu vermitteln, der Ziirich vom Wiirgegriff befreite und seinen
Bund mit Luzern und den Waldstétten nicht antastete, Glarus und Zug aber zuriickforderte
und so viele heikle Fragen noch offen liel, daB es auch Konig Karl, der im Herbst 1353
nach Ziirich kam und sich alle Miihe gab, nicht gelang, den Knéuel zu entwirren. Die Folge
war, daB er schlieBlich selbst in den neu ausbrechenden Krieg verwickelt wurde, der erst
im Sommer 1355 dank seiner Vermittlung ein Ende fand.

Inzwischen riistete Herzog Albrecht rastlos fort, um baldmdglichst zu einem entschei-
denden Schlag gegen Ziirich gewappnet zu sein. So wuchs fiir Bern die Gefahr, immer mehr
in eine Zwickmiihle zu geraten. Wenn Ziirich fiel, war auch Bern dem Osterreichischen
Zugriff ausgeliefert. Um ihre Freiheit zu wahren und ihre Entfaltung zu sichern, blieb der
Reichsstadt an der Aare kein anderer Weg, als mit den schwer bedrohten Reichslindern
niher zusammenzuriicken. Doch durfte man den Boden nicht unter den Fiilen verlieren.
Man mullte versuchen, den Herzog und seine Leute nicht herauszufordern und ebenso-
" wenig die Nachbarn am Briinig zu reizen. Der Einflul des ehrwiirdigen Altschultheilen
und Ritters Johannes von Bubenberg, der als Besitzer von Spiez dem herzoglichen Lehens-
herrn rechtlich verpflichtet war, fiel weniger schwer ins Gewicht, seit vom Friithjahr 1350
an die ganz nach der eidgendssischen Seite neigenden Ratsherren, die sich durch keine der-
artigen Riicksichten gehemmt sahen, das Steuer fiihrten; dies waren vor allem die Ménner,
die sich im Jahrzehnt 1350—1360 in der Schultheilenwiirde ablosten: Peter von Balm,
Konrad vom Holz, genannt von Schwarzenburg, Peter von Seedorf und Peter von Krauch-
thal, die vermutlich aus freien Landsassengeschlechtern stammten und denen der bejahrte
und erfahrene Altschulthei3 Philipp von Kien zur Seite stand. Thre eidgendssische Gesin-
nung war in Luzern wie in den Lindern bekannt. Peter von Balm, der schon im Laupenjahr
als Venner mitwirkte, hatte mit Philipp von Kien im Herbst 1351 als Schiedsrichter und
im Jahre darauf als Truppenfiihrer seinen Mann gestellt.

Ziirich leistete Bern willkommenen Gegendienst bei der Vorbereitung des ewigen Bundes
im Jahr 1353, kurz bevor das Schultheilenamt von Konrad vom Holz wieder an Peter
von Balm iiberging. Wenn wir die drei noch erhaltenen Bundesurkunden vom 6. Mirz
genau betrachten, so erkennen wir, dal ihre Schriftziige von drei verschiedenen Hénden
herriithren, die auch orthographisch voneinander abweichen. Und wenn wir die Schrift
jeder Urkunde mit andern Dokumenten der Zeit sorgfiltig vergleichen, so ergibt sich, dafl
der fiir Schwyz ausgefertigte Brief aus einer Ziircher Feder, die in Stans verwahrte Urkunde
aus einer Luzerner und das in Bern liegende Dokument aus einer Berner Feder flo. Die
Verhandlungen fanden bekanntlich — wie bei Verurkundung des Zugerbundes im Juni
und beim Abschlull des Brandenburger Friedens im September 1352 — im Luzerner Rat-
haus statt. Die fithrende Feder handhabte aber ein Ziircher Schreiber, und zwar der Stadt-
schreiber selbst, von dem sich die zu dem Bundesgeschiift abgeordneten Ratsboten beglei-
ten lieBen.

Ein in seiner wirklichen Bedeutung bis dahin unbeachtet gebliebenes Dokument, das
am 6. Mdrz endgiiltig verabschiedet wurde, lag schon am 1. Mérz beinahe vollendet zur
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Uberpriifung bereit. Dieser Entwurf, auf der Vorder- und Riickseite eines grolen Papier-
bogens (60 cm hoch und 42 em breit) sorgsam aufgezeichnet, den die Ziircher Stadtkanzlei
wohlweislich aufbewahrte, galt im Archiv seit mehreren Jahrhunderten als

..Copj Berner Pundt mit den Drii Lenderen Uri, Schwitz, Underwalden 1353

In Tat und Wahrheit handelt es sich aber nicht um die Kopie eines der besiegelten Bundes-
briefe, sondern um das Schriftstiick, das den Pergamentsausfertigungen als Vorurkunde
zugrundelag. Sein urspriinglicher Wortlaut stimmt da, wo er dem Ziircher Bundesbrief vom
1. Mai 1351, dessen einziges in Stans erhaltenes Original von der gleichen Feder geschrieben
ist, parallel geht, mit diesem noch genauer tiberein als die Urkunden in Schwyz, Stans und
Bern. Es sind aber von anderer Hand zwischen den Zeilen und am Rand eine Reihe kleiner
Abénderungen und Ergéinzungen angebracht, die dann in die Reinschrift der Pergament-
urkunden iibergingen. Sie einzeln zu erortern, wiirde zu weit fiihren. Wesentlich ist es, die
juristische Sorgfalt zu beobachten, mit der jeder Satz und jedes Wort auf Gehalt und Sinn
iiberlegt und gepriift wurden, was freilich nicht hinderte, dafl doch zwei kleine Fehler mit
unterliefen.

Nicht weniger aufschluBBreich sind die Beibriefe vom 7. Méarz, durch welche die Hilfs-
pflicht von Ziirich und Luzern zugunsten von Bern und die Verpflichtung der Waldstitte,
im Notfall Bern um Zuzug fiir die beiden Stéidte zu mahnen, verurkundet wurden, nachdem
die Berner Ratsboten schon vorher ihre in der Haupturkunde enthaltene Hilfszusage vor
ihren Eidgenossen eidlich bekréftigt hatten. Von diesen Beibriefen sind heute noch finf
erhalten: je eine Urkunde in Bern, Luzern, Sarnen, Schwyz und Ziirich (der Urner Beibrief
wurde wohl 1799 beim Brand von Altdorf samt dem dortigen Bundesbrief ein Raub der
Flammen). Zwei davon stammen von einem Luzerner und eine von einem Berner Schreiber,
deren Schriftziige sich von denen der beiden Haupturkunden in Stans und Bern unter-
scheiden.

Die beiden Beibriefe aber, die in Sarnen und Ziirich liegen, sind von der gleichen Hand
wie der grofle Bundesbrief in Schwyz und der in Ziirich erhaltene Entwurf geschrieben.
Wir erkennen als ihren Urheber Rudolf Bruns vertrautesten Mitarbeiter, Johannes Binder,
dessen Schriftziige um 1343 in Ziircher Dokumenten auftauchen und um 1370 verschwin-
den; als Stadtschreiber ist er von 1350 an nachgewiesen: Paul Schweizer machte die For-
schung zuerst mit diesem verdienten Manne bekannt, als er 1891 das kurz vorher von
Robert, Durrer ,,wieder aufgefundene Original des ewigen Biindnisses zwischen Ziirich und
den vier Waldstétten™ als Lichtdruck verdffentlichte.

Es ist nicht ausgeschlossen, dal3 die Berner Ratsboten Ende Februar, bevor sie nach
Luzern ritten, ihren Weg tiber Ziirich nahmen, um sich dort schon mit vertrauten Freunden
iiber einen Vertragsentwurf nach dem Vorbild des Ziircher Bundes zu beraten, und dal3
Stadtschreiber Binder das Ergebnis niederschrieb und nach Luzern mitbrachte. Zweifellos
war Ziirich an dem ganzen Vertragswerk von Anfang an maligebend beteiligt. Der letzte
Abschnitt auf der Riickseite des Entwurfes, der zwar gleich wie der Eingang — von den
Erginzungen abgesehen — dem Wortlaut des Ziircher Bundes entspricht, aber den Ein-
druck eines hastiger geschriebenen Nachtrages macht, schlieit in protokollartiger Kiirze
mit dem lateinisch abgefaBten Vermerk: ,,Datum in Luceria. p°. die Marcij anno L° I11°.*
(Gegeben in Luzern am ersten Tag des Miirz im 53. Jahre.) Von gleicher Hand wurde das
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P (primo) wieder gestrichen und ,,vj®* (sexto) dariiber gesetzt. Der bereinigte Entwurf
wurde also, wie auch die Pergamenturkunden bezeugen ,,am sechsten Tag jngendes Mert-
zen' zum Beschlull erhoben und, wie die Beibriefe bekunden, auch verbrieft, besiegelt und
beschworen. Wenn wir einer dem FriedensschluBl vom Herbst 1352 folgenden Nachricht
des Mathias von Neuenburg *) glauben diirfen, kam das Unternehmen in einem Zeitpunkt
zustande, wo das bernisch-Gsterreichische Biindnis (voriibergehend) erloschen war. Die
Verurkundung des Berner Bundes in Luzern war ein Gemeinschaftswerk der Stadtkanzleien
von Ziirich, Bern und Luzern. Der in Bern verwahrte Bundesbrief flo aus der Feder einer
geiibten, auch in andern wichtigen Urkunden sichtbaren Hand, die wir heute noch keiner
mit Namen zu nennenden Persdnlichkeit zuweisen wollen, da mehrere Moglichkeiten
offenstehen. In Luzern war der 1349—1360 amtierende Stadtschreiber Werner Hofmeier
wohl mitfiihrend tétig. Fiinf Schreiber miihten sich am 6. und 7. Mérz vor sechshundert
Jahren in Luzern, um das Vertragswerk rechtzeitig ins reine zu bringen.

Wenn auch im Frithjahr 1353 triftige Griinde Bern hinderten, mit Ziirich und Luzern
offen in eine Reihe zu treten, so machte es doch kein Hehl daraus, daf3 es auf deren Mithilfe
nicht weniger angewiesen war als sie auf die seine. An den Beibriefen, durch welche die
Luzerner und Ziircher den Waldstétten ihre Hilfsbereitschaft fiir Bern mit Ehre und Eid
und dem Heil ihrer Seele verbiirgten, hingen die beiden Stadtsiegel ebenso gewichtig und
dauerhaft wie die drei Liandersiegel an den Urkunden, mit denen die Landleute ihre den
Stéadten gegebenen Zusicherungen beglaubigten. Glarus und Zug waren freilich gezwungen,
eine Zeitlang vom eidgendssischen Schauplatz abzutreten. Drei Stiddte und drei Lénder
waren aber jetzt schon gewillt, einen gemeinsamen Weg in die Zukunft einzuschlagen.

Als nach vollzogenem Bundesschluf} die Ziircher Ratsboten, unter denen sich vielleicht
Ritter Eberhard Miilner oder der Biirgermeister selbst befanden, mit dem Stadtschreiber
iiber den Albis heimwirts ritten — zu Fiilen die tiirme- und mauerbewehrte Stadt und die
von neuer Kriegsnot bedrohten Dérfer am See, im Riicken die ebenso gefihrdeten Seeufer
um Zug und Luzern, iiberragt in der Ferne von den Bergriesen an den Quellen der Aare —, da
durften sie sich mit gutem Gewissen sagen, ihre Zeit in Luzern nicht unniitz vertan zu
haben. Sie hatten zwar fiir den Schutz der jiingern Schwesterstadt noch nicht das Leben
gewagt und noch kein Blut vergossen, aber sie hatten mit Herz und Hirn, mit Feder und
Tinte Richtung und Raum abgesteckt — zum Heil einer wachsenden Eidgenossenschaft —
fiir sich und ihre ,,ewigen Nachkommen*‘

*) Post hec finita liga Bernensium cum ducibus, ipsi se Swicensibus et Thuricensibus colligarunt.

56



	Zürichs Bündnispolitik im Rahmen der Zeitgeschichte 1291-1353

